
 

Arbeitsstand: 22.03.2023 

 

 
Landeshauptstadt Dresden 
Schulverwaltungsamt 

 

 

 

Fortschreibung 

Schulnetzplanung der 

Landeshauptstadt Dresden 

Planteile: 

Grundschulen, Oberschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen, 
Förderschulen, Schulen des zweiten Bildungsweges und Schulen in 

nicht kommunaler Trägerschaft 

 

Teil 1 
 

Standortpläne und langfristige Zielplanung 

  



 

Inhaltsverzeichnis Schulnetzplan 2023 

 

1 Einleitung ................................................................................................................................. 1 

1.1 Anlass und Zweck ..................................................................................................................... 1 

1.2 Beschlusstext ............................................................................................................................ 2 

1.3 Grundlagen ............................................................................................................................... 2 

 Rechtsgrundlagen für die Schulnetzplanung ............................................................................ 2 

 Bevölkerungsentwicklung ......................................................................................................... 3 

 Allgemeine Bevölkerungsentwicklung ...................................................................................... 3 

 Grundaussagen zur Schülerzahlentwicklung ............................................................................ 4 

 Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund ................................... 5 

 Veränderungen Schulgesetz ..................................................................................................... 7 

 Planungs- und Berechnungsgrundlagen ................................................................................... 8 

 Planungsgrundlagen ................................................................................................................. 8 

 Berechnungsgrundlagen .......................................................................................................... 9 

 Beteiligungsverfahren ............................................................................................................ 11 

2 Standortplan und Langfristige Zielplanung, Planteil Grundschulen ........................................ 12 

2.1 Einleitung Planteil Grundschulen ........................................................................................... 12 

2.2 Gesamtstädtische Betrachtung .............................................................................................. 12 

2.3 Hortangebote - Potenziale zur Weiterentwicklung ................................................................ 14 

2.4 Bestandssicherheit ................................................................................................................. 16 

2.5 Gemeinsamer Schulbezirk Altstadt 1 ...................................................................................... 17 

2.6 Gemeinsamer Schulbezirk Altstadt 2 ...................................................................................... 19 

2.7 Gemeinsamer Schulbezirk Neustadt ...................................................................................... 21 

2.8 Gemeinsamer Schulbezirk Pieschen 1 .................................................................................... 23 

2.9 Gemeinsamer Schulbezirk Pieschen 2 .................................................................................... 25 

2.10 Gemeinsamer Schulbezirk Klotzsche ...................................................................................... 26 

2.11 Einzelschulbezirk Grundschule Langebrück ............................................................................ 28 

2.12 Einzelschulbezirk Grundschule Weixdorf ............................................................................... 29 

2.13 Gemeinsamer Schulbezirk Loschwitz ..................................................................................... 30 

2.14 Gemeinsamer Schulbezirk Schönfeld/Weißig ......................................................................... 32 

2.15 Gemeinsamer Schulbezirk Blasewitz 1 ................................................................................... 34 

2.16 Gemeinsamer Schulbezirk Blasewitz 2 ................................................................................... 36 

2.17 Gemeinsamer Schulbezirk Leuben ......................................................................................... 38 

2.18 Gemeinsamer Schulbezirk Prohlis 1 ....................................................................................... 40 

2.19 Gemeinsamer Schulbezirk Prohlis 2 ....................................................................................... 42 

2.20 Gemeinsamer Schulbezirk Plauen 1 ....................................................................................... 44 

2.21 Gemeinsamer Schulbezirk Plauen 2 ....................................................................................... 46 

2.22 Gemeinsamer Schulbezirk Cotta 1 ......................................................................................... 48 



 

2.23 Gemeinsamer Schulbezirk Cotta 2 ......................................................................................... 50 

2.24 Gemeinsamer Schulbezirk Cotta 3 ......................................................................................... 52 

2.25 Mittel- und langfristige Zielplanung ....................................................................................... 53 

3 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Oberschulen........................................... 59 

3.1 Einleitung Planteil Oberschulen ............................................................................................. 60 

 .ƛƭŘǳƴƎ Ǿƻƴ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎǎƪƭŀǎǎŜƴ α5ŜǳǘǎŎƘ ŀƭǎ ½ǿŜƛǘǎǇǊŀŎƘŜά ǳƴŘ α¦ƪǊŀƛƴŜά ..................... 62 

 Wechsler vom Gymnasium zur Oberschule ............................................................................ 62 

 Bestandssicherheit ................................................................................................................. 62 

3.2 Planungsregion Linkselbisch Mitte/Ost .................................................................................. 63 

3.3 Planungsregion Rechtselbisch Nord ....................................................................................... 66 

3.4 Planungsregion Rechtselbisch Ost .......................................................................................... 68 

3.5 Planungsregion Rechtselbisch Mitte/West ............................................................................. 71 

3.6 Planungsregion Linkselbisch Süd ............................................................................................ 73 

3.7 Planungsregion Linkselbisch West .......................................................................................... 75 

3.8 Planungsregion Sportoberschule............................................................................................ 78 

3.9 Mittel- und langfristige Zielplanung Oberschulen .................................................................. 79 

4 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Gymnasien ............................................. 83 

4.1 Einleitung Planteil Gymnasien ................................................................................................ 84 

 Bestandssicherheit ................................................................................................................. 86 

4.2 Planungsregion Innerstädtisch ............................................................................................... 86 

4.3 Planungsregion Rechtselbisch Mitte ...................................................................................... 89 

4.4 Planungsregion Rechtselbisch Nord ....................................................................................... 93 

4.5 Planungsregion Rechtselbisch Ost .......................................................................................... 95 

4.6 Planungsregion Linkselbisch Ost............................................................................................. 97 

4.7 Planungsregion Linkselbisch Süd/West ................................................................................ 101 

4.8 Planungsregion Gymnasien mit ausschließlich vertiefter Ausbildung .................................. 105 

4.9 Mittel- und Langfristige Zielplanung ..................................................................................... 107 

5 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Gemeinschaftsschulen ......................... 110 

5.1 Gesetzliche Grundlagen ....................................................................................................... 110 

5.2 Standorte Gemeinschaftsschulen ......................................................................................... 111 

5.3 Gemeinschaftsschulen in Dresden ....................................................................................... 112 

 Gemeinschaftsschule Campus Cordis ................................................................................... 112 

 Kapazität ............................................................................................................................... 113 

 Anmeldeverhalten ................................................................................................................ 113 

 Bauliche Gegebenheiten ...................................................................................................... 115 

 Universitätsgemeinschaftsschule ......................................................................................... 115 

 Kapazität ............................................................................................................................... 116 

 Anmeldeverhalten ................................................................................................................ 117 

 Bauliche Gegebenheiten ...................................................................................................... 117 



 

5.4 Auswirkungen auf kommunale Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien ..................... 118 

 Gemeinschaftsschule Campus Cordis ................................................................................... 118 

 Auswirkungen auf die Sekundarstufe I und II ....................................................................... 118 

 Universitätsgemeinschaftsschule Dresden ........................................................................... 119 

 Auswirkungen auf die Primarstufe ....................................................................................... 119 

 Auswirkungen auf die Sekundarstufe I und II ....................................................................... 119 

5.5 Mittel- und langfristige Zielplanung ..................................................................................... 120 

 Gemeinschaftsschule Campus Cordis ................................................................................... 120 

 Universitätsgemeinschaftsschule Klassenstufe fünf ............................................................. 120 

6 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Förderschulen ...................................... 121 

6.1 Die Dresdner Förderschulen ................................................................................................. 121 

 Bestandssicherheit ............................................................................................................... 122 

6.2 Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen ...................................................................... 124 

 Einleitung ............................................................................................................................. 124 

 FördŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎŎƘǳƭŜά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ............................ 125 

 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ {Φ aŀƪŀǊŜƴƪƻά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ Lernen ............................ 125 

 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!ƭōŜǊǘ {ŎƘǿŜƛǘȊŜǊά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ .......................... 126 

 {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ........................................... 126 

 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Ƴ [ŜǳǘŜǿƛǘȊŜǊ tŀǊƪά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ..................... 127 

6.3 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ αtǊƻŦΦ 5ǊΦ wŀƛƴŜǊ CŜǘǎŎƘŜǊά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜ ǳƴŘ 
motorische Entwicklung ....................................................................................................... 128 

6.4 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α{ŎƘǳƭŜ ƛƳ !ƭōŜǊǘǇŀǊƪά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ {ǇǊŀŎƘŜ ................... 130 

6.5 Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ................................................. 131 

 Einleitung ............................................................................................................................. 131 

 αwƻōƛƴǎƻƴǎŎƘǳƭŜά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ƎŜƛǎǘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ ................................. 133 

 α!ǎǘǊƛŘ-[ƛƴŘƎǊŜƴά - Schule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung .................... 133 

 Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Marienberger Straße ...... 133 

6.6 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ αWƻƘŀƴƴ-Friedrich-WŜƴŎƪŜά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ IǀǊŜƴ ................. 134 

6.7 Förderzentrum Klinik- und Krankenhausschule Dresden am Universitätsklinikum 
α/ŀǊƭ Gustav /ŀǊǳǎά .............................................................................................................. 136 

6.8 Schulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung ........................ 137 

 Einleitung ............................................................................................................................. 137 

 α9ǊƛŎƘ-YŅǎǘƴŜǊά - Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
 ............................................................................................................................................. 138 

 {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŜǳōƴƛǘȊōŀŎƘά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ŜƳƻǘƛƻƴŀƭŜ ǳƴŘ ǎƻȊƛŀƭŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴg
 ............................................................................................................................................. 138 

7 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Schulen zweiter Bildungsweg .............. 139 

7.1 Einleitung ............................................................................................................................. 140 

7.2 Abendoberschule ................................................................................................................. 140 

7.3 Abendgymnasium ................................................................................................................. 141 



 

8 Kooperationsverbünde ......................................................................................................... 143 

8.1 Aufgaben der Kooperationsverbünde .................................................................................. 143 

8.2 Struktur der Kooperationsverbünde .................................................................................... 143 

9 Inklusive Schulentwicklung ................................................................................................... 151 

9.1 Gesetzliche Grundlagen ....................................................................................................... 151 

9.2 Schülerzahlen nach Inklusionsschwerpunkten ..................................................................... 152 

9.3 Auswirkungen der Inklusion όȊΦ .Φ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŀǳŦ YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎΣ {ŎƘǳƭƎŜōŅǳŘŜΧύ ...... 153 

9.4 Unterschied zwischen Inklusion und Integration ................................................................. 153 

9.5 Ausblick ................................................................................................................................ 154 

10 Schulstandorte in herausfordernden Lagen ......................................................................... 155 

10.1 Methodik zur Ermittlung ...................................................................................................... 155 

10.2 Kommunale Schulstandorte nach Schularten ...................................................................... 157 

10.3 Familienschulzentren ........................................................................................................... 158 

11 Unterstützungssysteme ........................................................................................................ 160 

12 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft
 ............................................................................................................................................. 162 

12.1 Einleitung Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft ......................................................... 162 

12.2 Allgemeinbildende Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft ........................................... 164 

 Aktive Schule (Grundschule und Oberschule) ...................................................................... 168 

 BIP Kreativitätsgrundschule Dresden ................................................................................... 170 

 Christliche Schule Dresden-Zschachwitz (Grundschule) ....................................................... 171 

 Christliche Schule Dresden (Oberschule und Gymnasium) .................................................. 172 

 Dresden International School (Grundschule und Gymnasium) ............................................ 174 

 Evangelisches Kreuzgymnasium ........................................................................................... 176 

 Freie Alternativschule Dresden (Grundschule und Oberschule) .......................................... 178 

 Freie Evangelische Schule (Grundschule und Oberschule) ................................................... 180 

 Freie Montessorischule Huckepack (Grundschule und Oberschule) .................................... 182 

 Freie Waldorfschule Dresden ............................................................................................... 183 

 Gymnasium der HOGA Schulen Dresden .............................................................................. 185 

 Interkulturelle Waldorfschule Dresden ................................................................................ 186 

 Kulturwerkschule (Grundschule und Oberschule) ................................................................ 187 

 Laborschule (Grundschule und Gymnasium)........................................................................ 191 

 Melli Beese Grundschule ...................................................................................................... 195 

 Melli Beese Oberschule ........................................................................................................ 196 

 Neue Waldorfschule Dresden .............................................................................................. 197 

 Oberschule der HOGA Schulen Dresden .............................................................................. 199 

 Palucca Hochschule für Tanz Dresden ς Oberschule ............................................................ 200 

 Private Ganztagsgrundschule der Privaten Schule IBB gGmbH Dresden .............................. 201 

 Private Ganztagsoberschule ................................................................................................. 202 



 

 Privates Ganztagsgymnasium ............................................................................................... 203 

 Sächsisches Landesgymnasium für Musik Carl Maria von Weber ........................................ 204 

 Semper Oberschule .............................................................................................................. 205 

 Semper Gymnasium ............................................................................................................. 207 

 SRH Montessori-Grundschule Dresden ................................................................................ 209 

 SRH Oberschule Dresden ...................................................................................................... 210 

 St. Benno-Gymnasium Dresden ............................................................................................ 212 

 Janusz-Korczak-Schule Dresden ........................................................................................... 214 

 Schule am Burkersdorfer Weg .............................................................................................. 215 

 St. Franziskus Schule............................................................................................................. 216 

13 Standortvorsorge und Bautätigkeit ...................................................................................... 217 

13.1 Gesamtstädtische Flächenvorsorge ..................................................................................... 217 

13.2 Bauauslagerungsstandorte ................................................................................................... 217 

13.3 Ruhende Schulstandorte ...................................................................................................... 218 

13.4 Anforderungen an die Umsetzung kommunaler Baumaßnahmen ....................................... 219 

A Abkürzungsverzeichnis ......................................................................................................... 220 

B Begriffserläuterungen .......................................................................................................... 224 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  
 - 1 - 

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Zweck 
 

Die Gewährleistung der schulischen Infrastruktur für die Bildung der nachfolgenden Generationen ist 
eine der wichtigsten kommunalen Aufgaben. Als Schulträger verantwortet die Landeshauptstadt 
Dresden diese Infrastruktur und stellt ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot zur Verfügung. Der 
Schulnetzplan bildet dafür die konzeptionelle und strategische Grundlage.  
 
Bildungsprozesse finden ein Leben lang und an unterschiedlichsten Orten statt. Dabei spielen neben 
der formalen Bildung, welche - häufig auch als schulische Bildung bezeichnet - von der Grundschule bis 
zur Hochschule in institutionalisierter Form stattfindet, auch non-formale und informelle Lernprozesse 
eine wichtige Rolle. Non-formale Bildung umfasst dabei organisierte Formen der Bildung, welche nicht 
zwingend einen anerkannten Abschluss zur Folge haben. Hierzu zählen zum Beispiel die 
Bildungsprozesse in Kindertageseinrichtungen, Angebote im Bereich der außerschulischen Kinder- und 
Jugendbildung sowie der Familienbildung oder auch Formate der Fort- und Weiterbildung im 
Erwachsenenalter. Informelle Bildung meint dagegen solche Lernprozesse, welche beispielsweise im 
AlltagΣ ƛƴ ŘŜǊ CŀƳƛƭƛŜ ƻŘŜǊ ƛƴ ŘŜǊ CǊŜƛȊŜƛǘ αƴŜōŜƴōŜƛά ǎǘŀǘǘŦƛƴŘŜƴ ǳƴŘ ǎƻ ȊǳƳ 9ǊǿŜǊō Ǿƻƴ Wissen und 
Kompetenzen führen (Quelle: 12. Kinder- und Jugendbericht). 
 
Wichtig ist, dass sich formale und non-formale Bildungssettings sowie fomelle und informelle 
Bildungsprozesse ergänzen und auch wechselseitig verstärken. Dieses erweiterte oder umfassende 
Bildungsverständnis impliziert, dass neben den Bildungseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft 
auch andere Einrichtungen, wie beispielsweise Einrichtungen der Jugendhilfe, Sportvereine, 
Kultureinrichtungen als wichtige Bildungsakteure und -partner in der Kommune verstanden werden 
müssen.  
 
Im Sinne der Entwicklung einer Bildungslandschaft gilt es, diese verschiedenen Einrichtungen und 
Angebote sinnvoll miteinander zu vernetzen, um so optimale Strukturen für gelingende 
Bildungsbiografien zu schaffen. Ziel ist es, bestmögliche und gerechte Aufwachsens- und 
Bildungsbedingungen für alle zu schaffen, bedarfsgerechte Angebote und Fördermöglichkeiten 
vorzuhalten, Bildungsprozesse aufeinander abzustimmen und gelingende Übergänge zwischen den 
verschiedenen Bildungsbereichen und den damit einhergehenden Institutionen und Zuständigkeiten 
zu ermöglichen.  
 
Die zielgerichtete Zusammenarbeit der für die jeweiligen Bereiche zuständigen Organisationen und 
Institutionen im Sinne einer integrierten Bildungsplanung ist dabei für die Gestaltung einer 
Bildungslandschaft ein entscheidender Gelingensfaktor. Im Prozess des Lebenslangen Lernens kommt 
der Kommune aus planerischer Sicht damit eine immer stärkere Rolle und Verantwortung für 
gelingende Bildungsprozesse zu, die weit über die rein quantitative Bereitstellung von Angeboten 
hinausgeht. 
 
Nicht zuletzt deshalb versteht sich die Schulentwicklungs- bzw. Schulnetzplanung in der 
Landeshauptstadt Dresden als integraler Bestandteil der kommunalen Bildungsplanung, welche die 
Gesamtheit aller bildungspolitisch relevanten kommunalen Planungen darstellt. Entlang der 
Bildungsphasen bestehen dabei zunächst unmittelbare Berührungspunkte zur Bedarfsplanung für 
Kindertageseinrichtungen und der Jugendhilfeplanung, aber auch Verbindungen zur Stadtplanung, z.B. 
hinsichtlich der bedarfsgerechten Ausgestaltung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen. 
Darüber hinaus gibt es im Sinne einer gelingenden Bildungslandschaft aber beispielsweise auch 
Anknüpfungspunkte zur Kulturentwicklungsplanung, Bibliotheksentwicklungsplanung oder der 
Sportentwicklungsplanung. 
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Bildung wird immer stärker zu einem wichtigen Standortfaktor für die wirtschaftliche und soziale 
Entwicklung von Kommunen. Demografischer Wandel, Fachkräftemangel sowie Flucht und Migration 
sind hierbei Herausforderungen, mit denen Kommunen nicht erst seit kurzem konfrontiert sind. Daher 
besteht auch in der Landeshauptstadt Dresden ein ausgeprägtes Interesse an einer kontinuierlichen, 
qualitativen Entwicklung des Bildungssystems, um chancengerechte Bildung zu gewährleisten und 
somit die Zukunftsfähigkeit des Bildungsstandortes Dresden zu sichern. Mit der Fortschreibung der 
kommunalen Bildungsstrategie der Landeshauptstadt Dresden wurde hierfür - in gemeinsamer 
Verantwortung für die Zielgruppe der Kinder, Jugendlichen und ihren Familien - ein 
gesamtstrategischer Rahmen für die Qualitätsentwicklung in den frühkindlichen und schulischen 
Einrichtungen und eine gezielte sozialräumliche Vernetzung mit Angeboten der Kinder-, Jugend- und 
Familienbildung geschaffen. Die Weiterentwicklung der Kindertageseinrichtungen Kita2 zu 
Kindertageszentren, der Ausbau einzelner Angebote der Familienbildung nach § 16 SGB VIII in 
besonders herausgeforderten Räumen zu Familienhäusern F1 und die Entwicklung einzelner Grund- 
und Förderschulen in herausfordernder Lage zu Familienschulzentren sind hierbei einzelne Bausteine, 
welche in ihrem Zusammenwirken untereinander sowie mit bereits bestehenden weiteren Strukturen 
ein sozialräumliches Präventionsnetzwerk bilden. Dieses wird durch die nachhaltige Sicherung des 
Angebots des Familienklassenzimmers ergänzt.  
 
Die (Weiter-)Entwicklung der Dresdner Bildungslandschaft in Zusammenarbeit mit allen an Bildung 
beteiligten Akteuren ist hierfür unabdingbar. Die Landeshauptstadt Dresden kommt mit der 
vorliegenden Fortschreibung der Schulnetzplanung für alle allgemeinbildenden Schulen des ersten 
und zweiten Bildungswegs ihrer Verantwortung als Schulträgerin nach, die weitere Ausgestaltung der 
schulischen Bildungsinfrastruktur als Teil dieser Bildungslandschaft frühzeitig zu planen und 
umzusetzen. Mit der Schulbauleitlinie, dem Medienentwicklungsplan, der Digitalisierungsstrategie und 
dem Fachkonzept Schulhausbau liegen weitere Instrumente zur Erfüllung der Schulträgeraufgaben 
vor. Im Zusammenspiel mit pädagogischen Entwicklungsprozessen, welche in Verantwortung der 
Schulen und der Schulaufsicht liegen, trägt die Landeshauptstadt Dresden so zur Entwicklung einer 
vielfältigen und modernen Schullandschaft bei.  

1.2 Beschlusstext 
 

(nach Stadtratsbeschluss) 

1.3 Grundlagen 

 Rechtsgrundlagen für die Schulnetzplanung 
 

Die Gesetzgebungskompetenz für Schulangelegenheiten ist den Ländern zugewiesen. Der Freistaat 
Sachsen hat die Bereitstellung von Schulen als weisungsfreie Pflichtaufgabe an die zuständigen 
Kommunen übertragen. Für die Kommunen ergibt sich daraus die Verpflichtung, ausreichend und 
qualitativ angemessene Schulplätze zur Verfügung zu stellen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe erstellen 
die Landkreise und kreisfreien Städte für ihr Zuständigkeitsgebiet Schulnetzpläne. 
 
Die gesetzliche Grundlage für die Schulnetzplanung bilden § 23 a Sächsisches Schulgesetz 
(SächsSchulG) in Verbindung mit der Sächsischen Schulnetzplanungsverordnung (SächsSchulnetzVO) in 
der jeweils geltenden Fassung. Gemäß § 8 SächsSchulnetzVO wird der Schulnetzplan nach fünf Jahren 
fortgeschrieben, es sei denn eine Änderung der rechtlichen Grundlagen oder tatsächlichen 
Gegebenheiten erfordern eine vorzeitige Anpassung. Das Ziel der Schulnetzplanung ist es, ein 
ausgewogenes und leistungsfähiges Schulnetz zu etablieren und Schulstandorte entsprechend dem 
zukünftigen Bedarf zu planen. Außerdem soll für jeden Heranwachsenden ein adäquates 
Beschulungsangebot in zumutbarer Entfernung zur Verfügung stehen. 
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Der derzeit geltende Dresdner Schulnetzplan wurde am 25. Januar 2018 (Vorlage 1792/17) vom 
Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden beschlossen. Mit Bescheid vom 9. Oktober 2019 genehmigte 
das Sächsische Staatsministerium für Kultus (SMK) den Schulnetzplan. Lediglich der Teilschulnetzplan 
α.ŜǊǳŦǎōƛƭŘŜƴŘŜ {ŎƘǳƭŜƴά ǿǳǊŘŜ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ŘŜǎ ½ǳǎǘŅƴŘƛƎƪŜƛǘǎǿŜŎƘǎŜƭǎ ŘŜǊ tƭŀƴǳƴƎǎǘǊŅƎŜǊ όYƻƳƳǳƴŜ 
Ą Freistaat Sachsen) nur zur Kenntnis genommen.  

  Bevölkerungsentwicklung 

 Allgemeine Bevölkerungsentwicklung 
 

Nach der Bevölkerungsprognose 2022, welche besonders durch die Auswirkungen des Ukraine-
Krieges, dem erneuten Geburteneinbruch, den Auswirkungen der Corona-Pandemie und den 
Annahmen zu Asylsuchenden/Flüchtlingen sehr herausfordernd war, wird die Bevölkerungszahl in den 
kommenden Jahren in Dresden stagnieren bzw. leicht rückläufig sein. Damit scheint die über viele 
Jahre andauernde steigende Tendenz bei der Bevölkerungsentwicklung vorerst beendet zu sein.  
 
Die künftige Entwicklung wird stark davon abhängig sein, wie Deutschland ingesamt durch die Krise 
(Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Inflation) kommt, wie sich Dresden bei der Rekrutierung von 
Fachkräften positionieren kann und wie sich die Zinserhöhungen und Baukostensteigerungen auf das 
regionale Wanderungsverhalten auswirken. Mittel- bis langfristig wird aber wieder mit einem 
moderaten Bevölkerungswachstum zu rechnen sein. 
 
Nachfolgend eine Grafik mit dem Vergleich der Bevölkerungsprognose 2022 mit den Prognosen 2017, 
2018 und 2020: 
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  Grundaussagen zur Schülerzahlentwicklung 
 

Die statistische Grundlage für die Fortschreibung der Schulnetzplanung bildet die 
Bevölkerungsprognose der kommunalen Statistikstelle vom Oktober 2022. Daraus abgeleitet werden 
die Schülerzahlprognosen insgesamt sowie die besonders relevante Prognose der sechsjährigen 
Kinder. Die folgende Abbildung macht in einer gesamtstädtischen Perspektive deutlich, dass die 
Einschulungsjahrgänge im aktuellen Schuljahr ihr Maximum erreichen und danach ein starker 
rückläufiger Trend zu erwarten ist. So wird sich die Anzahl der sechsjährigen Kinder bis zum Schuljahr 
2028/2029 um ca. 1000 Schülerinnen und Schüler verringern. 
 

 
* Prognose 2022: noch nicht geborene Kinder 

Mit diesem Trend wird, zeitlich versetzt, auch bei den Oberschulen und Gymnasien zu rechnen sein. 
 
Der kommunalen Bevölkerungsprognose liegen eine Reihe statistischer Annahmen zugrunde. Dazu 
zählen u. a. die Binnenwanderung innerhalb der Landeshauptstadt Dresden, das 
Wanderungsverhalten der Bevölkerung in und aus dem Umland der Landeshauptstadt sowie allgemein 
Migrationsbewegungen in und aus anderen Bundesländern sowie dem Ausland. Diese Veränderungen 
können nur auf der Grundlage von Annahmen prognostiziert, jedoch nicht mit Sicherheit vorausgesagt 
werden. Damit einher geht eine zunehmende Unschärfe der Prognosen, die mit einer Ausweitung des 
Prognosehorizontes zunimmt.  
 
Die Landeshauptstadt Dresden prüft daher turnusmäßig die Auswirkungen der demografischen 
Entwicklung als auch stadtteilspezifische Veränderungen der Bevölkerungsentwicklung auf 
schulnetzplanerische Aspekte. Generell wird ergänzend zum fünfjährigen Fortschreibungsrhythmus 
eine Evaluation der statistischen Datengrundlagen sowie der daraus abgeleiteten 
schulnetzplanerischen Zielstellungen in einem zweijährigen Turnus durchgeführt. 
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Die zweijährige Überprüfung der Planvorgaben ermöglicht es, flexibel auf neue Entwicklungen, wie z. 
B. Schülerzahlenprognosen oder die inklusive Beschulung, zu reagieren. Vom Evaluierungsergebnis 
werden der Stadtrat, die Schulaufsicht, der Kreiselternrat, der Stadtschülerrat und der Bildungsbeirat 
rechtzeitig unterrichtet. Der Evaluierungsbericht trifft Aussagen zu eventuell notwendigen 
Änderungen der Schulnetzplanung in Form von Einzelbeschlüssen. Bei erheblichem Änderungsbedarf 
wird anstelle des Evaluierungsberichtes eine Fortschreibung der Schulnetzplanung vorgelegt. 

 Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
 

Laut Statistischem Bundesamt zählen zu den Personen mit Migrationshintergrund alle nach 1949 auf 
das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland Zugewanderten sowie alle in Deutschland 
geborenen Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen mit zumindest einem 
zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenen Elternteil.  
 
Gemäß § 1 Abs. 2 sächsisches Schulgesetz hat jeder junge Mensch das Recht auf eine seinen 
Fähigkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung und Bildung ohne Rücksicht auf Herkunft oder 
wirtschaftliche Lage. Dieses Recht gilt auch für Kinder und Jugendliche, deren Herkunftssprache nicht 
oder nicht ausschließlich Deutsch ist.  
 
Den Rahmen, um eine gelingende schulische Integration zu ermöglichen, bildet im Freistaat Sachsen 
die Sächsische Konzeption zur Integration von Migranten vom 1. August 2000. Sie ist die Grundlage für 
die Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen an regulären Unterrichts- und 
Bildungsangeboten sowie am gesellschaftlichen, politischen, sozialen und kulturellen Leben außerhalb 
der Schule. Außerdem ist die Konzeption integraler Bestandteil der LehǊǇƭŅƴŜ α5ŜǳǘǎŎƘ ŀƭǎ 
½ǿŜƛǘǎǇǊŀŎƘŜάΦ 
 
Das Fach αDeutsch als Zweitspracheά wird in Vorbereitungsklassen und -gruppen in folgenden drei 
Etappen unterrichtet. 
 
Erste Etappe 
In der ersten Etappe werden die sprachlichen Grundlagen für die Fähigkeit zur Teilnahme am 
Regelunterricht und am sozialen Leben der unmittelbaren Umwelt gelegt. Dazu besuchen die 
Schülerinnen und Schüler Vorbereitungsklassen und machen sich mit dem System Schule vertraut. Ziel 
der ersten Etappe ist es, Grundlagen für bildungssprachliche Kompetenzen zu legen bzw. in 
Abhängigkeit von den individuellen Lernfortschritten auszubauen. 
 
Zweite Etappe 
In der zweiten Etappe steht die Ausbildung mündlicher und schriftlicher kommunikativer 
Handlungsfähigkeit mit besonderem Gewicht auf dem Ausbau bildungssprachlicher Fähigkeiten im 
Vordergrund. Dazu besuchen die Schülerinnen und Schüler weiterhin Vorbereitungsklassen, in 
zunehmendem Maße auch verschiedene Fächer bis zum endgültigen Übergang in die Regelklasse.  
 
Dritte Etappe 
Ab der dritten Etappe sind die Schülerinnen und Schüler vollständig in die Regelklassen ihrer 
jeweiligen Schulen integriert. Das Fach Deutsch als Zweitsprache wird bildungslaufbahnbegleitend 
weiter unterrichtet, um gezielt an den bildungssprachlichen Kompetenzen mit besonderem Gewicht 
auf dem Ausbau der fächerspezifischen sprachlichen Fähigkeiten zu arbeiten. 
 
Den schulischen Integrationsprozess unterstützen u. a. Betreuungslehrer/-innen, Fachberater/-innen, 
Sprach- und Integrationsmittler/-innen und herkunftssprachliche Lehrkräfte. 
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Nachdem bereits im Jahr 2015 viele Flüchtlinge nach Dresden kamen, steht die Landeshauptstadt seit 
März 2022 erneut vor einer großen Herausforderung. Durch den russischen Angriffgskrieg verließen 
hunderttausende ukrainische Menschen ihr Heimatland, um Zuflucht u. a. in Deutschland zu suchen. 
Neben diesen Ukrainerinnen und Ukrainern nahm und nimmt die Landeshauptstadt Dresden auch 
Geflüchtete aus anderen Regionen der Welt - darunter zahlreiche unbegleitete Minderjährige - aus 
humanitären Gründen auf. Insbesonder für die sehr große Anzahl von schulpflichtigen ukrainischen 
Kindern und Jugendlichen war zügig deren Beschulung zu organisieren. Aufgrund begrenzter 
Aufnahmekapazitäten an den kommunalen Schulen mussten alternative Lösungen gefunden werden. 
 
Die Stadt Dresden hat sich deshalb in Abstimmung mit dem Landesamt für Schule und Bildung, 
Standort Dresden, schnell und unbürokratisch dazu entschieden, den ursprünglichen 
Bauauslagerungsstandort Höckendorfer Weg als Schulgebäude für die Unterrichtung von ukrainischen 
Schülerinnen und Schülern zu nutzen. Damit standen bereits ab April 2022, neben den 
Vorbereitungsklassen und -gruppen in den Regelschulen, zusätzlich acht Unterrichtsräume für 
Oberschülerinnen und -schüler sowie vier Unterrichtsräume für Grundschülerinnen und -schüler 
(inklusive Hort) zur Verfügung. Außerdem wurde die Schulsozialarbeit mit dem Schwerpunkt Ukraine 
etabliert. 
 
Perspektivisch ist jedoch vorgesehen, den gesamten Standort für die Universitätsgemeinschaftsschule 
zu entwickeln. Um dort entsprechende bauliche Maßnahmen durchführen zu können, ist im 
Schulgebäude eine Unterrichtung der ukrainischen Schülerinnen und Schüler nur noch bis zum Ende 
des Schuljahres 2022/2023 möglich. Aktuell werden, gemeinsam mit den Schulaufsichtsbehörden, 
unterschiedliche Varianten für die weitere Beschulung der Kinder und Jugendlichen geprüft. 
 
Mit Stand 1. Februar 2023 werden an den kommunalen Schulen in Dresden (inkl. Schulgebäude am 
Höckendorfer Weg) ca. 1300 ukrainische Schülerinnen und Schüler in insgesamt 56 Klassen 
unterrichtet. 
 
Nachfolgend eine Gesamtübersicht zur Anzahl aller Vorbereitungsklassen und -gruppen an den 
allgemeinbildenden Schulen: 
 

Schulart 

Anzahl 
Schulen 

Anzahl 
Vorbereitungsklassen 

Anzahl 
Vorbereitungsgruppen 

Anzahl 
Vorbereitungsklassen 
Ukraine 

Grundschule 40 51 10 20 

Oberschule 21 27 - 21 

Gymnasium 7 - - 11 

Förderschule 2 6 - 1 

Uni-GMS    3 
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung (Stand: 22.2.2023) 

In der Bevölkerungsprognose der kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt Dresden sind die 
der Landeshauptstadt Dresden zugewiesenen Migrantinnen und Migranten berücksichtigt. Die weitere 
Entwicklung der Zugangszahlen bei den schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund ist mit großen Unsicherheitsfaktoren verbunden, so dass keine zuverlässige 
Prognose erstellt werden kann. 
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 Veränderungen Schulgesetz 
 

Der Sächsische Landtag hat am 15. Juli 2020 das Gesetz zur Einführung der Gemeinschaftsschule im 
Freistaat Sachsen beschlossen. Auf dieser Grundlage wurden in der Landeshauptstadt Dresden zum 
Schuljahr 2022/2023 die Gemeinschaftsschule Albertstadt (ehemals 151. Oberschule) und die 
Universitätsgemeinschaftsschule (ehemals Universitätsgrundschule und -oberschule) gegründet. Der 
Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hatte am 25. November 2021 (Vorlage 1113/21) die 
entsprechenden Schulartänderungen beschlossen. Im Vorfeld haben die Schulkonferenzen, im 
Einvernehmen mit der Lehrerkonferenz, der Schulartänderung zugestimmt. 
 
Die Gemeinschaftsschule umfasst die Klassenstufen 1 bis 10 sowie die Jahrgangsstufen 11 und 12. 
Abweichend davon kann die Gemeinschaftsschule auch die Klassenstufen 5 bis 10 sowie die 
Jahrgangsstufen 11 und 12 umfassen. Dabei soll das für die Primarstufe erforderliche Angebot durch 
die Kooperation mit mindestens einer Grundschule im Einvernehmen mit dieser gewährleistet 
werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule lernen in ihren Klassenverbänden über die 
Primarstufe hinaus in einem gemeinsamen Bildungsgang. An der Gemeinschaftsschule können 
Schülerinnen und Schüler den Hauptschulabschluss, den qualifizierenden Hauptschulabschluss, den 
Realschulabschluss und die allgemeine Hochschulreife erwerben. 
 
Rechtliche Grundlagen bilden das Sächsische Schulgesetz, die Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus über Gemeinschaftsschulen im Freistaat Sachsen (Schulordnung 
Gemeinschaftsschulen ς SOGES) und der Leitfaden zur Einrichtung von Gemeinschaftsschulen. 
 
Die Zuständigkeit für die Schulnetzplanung berufsbildender Schulen liegt seit dem 1. August 2017 
nicht mehr bei der Landeshauptstadt Dresden, sondern bei der obersten Schulaufsichtsbehörde, dem 
Sächsischen Staatsministerium für Kultus. Aus diesem Grund enthält die aktuell vorliegende 
FortschreibunƎ ŘŜǊ {ŎƘǳƭƴŜǘȊǇƭŀƴǳƴƎ ŀǳŎƘ ƪŜƛƴŜƴ tƭŀƴǘŜƛƭ αōŜǊǳŦǎōƛƭŘŜƴŘŜ {ŎƘǳƭŜƴάΦ Der Freistaat 
Sachsen hat den derzeit gültigen Teilschulnetzplan für die berufsbildenden Schulen im Minsterialblatt 
des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus Nr. 6a vom 18. Juni 2021 veröffentlicht. 
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 Planungs- und Berechnungsgrundlagen 

 Planungsgrundlagen 
 

Planungsregionen 
Grundschulen 
Die Planungsregionen der kommunalen Grundschulen sind die Gemeinsamen Schulbezirke bzw. die 
Einzelschulbezirke. 
 
Oberschulen und Gymnasien 
Für den Bereich der kommunalen Oberschulen und Gymnasien existieren keine Schulbezirke. Für diese 
Schularten wird das Dresdener Stadtgebiet in jeweils sieben Planungsregionen unterteilt. Die 
Planungsregionen von Oberschulen und Gymnasien überschneiden sich zwar großflächig, sind aber 
nicht völlig identisch. 
 
Gemeinschaftsschulen 
Für den Bereich der kommunalen Gemeinschaftsschulen existieren keine Schulbezirke. Zum 
Einzugsbereich zählt das gesamte Dresdner Stadtgebiet. 
 
Förderschulen 
Im Bereich der Förderschulen ist das Gebiet der Landeshauptstadt Dresden die Planungsregion. 
Darüber hinaus besitzen das Förderzentrum αProf. Dr. Rainer Fetscherά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ 
körperliche und motorische Entwicklung, Fischhausstraße 12, 01099 Dresden, das Förderzentrum 
αSchule im Albertparkά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ {ǇǊŀŎƘŜ, Fischhausstraße 12 b, 01099 Dresden, 
und das Förderzentrum αJohann-Friedrich-Jenckeά, Maxim-Gorki-Straße 4, 01127 Dresden, 
überregionale Bedeutung. Das bedeutet, dass zusätzlich zum Stadtgebiet Schülerinnen und Schüler 
aus dem Bereich des Landesamtes für Schule und Bildung, Standorte Dresden und Bautzen 
aufgenommen werden.  
 
Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft 
Schulen in nicht kommunaler Trägerschaft sind Schulen in freier Trägerschaft und Schulen anderer 
öffentlicher Träger. Diese Schulen in der Landeshauptstadt Dresden werden analog der Darstellung 
der kommunalen Schulen in der vorliegenden Fortschreibung der Schulnetzplanung der 
Landeshauptstadt Dresden dargestellt.  
 
Klassenstärke 
Der Planungsrichtwert für die Schulnetzplanung liegt entsprechend der Anlage 2 zu § 2 der 
SächsSchulnetzVO bei 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse. Dieser Richtwert ist an allen 
allgemeinbildenden Schulen anzustreben. Für die Förderschulen gelten entsprechend des 
sonderpädagogischen Förderbedarfes besondere Planungsrichtwerte. 
 
Auch vor dem Hintergrund der Einzelintegration von Schülerinnen und Schülern mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf geht die Landeshauptstadt Dresden in der vorliegenden 
Fortschreibung der Schulnetzplanung von einem Richtwert von 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse 
in den allgemeinbildenden Schulen aus. Dadurch können sowohl Schwankungen im 
Schüleraufkommen in den jeweiligen Planungsregionen kompensiert als auch schulische 
Einzelintegrationen nach dem Prinzip der wohnortnahen Beschulung realisiert werden. 
 
Unabhängig von diesem Planungskriterium erfolgt die tatsächliche Klassenbildung unter Beachtung 
der Klassenobergrenze von 28 Kindern. 
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 Berechnungsgrundlagen 
 

Der Ausgangspunkt für die Berechnung ist die bereinigte Bevölkerungsprognose der sechsjährigen 
Kinder im jeweiligen gemeinsamen Schulbezirk/Einzelschulbezirk der Kommunalen Statistikstelle vom 
Oktober 2022.  
 
Berechnungsmodell Schulanfänger Grundschulen 
Die Anzahl der sechsjährigen Kinder je Schulbezirk werden um die Anzahl der Schulanfänger an 
Schulen in freier Trägerschaft (statistisches dreijähriges Mittel aufgeteilt nach Schulbezirken) 
gemindert. Von diesem Ergebnis wird dann noch die Förderschulquote (Anteil der Schülerinnen und 
Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf) von aktuell 3,7 Prozent abgezogen.  
 
Die Anzahl vorzeitiger Einschulungen sowie von Rückstellungen werden nicht weiter differenziert, da 
sich diese Schülerzahlen, bezogen auf das jeweils konkrete Einschulungsjahr, regelmäßig annähernd 
ausgeglichen entwickelt haben. 
 
Schülerzahlbewegungen innerhalb der Primarstufe 
Durch Analyse der Schülerzahlen in der Primarstufe an den kommunalen Grundschulen in der 
Landeshauptstadt Dresden konnte festgestellt werden, dass im langjährigen statistischen Mittel 
insgesamt 98 Prozent eines Einschulungsjahrganges die Primarstufe beendet haben. Dieser Aspekt 
resultiert aus der Wiederholung von Klassenstufen, aus einem tendenziell negativen Wanderungssaldo 
von Familien mit Kindern im Grundschulalter und aus dem erst im Verlauf der Primarstufe realisierten 
Diagnostikverfahren für eine Weiterbeschulung entsprechend des festgestellten sonderpädagogischen 
Förderbedarfes.  
 
Übergang in die Sekundarstufe I 
Bisher wurden die Übergänge von den kommunalen Grundschulen an die Oberschulen und Gymnasien 
in den einzelnen Planungsregionen aufgrund des statistischen Mittels der zurückliegenden drei 
Schuljahre berechnet. Durch die zum Schuljahr 2022/2023 neu etablierte Schulart 
αDŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳƭŜά wurden die Übergänge nach Grundschulbezirk im Mittel der Anmeldungen 
lediglich aus den Jahren 2021 (einfache Wichtung) und 2022 (doppelte Wichtung) herangezogen.  
 
Bei den Oberschulen wurden die Abgänge aus den Planungsregionen an die Sportoberschule und Freie 
Evangelische Schule sowie die Zugänge von Schulen in freier Trägerschaft, Auswärtigen und 
Förderschülern in die Planungsregionen berücksichtigt. Außerdem sind die Umlenkungen von den 
Gemeinschaftsschulen zu den Planungsregionen entsprechend Anmeldung prozentual berücksichtigt. 
 
Bei den Gymnasien wurden die Abgänge aus den Planungsregionen zu den Gymnasien mit vertiefter 
Ausbildung und dem zukünftigen neuen Gymnasium der Freien Evangelische Schule sowie die Zugänge 
von Schulen in freier Trägerschaft und Auswärtigen berücksichtigt. Außerdem sind die Umlenkungen 
von den Gemeinschaftsschulen zu den Planungsregionen entsprechend Anmeldung prozentual 
berücksichtigt 
 
Die Planungsregionen unterscheiden sich bezüglich des Wechsels auf Oberschule und Gymnasium. 
Ausführliche Analysen dazu enthalten die Bildungsberichte der Landeshauptstadt Dresden. Die 
Schulnetzplanung berücksichtigt das unterschiedliche Übergangsverhalten in den einzelnen 
Planungsregionen. Grundlage bilden hierfür die Anmeldungen an den entsprechenden Oberschulen 
bzw. Gymnasien nach Herkunftsgrundschule. Weiterhin besteht der Planungsansatz der 
Landeshauptstadt Dresden im Planteil Oberschulen darin, dass von einer wohnortnahen Beschulung 
ausgegangen wird. D. h. der Bedarf soll möglichst innerhalb einer Planungsregion abgedeckt werden. 
Im Planteil Gymnasien wird innerhalb einer Planungsregion die Anzahl der Schülerinnen und Schüler 
als regionalisierter Bedarf prognostiziert. Da die Schulart Gymnasium eine höhere Differenzierung 
beinhaltet, z. B. die Wahl einer zweiten Fremdsprache bzw. eines bestimmten Profils ab Klassenstufe 
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acht, hat die Versorgung innerhalb der Planungsregion eine geringere Bedeutung als an der 
Oberschule. Der Bedarf an gymnasialen Schulplätzen wird daher überwiegend im gesamtstädtischen 
Maßstab abgebildet. 
 
Durch Analyse der Schülerzahlen in der stadtweiten Betrachtung zum Wechsel in die Sekundarstufe I 
kann festgestellt werden, dass der Übergangswert im langjährigen statistischen Mittel von der 
Klassenstufe vier an kommunalen Grundschulen zur Klassenstufe fünf an kommunalen Oberschulen 
und Gymnasien in etwa 92 Prozent beträgt. Die achtprozentige Abweichung der Absolventen der 
Primarstufe in die Sekundarstufe I resultiert aus der höheren Aufnahmekapazität der Schulen in freier 
Trägerschaft ab der Sekundarstufe I sowie aus der Bevölkerungswanderung, welche zeitlich teilweise 
am Schulstufenwechsel orientiert wird. Für die einzelnen Planungsregionen sind keine spezifischen 
kontinuierlichen Trends ersichtlich. Daraus folgend werden bei der Erstellung der mittel- und 
langfristigen Bedarfsprognose keine schulstandortrelevanten detaillierten Wechselbeziehungen im 
Übergangsverhalten von bzw. zu einem freien Träger berücksichtigt.  
 
Zwischenzeitlich eingetretene Veränderungen bzw. Gründungen im Bereich der allgemeinbildenden 
Schulen in freier Trägerschaft stellen eine bereichernde und die Kommune entlastende Option in der 
Schullandschaft der Landeshauptstadt Dresden dar. 
 
Schülerzahlbewegungen innerhalb der Sekundarstufe I 
Die Schülerzahlen der kommunalen Oberschulen werden ohne Änderung bis zur Klassenstufe neun 
durchgeplant. Durch die Beendigung des Hauptschulbildungsganges wird der Übergang in die 
Klassenstufe zehn in den Planungsregionen entsprechend des statistischen Mittels der letzten drei 
Schuljahre berechnet. Etwa 85 Prozent der Oberschülerinnen und Oberschüler streben den 
Realschulabschluss an und besuchen die Klassenstufe zehn. Dieser Anteil ist regional bedingt 
unterschiedlich und wird je nach Planungsregion eingearbeitet.  
 
Die Schülerzahlen der kommunalen Gymnasien werden bis zur Klassenstufe zehn durchgeplant. Die 
Schulwechsler bzw. Wiederholer in den Klassenstufen fünf bis zehn am Gymnasium haben keine 
Auswirkungen auf die Klassenbildung. Der Übergang zur Sekundarstufe II wird mit der Reduzierung der 
gymnasialen Schülerzahl um 15 Prozent in der gesamtstädtischen Betrachtung berechnet. Dieser 
rechnerische Planungsansatz resultiert aus der Beobachtung der Schülerzahlentwicklung der letzten 
Schuljahre. Dieser Übergangswert beinhaltet zum einen alle bis zur zehnten Klassenstufe erfolgten 
Wechsel an die Oberschule und zum anderen den Wechsel nach der Klassenstufe zehn nach 
erfolgreicher Absolvierung der αBesonderen Leistungsfeststellungά und damit der Anerkennung des 
Realschulabschlusses an andere studienqualifizierende Schularten oder in eine Berufsausbildung. 
Übergänge zwischen Oberschulen und Gymnasien in den Klassenstufen fünf bis neun werden nicht 
betrachtet. In Verbindung mit einer durchschnittlichen Klassenstärke von 25 als Planungsgrundlage 
wird davon ausgegangen, dass solche Schulwechsel im Rahmen bestehender Klassenbildungen 
möglich sind. Gleichzeitig ist festzustellen, dass an vielen Schulen, besonders an nachgefragten 
Schulen und in bevölkerungsdynamischen Stadtteilen, Klassenbildungen im Bereich der 
Klassenobergrenze von 28 Kindern überwiegen. Entsprechend schwierig sind wohnortnahe Lösungen 
im Falle eines Schulartwechsels.  
 
Analog ist die Bewertung von Zugängen in die Vorbereitungsklassen und später dann in die 
Regelschulen. Auch diesbezüglich wird davon ausgegangen, dass die Planung auf Basis des 
Klassenrichtwertes 25 und damit deutlich unter der Klassenobergrenze von 28 ausreichend 
Möglichkeiten für die Aufnahme dieser Schülerinnen und Schüler bietet. 
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 Beteiligungsverfahren 
 

Wie bereits bei der Fortschreibung der Schulnetzplanung 2017 praktiziert, wurde auch die aktuelle 
Fortschreibung frühzeitig als Referentenentwurf (Arbeitspapier) der Verwaltung auf der Homepage 
der Landeshauptstadt Dresden (www.dresden.de) veröffentlicht. Mit dieser Veröffentlichung konnten 
sich Schulleitungen sowie Bürgerinnen und Bürger der Stadt online zum Entwurf des Schulnetzplanes 
äußern. 
 
Außerdem fanden fünf Regionalkonferenzen statt, an denen unterschiedliche Bildungsakteure (u. a. 
Schulleitungen, Kreiselternrat, Stadtschülerrat, bildungspolitische Sprecherinnen und Sprecher der 
Stadtratsfraktionen) teilnahmen. Zu diesen Konferenzen wurde der Entwurf des Schulnetzplanes 
vorgestellt und der Beigeordnete für Bildung, Jugend und Sport, Herr Donhauser, sowie die Leiterin 
des Amtes für Schule und Bildung, Frau Dr. Düring, standen für Fragen zur Verfügung. 
 
Mit diesen beiden Formaten wurde allen Beteiligten sowie der Öffentlichkeit die Möglichkeit gegeben, 
sich zum Referentenentwurf zu äußern. Von dieser Möglichkeit wurde rege Gebrauch gemacht.  
 
Außerdem erfolgten auch Abstimmungen innerhalb der Verwaltung (z. B. mit Jugendamt und Amt für 
Kindertagesbetreuung) und mit dem Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden.  
 
Die Abstimmung zur jährlichen Fortschreibung des Fachplanes Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflege erfolgt durch die Beachtung des spezifischen Hortbedarfes bei der räumlichen und 
kapazitiven Bewertung der Grundschulstandorte. Weitere Berührungspunkte bestehen nicht. 
 
Die Jugendhilfeplanung stellt besonders auf die individuellen Entwicklungsperspektiven und 
Handlungsstrategien junger Menschen und die dafür erforderlichen Maßnahmen und Einrichtungen 
ab. Die Abstimmung zur Jugendhilfeplanung erfolgt durch Beratung mit dem Jugendamt zu den 
wechselseitigen Wirkungsbezügen. Diese werden schwerpunktmäßig bei der Schulsozialarbeit 
gesehen. Die Standortplanung berücksichtigt hier nach Möglichkeit räumliche Voraussetzungen. 
 
Die freien Schulträger wurden gebeten, für die Fortschreibung des Schulnetzplanes ihre jeweiligen 
Schulportraits zuzuarbeiten. 
 
Nach der Überweisung der Vorlage an den Stadtrat erfolgt, entsprechend der gesetzlichen Vorgabe, 
die Beteiligung des Kreiseltern- und Stadtschülerrates. Zudem finden Beratungen in Ausschüssen, 
Stadtbezirksbeiräten und Ortschaftsräten statt. Die jeweilige Schulkonferenz wird beteiligt, wenn dies 
nach § 43 SächsSchulG erforderlich ist. Außerdem werden Stellungnahmen der benachbarten 
Schulträger eingeholt, um das erforderliche Benehmen (§ 23a Absatz 3 SächsSchulG) mit diesen 
herzustellen. 
 
Die Fortschreibung der Schulnetzplanung 2023 erfolgt in zwei Hauptdokumenten. Der Teil 1 
αStandortpläne und langfristige Zielplanungά enthält alle Aussagen zur Standortplanung und 
Zielplanung inklusive strategischer Ausblicke der Schulen in kommunaler und nichtkommunaler 
Trägerschaft in der Landeshauptstadt Dresden. Teil 2 αTabellen und Anlagenά enthält die 
Schulnetzberichte sowie mittel- und langfristige Bedarfsprognosen aller Schulen. 
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2 Standortplan und Langfristige Zielplanung, Planteil Grundschulen 

2.1 Einleitung Planteil Grundschulen 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden in der Landeshauptstadt Dresden 72 Grundschulen in kommunaler 
Trägerschaft geführt. 
 
Mit dem Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden vom 6. Oktober 2005 (Beschluss-Nr. 
V0823-SR19-05) wurden ab dem Schuljahr 2006/2007 für die Landeshauptstadt Dresden 
17 gemeinsame Schulbezirke und drei Einzelschulbezirke festgelegt. Mit dem Beschluss V2285/13 zur 
Einrichtung der 153. Grundschule, Fröbelstraße 1-3, 01159 Dresden, wurde gleichzeitig der 
Einzelschulbezirk 48. Grundschule zum gemeinsamen Schulbezirk Altstadt 2, der bisherige 
gemeinsame Schulbezirk Altstadt wird zum gemeinsamen Schulbezirk Altstadt 1. 
Diese Schulbezirke bilden im Rahmen der vorliegenden Fortschreibung die geltende Rechtsnorm. Alle 
schulnetzplanerischen Sachverhalte, welche die notwendigen Kapazitätsanpassungen an den 
genannten Grundschulen in kommunaler Trägerschaft der Landeshauptstadt Dresden betreffen, 
beziehen sich auf die jeweiligen Schulbezirke und nicht auf einzelne Grundschulstandorte. 

2.2 Gesamtstädtische Betrachtung 
 
Die Grundlage für die Schülerzahlprognose ist die Bevölkerungsprognose vom Oktober 2022 und 
insbesondere für die Fortschreibung der Schulnetzplanung die Prognose der sechsjährigen Kinder, 
welche die Kommunale Statistikstelle erstellt (siehe Abschnitt). 
 
Nicht dargestellt ist die wachsende Prognoseunschärfe zum Vorhersageende. Erkennbar ist, dass 
bereits kurzfristig wegen des demografischen Wandels die Schulanfängerzahl stark sinkt. Die 
Fortschreibung der Schulnetzplanung 2017 erwartete das Maximum für das Schuljahr 2024/2025. In 
der aktuellen Prognose wurde der höchste Wert bereits im Schuljahr 2022/2023 erreicht. 
 
Hierbei ist zu beachten, dass für alle Jahrgänge, welche sich auf bereits geborene Kinder beziehen, 
auch die Kinder erfasst sind, welche aus dem Ausland zugezogen sind. Inwiefern in dieser Gruppe mit 
weiteren Zuzügen zu rechnen sein wird, lässt sich nicht exakt prognostizieren. 
 
Aus den Bevölkerungsprognosen der sechsjährigen Kinder werden die Schülerinnen und Schüler in der 
Primarstufe, differenziert nach Schulart und Trägerschaft, ermittelt.  
In den folgenden Tabellen sind die Schülerzahlentwicklungen auf der Grundlage verschiedener 
Prognosezeitpunkte und unter Berücksichtigung der in der Einleitung dargestellten Veränderungen 
der Berechnungsgrundlagen dargestellt. 
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Schulnetzplanung 2017 (Bevölkerungsprognose 2016) 

 

Evaluierung 2020 (Bevölkerungsprognose 2019) 
 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 

Anzahl 6-jährige Kinder 5870 5797 5760 5483 5571 5493 5409 5371 5339 532 

Abzug Anzahl Schüler an 
Schulen in freier 
Trägerschaft 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Unwägbarkeitszuschlag 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Abzug Anzahl Schüler an 
kommunalen 
Förderschulen (4,7 %) 

148 146 145 137 140 138 135 134 133 133 

Prognose kommunale 
Grundschulen 

5322 5252 5216 4946 5032 4956 4874 4836 4805 4789 

 

Schulnetzplanung 2022 (Bevölkerungsprognose 2022) 

 

 
  

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 

Anzahl 6-jährige Kinder 5722 5712 5666 5613 5559 5501 5450 5417 5394 5384 

Abzug Anzahl Schüler an 
Schulen in freier 
Trägerschaft 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Abzug Anzahl Schüler an 
kommunalen 
Förderschulen (2,7 %) 

145 144 144 143 135 137 140 142 145 144 

Unwägbarkeitszuschlag 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Prognose kommunale 
Grundschulen 

5179 5168 5124 5072 5019 4964 4914 4881 4859 4850 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 

Anzahl 6-jährige Kinder 5913 5823 5734 5376 5065 5002 4567 4496 4481 4496 

Abzug Anzahl Schüler an 
Schulen in freier 
Trägerschaft 

510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 

Abzug Anzahl Schüler an 
kommunalen 
Förderschulen (3,7 %) 

201 197 193 180 169 166 150 147 147 147 

Prognose kommunale 
Grundschulen 

5232 5118 5032 4687 4387 4326 3907 3839 3826 3840 



 

  
 - 14 - 

Grundlage der weiteren, schulbezirksspezifischen Darstellungen ist die Bevölkerungsprognose 2022.  
In den nachfolgenden Übersichten leiten sich die Schülerzahlen und Anzahl Züge wie folgt her: 
 
Bestand: Schülerzahlen laut Schuljahresanfangsstatistik der Schuljahre IST-Züge entspricht der 

tatsächlichen Anzahl der laut Schuljahresanfangsstatistik gebildeten Klassen. 
 

Prognose: Die Prognose stellt den Bedarf an Grundschulplätzen in Abhängigkeit der im gemeinsamen 
oder Einzelschulbezirk wohnhaften Kinder unter Beachtung der Schulen in freier 
Trägerschaft und der allgemeinen Förderschulquote dar. Die Berechnung des Bedarfes an 
Zügen beruht auf dem Klassenrichtwert von 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse. 
 
Die dargestellten Schülerzahlen für das Schuljahr 2022/2023 stellen IST-Zahlen der 
Schuljahresanfangsstatistik mit Stichtag 13. Oktober 2022 entsprechend der 
Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Klassen- und 
Gruppenbildung, zur Bedarfsberechnung für die Unterrichtsversorgung und zum Ablauf 
des Schuljahres 2022/2023 (VwV Bedarf und Schuljahresablauf 2022/2023) dar. 

2.3 Hortangebote - Potenziale zur Weiterentwicklung  
 
5ŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ αDŜƳŜƛƴǎŀƳ ōƛƭŘŜǘ - DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ ǳƴŘ IƻǊǘ ƛƳ 5ƛŀƭƻƎά ǿƛŘƳŜǘ ǎƛŎƘ ǎŜƛǘ нлмм ŘŜǊ 
Qualitätsentwicklung ganztägiger Bildung in Dresden. Vision und Ziel des Programms ist die 
9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ Ǿƻƴ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜƴ ǳƴŘ IƻǊǘŜƴ Ȋǳ [ŜǊƴƻǊǘŜƴΣ ŀƴ ŘŜƴŜƴ YƛƴŘŜǊ ƛƘǊŜƴ α.ƛƭŘǳƴƎǎǘŀƎά ŀƭǎ ŜƛƴŜ 
Einheit erleben, an dem sie sich wohlfühlen und lernen können.  
Grundschule und Hort unterliegen unterschiedlicher Trägerschaft, unterschiedlicher Dienst- und 
Fachaufsichten, beruhen auf unterschiedlichen Ausbildungsansätzen der pädagogischen Fachkräfte 
und folgen unterschiedlichen Gesetzen und Ausgestaltungsaufträgen. Auf der Verwaltungsebene 
setzen sich die Unterschiede fort ς mit den Zuständigkeiten verschiedener Ämter und 
unterschiedlichen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Voraussetzung, mindestens aber 
Gelingensbedingung für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit der Einrichtungen, ein gemeinsames 
Bildungsverständnis, das inhaltliche Abstimmen der Bildungsarbeit und die gemeinsame Nutzung 
vorhandener Ressourcen. Parallel dazu ist es eine Voraussetzung, dass sich die Planungs- und 
Fachverantwortlichen der beteiligten Ämter ihrer gemeinsamen Verantwortung bewusst und 
partnerschaftlich zusammenarbeiten.  
Deshalb verfolgt die Landeshauptstadt Dresden gemeinsam mit dem Landesamt für Schule und 
Bildung bereits seit 2011 den Entwicklungsweg, bestehende fachliche und strukturelle Barrieren 
abzubauen, die Angebote von Schule und Hort besser zu verzahnen sowie eine Praxis und Beratung 
aufeinander abgestimmt zu entwickeln und für Kinder erlebbar werden zu lassen.  
5ŜǊ [ŜƛǘƎŜŘŀƴƪŜ ŘŜǎ {ŅŎƘǎƛǎŎƘŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αDǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜƴ ǳƴŘ IƻǊǘŜ ŜƴǘǿƛŎƪŜƭƴ ǎƛŎƘ Ƴƛǘ ŘŜm 
Übergang aus dem Kindergarten zu Lebens- ǳƴŘ [ŜǊƴƻǊǘŜƴ ŦǸǊ aŅŘŎƘŜƴ ǳƴŘ WǳƴƎŜƴΦΦΦά ƛƳǇƭƛȊƛŜǊǘ ŜƛƴŜ 
Sicht auf den Auftrag von Grundschule und Hort, bei dem sich curriculare, soziale und emotionale 
Bildung und Entwicklung ergänzen und einander bedingen. Lernen und Leben werden als miteinander 
verbundene Bereiche ganztägig guter Bildung, Betreuung und Erziehung verstanden. 
 
Das Ziel und der Anspruch der Verantwortlichen in Horten und Grundschulen der Landeshauptstadt 
Dresden ist es, gemeinsam gute und nachhaltige Bildungsräume zu schaffen, die es den Kindern 
ermöglichen, räumliche und zeitliche Übergänge und Ressourcen für ganztägige Lern-, Betreuungs- 
und Erziehungsprozesse nutzbar zu machen.  
 
In einem umfassenden und intensiven Dialog zwischen dem Amt für Kindertagesbetreuung, dem 
Jugendamt Dresden, dem Landesamt für Schule und Bildung, dem Amt für Schulen der 
Landeshauptstadt Dresden in Zusammenarbeit mit der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung wurde 
Řŀǎ tǊƻƎǊŀƳƳ αDŜƳŜƛƴǎŀƳ ōƛƭŘŜǘ - Grundschule und Hort im 5ƛŀƭƻƎά ǎƻǿƛŜ !ǊōŜƛǘǎƳŀǘŜǊƛŀƭ ŦǸǊ ŜƛƴŜ 
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gelingende Kooperation entwickelt, das sich dem Dresdner Anspruch stellt. Auf der Grundlage eines 
gemeinsamen Bildungsverständnisses wurden acht Handlungsfelder erarbeitet und entsprechende 
Qualitätsorientierungen einer ganztägigen Betreuung beschrieben. Zwei zentrale planerische Aspekte 
sind dabei anregende und sinnvolle räumliche sowie entwicklungsfördernde zeitliche Strukturen 
vorzuhalten.  
 
Ein weiterer Meilenstein im Rahmen der Qualitätsentwicklung ist das verabsŎƘƛŜŘŜǘŜ α!ǊōŜƛǘǎǇŀǇƛŜǊ 
ȊǳǊ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳŜƴ wŀǳƳƴǳǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ ǳƴŘ IƻǊǘάΣ ǿŜƭŎƘŜǎ ŜƛƴŜ ǿŜƛǘŜǊŜ /ƘŀƴŎŜ ƛǎǘΣ ŜƛƴŜ 
Verbesserung für die Arbeit des Hortes zu erhalten, insbesondere unter Beachtung der Dresdner 
Doppelnutzungsherausforderung. Formuliert sind in diesem Arbeitspapier die Standards zur 
Ausstattung von Standorten aus einer Hand, die ansprechende und kindgerechte Gestaltung der 
Räume sowie die Ausstattung mit anregenden Materialien. Außerdem arbeitet das Amt für 
Kindertagesbetreuung auch in der SǘŜǳŜǊƎǊǳǇǇŜ α5ƛƎƛǘŀƭǇŀƪǘά ƳƛǘΦ 
 
Die Planungsverantwortlichen des Amtes für Schulen und des Amtes für Kindertagesbetreuung 
entwickeln in ihrer Arbeitsgruppe gemeinsam das Konzept für die integrierte Schul- und Hortplanung 
weiter. Unter Beachtung aller Einflussfaktoren, werden jährlich die Notwendigkeiten und 
Möglichkeiten an allen Hortstandorten bearbeitet, hinsichtlich ihrer Schülerzahlentwicklung 
beobachtet und sicher zu notwendigen Kapazitätsanpassungen geführt. Zielstellung ist, im Rahmen 
der Kapazitäten der Grundschule, ein Hortangebot bei Bedarf für jede Schülerin und jeden Schüler 
vorzuhalten. Räumliche Mindeststandards sind durch das Sächsische Landesjugendamt, wie z. B. zehn 
Quadratmeter pro Kind Außenfläche und 2,5 Quadratmeter Innenraumfläche pro Hortkind.  
 
Eine ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung ist sehr komplex und definiert sich über 
Schnittstellen und bedarfsgerechte Bereitstellung von Aneignungsräumen, die den Bedürfnissen der 
Kinder und jeweiligen Prozessen gerecht werden sollen. RäuƳŜ ǎƻƭƭŜƴ YƛƴŘŜǊ ŀƴǊŜƎŜƴΣ ǎƛŎƘ α²Ŝƭǘά 
anzueignen, Freiraum und Rückzugsmöglichkeiten nutzen zu können und neben dem Schulunterricht 
vielfältige außerunterrichtliche Lern- und Erfahrungsorte zu haben. Hortbetreuung steht nicht in 
Abhängigkeit zu der zur Verfügung stehenden Fläche, sondern zum pädagogischen Konzept.  
 
Vor diesem Hintergrund werden die Räume im jeweiligen Schulgebäude von Schule und Hort 
gemeinsam genutzt. Auf Grundlage der spezifischen räumlichen Bedingungen an den jeweiligen 
Standorten erstellen die Kooperationspartner ein Raumkonzept, welches Arbeits- und 
Beanspruchungsphasen differenziert, individuelle Rückzugs- und Lernorte bereitstellt sowie Phasen 
sozialer Interaktion, gemeinschaftlichen Handelns aber auch individuellen Bedürfnissen Rechnung 
trägt. 
 
Ab dem Schuljahr 2026/2027 besteht ein Rechtsanspruch zur ganztägigen Betreuung von Kindern im 
Grundschulalter. Die Umsetzung beginnt für Kinder der ersten Klassenstufe und wird in den folgenden 
Jahren um je eine Klassenstufe ausgeweitet. Ab August 2029 gilt der Anspruch auf ganztägige 
Förderung für alle Kinder in der Grundschule. Das Gesetz verfolgt das Ziel, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf weiter zu verbessern sowie die soziale, emotionale und körperliche Entwicklung von 
Kindern zu fördern. Der Rechtsanspruch soll darüber hinaus zur Verbesserung der Bildungs- und 
Teilhabechancen beitragen. 
 
In der Landeshauptstadt Dresden nutzen bereits 96 Prozent aller Dresdner Grundschülerinnen und 
Grundschüler das Angebot der Hortbetreuung, so dass mit Inkrafttreten des Rechtsanspruches ab dem 
Schuljahr 2026/27 auf einen ganztägigen Betreuungsanspruch kein erheblicher Nachfrageanstieg zu 
erwarten ist.  
 
Bei der weiteren Ausgestaltung der ganztägigen Bildung und Betreuung stehen Möglichkeiten zur 
Verfügung, die bislang noch nicht ausreichend genutzt werden, um die gesamtes Zeit pädagogisch zu 
nutzen. Dazu gehören flexible Zeitorganisation und Rhythmisierung, Verzahnung und Vielfalt der 
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Bildungsangebote im Unterricht und in den außerunterrichtlichen Angeboten und innerschulische und 
außerschulische Kooperation in multiprofessionellen Teams. 
 
Die Weiterentwicklung einer gemeinsamen Schul- und Hortentwicklungskonzeption unter 
Einbeziehung der Potenziale von Ganztagsangeboten ist auf der Agenda der Programmgemeinschaft 
αDŜƳŜƛƴǎŀƳ ōƛƭŘŜǘ ς {ŎƘǳƭŜ ǳƴŘ IƻǊǘ ƛƳ 5ƛŀƭƻƎάΦ 9ǎ Ǝƛƭǘ .ŀǎƛǎƪƻƳǇŜǘŜƴȊŜƴ ǳƴŘ {ŜƭōǎǘƭŜǊƴ-
kompetenzen zu stärken, individuell zu fördern und dabei außerunterrichtliche Bereiche besser zu 
integrieren. Dazu braucht es Unterstützung, Diagnostik, Koordination und Absprache der beteiligten 
Akteure. Das dazu erforderliche Zukunftsbild als Referenzrahmen für den Entwicklungskorridor des 
Dresdner Ganztags ist Aufgabe in Abstimmung mit dem Sächsischen Kultusministerium und der 
{ǘŜǳŜǊǳƴƎǎƎǊǳǇǇŜ αDŜƳŜƛnsam bildet- {ŎƘǳƭŜ ǳƴŘ IƻǊǘ ƛƳ 5ƛŀƭƻƎάΦ !ǳŦ ŘŜǊ ƪƻƳƳǳƴŀƭǇƻƭƛǘƛǎŎƘŜƴ 
Ebene wird die Arbeit seit vielen Jahren begleitet und unterstützt.  

2.4 Bestandssicherheit 
 
Alle in dieser Fortschreibung der Schulnetzplanung dargestellten kommunalen Grundschulen werden 
im Planungszeitraum als gesicherte Schulen festgeschrieben. 
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2.5 Gemeinsamer Schulbezirk Altstadt 1 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 367 341 397 404 409 413 414 414 414 415 

SNP 2022 Prog 310 341 356 365 338 343 355 334 319 322 

notw. Züge 13 14 15 15 14 14 15 14 13 13 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

10. Grundschule 2 3 3 

16. Grundschule "Josephine" 3 4 4 

102. Grundschule "Johanna" 4 3 3 

113. Grundschule "Canaletto" 4 4 4 

Summe Züge 13 14 14 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Altstadt 1 wird mit insgesamt vier Grundschulen (10. Grundschule, 
Struvestraße 11, 01069 Dresden, 16. Grundschule "Josephine", Josephinenstraße 6, 01069 Dresden, 
102. Grundschule "Johanna", Pfotenhauerstraße 40, 01307 Dresden und 113. Grundschule 
"Canaletto", Georg-Nerlich-Straße 1, 01307 Dresden) geführt. 
 
Mit der Erweiterung der 16. Grundschule αWƻǎŜǇƘƛƴŜά wird es zukünftig möglich sein, diese 
Grundschule bei Bedarf durchgängig vierzügig zu führen. 
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An der 10. Grundschule findet in der Landeshauptstadt Dresden die Grundschulausbildung für Kinder 
mit sportlicher Begabung statt. Deshalb werden hier regelmäßig auch Schülerinnen und Schüler aus 
anderen Schulbezirken und aus dem Dresdner Umland angemeldet. Um die grundschulische 
Versorgung im gemeinsamen Schulbezirk Altstadt 1 sicherzustellen, kann Aufnahmewünschen aus 
anderen Schulbezirken nur nach genauer Prüfung der Kapazitäten entsprochen werden. 
 
In der Fortschreibung der Schulnetzplanung 2017 wurde vom Erfordernis des Neubaus einer 
Grundschule auf der Cockerwiese ausgegangen. Aufgrund der neuen Prognosen ist dieser 
Schulneubau zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mehr notwendig. Trotz der mit den Prognosezahlen 
ausgewiesenen Entspannung ist die dauerhafte Vorhaltung der mobilen Raumeinheiten an der 10. 
Grundschule unumgänglich, um die Versorgungssituation an den bestehenden Grundschulen zu 
verbessern. Als Kapazitätsreserve steht der Standort Terrassenufer zur Verfügung. 
 
Die 16. Grundschule, die 102. Grundschule und die 113. Grundschule sollen künftig alternierend drei- 
und vierzügig geführt werden. Damit soll eine Überlastung einer einzelnen Schule vermieden werden. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

10. Grundschule 1   

16. Grundschule Dresden "Josephine" 3   

102. Grundschule "Johanna" 3  1 

113. Grundschule Dresden "Canaletto" 3   
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.6 Gemeinsamer Schulbezirk Altstadt 2 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 91 99 102 104 105 105 105 105 105 105 

SNP 2022 Prog 78 99 101 104 102 102 99 103 102 104 

notw. Züge 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

48. Grundschule 2 2 2 

153. Grundschule 2 2 2 

Summe Züge 4   4 4 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Altstadt 2 wird mit der 48. Grundschule, Seminarstraße 11 a, 01067 
Dresden, und der 153. Grundschule, Fröbelstraße 1-3, 01159 Dresden geführt. 
 
Die in der Prognosedarstellung ausgewiesene Deckungslücke bei der Versorgungswirksamkeit ist so 
gering, dass eine dauerhafte Erhöhung der Kapazität innerhalb des Schulbezirkes als nicht 
gerechtfertigt eingeschätzt wird. Die Versorgung kann mit einer Klassenbildung von 26 Kindern pro 
Klasse abgedeckt werden. 
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Ungeachtet dieser Tatsache muss im gemeinsamen Schulbezirk Altstadt 2 die Entwicklungstendenz 
genau beobachtet werden. Nach den derzeit vorliegenden Prognosen ist die Versorgungswirksamkeit 
in diesem Schulbezirk gesichert. Andererseits wird die konkrete Nachfrage stark von der Intensität des 
Wohnungsbaus im Gebiet abhängen. Hier ist eine kritische Betrachtung im Zuge der Evaluierung und 
der zukünftigen Fortschreibung der Schulnetzplanung erforderlich. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

48. Grundschule 1   

153. Grundschule Dresden 2   
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.7 Gemeinsamer Schulbezirk Neustadt 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 468 477 469 464 459 453 449 445 444 444 

SNP 2022 Prog 502 477 499 503 441 423 401 355 346 349 

notw. Züge  21 21 20 21 18 17 16 15 14 14 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

4. Grundschule "Am Rosengarten" 4 4 3 

15. Grundschule 4 3 3 

19. Grundschule 3 3 2 

30. Grundschule "Am Hechtpark" 4 5 3 

103. Grundschule "Unterm 
Regenbogen" 

4 4 3 

148. Grundschule 2 2 2 

Summe Züge 21 21 16 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Neustadt wird mit insgesamt sechs Grundschulen (4. Grundschule "Am 
Rosengarten", Löwenstraße 2, 01099 Dresden; 15. Grundschule, Görlitzer Straße 8, 01099 Dresden; 
19. Grundschule, Am Jägerpark 5, 01099 Dresden; 30. Grundschule "Am Hechtpark", Hechtstraße 55, 
01097 Dresden, 103. Grundschule "Unterm Regenbogen", Hohnsteiner Straße 8, 01099 Dresden und 
148. Grundschule, Marta-Fraenkel-Straße 8, 01097 Dresden) geführt. 
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An der 15. Grundschule erfolgt eine Beschulung von Kindern mit Legasthenie. 
 
Die 4. GǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ wƻǎŜƴƎŀǊǘŜƴά ƛǎǘ ŜƛƴŜ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ Ƴƛǘ ŦǊǸƘŜm Fremdsprachenlernen und hat 
regelmäßig mehr Anmeldungen zu verzeichnen als aufgenommen werden können. Ein Teil der 
Anmeldungen stammt auch aus anderen Schulbezirken. 
 
!ǳŎƘ ŘƛŜ олΦ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ IŜŎƘǘǇŀǊƪ ǾŜǊȊŜƛŎƘƴŜǘ ŀǳŦ DǊǳƴŘ ƛƘǊŜǊ [ŀƎŜ ǊŜƎŜƭƳŅǖƛƎ ǎŜƘǊ ǾƛŜƭŜ 
Anmeldungen. Dies führte auch dazu, dass im Schuljahr 2022/2023 an dieser Schule fünf erste Klassen 
gebildet wurden. 
 
An der 19. Grundschule erfolgen regelmäßig weniger Anmeldungen als die entsprechend vorhandene 
Kapazität. Somit kann die 19. Grundschule zwar dreizügig geführt werden, im unmittelbaren 
Schulumfeld besteht dieser Bedarf aber nicht. D. h. bei dreizügiger Klassenbildung entstehen für viele 
Schülerinnen und Schüler lange Schulwege und damit ggf. besonderer Schülerbeförderungsaufwand.  
 
In den letzten Schuljahren wurden die für den gemeinsamen Schulbezirk Neustadt prognostizierten 
Schülerzahlen der ersten Klassen durch die tatsächlichen Anmeldezahlen deutlich 
unterschritten. Grund hierfür dürfte die Konzentration von vier Grundschulen in freier Trägerschaft im 
Stadtbezirk Neustadt sein. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

4. Grundschule "Am Rosengarten"  1  

15. Grundschule   1 

19. Grundschule  2  1 

30. Grundschule "Am Hechtpark   1 

103. Grundschule "Unterm Regenbogen"   1 1 

148. Grundschule  1  
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.8 Gemeinsamer Schulbezirk Pieschen 1 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 370 326 382 387 389 387 386 384 382 383 

SNP 2022 Prog 351 326 352 338 326 318 316 300 302 305 

notw. Züge 15 14 15 14 14 13 13 12 13 13 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

8. Grundschule 3 3 3 

26. Grundschule "Am Markusplatz" 3 2 2 

41. Grundschule "Elbtalkinder" 3 3 3 

43. Grundschule "Thomas Müntzer" 3 3 3 

144. Grundschule 3 3 3 

Summe Züge 15 14 14 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Pieschen 1 wird mit insgesamt fünf jeweils dreizügigen Grundschulen 
(8. Grundschule, Konkordienstraße 12, 01127 Dresden; 26. Grundschule "Am Markusplatz", 
Osterbergstraße 22, 01127 Dresden; 41. Grundschule "Elbtalkinder", Hauptmannstraße 15, 01139 
Dresden, 43. Grundschule "Thomas Müntzer", Riegelplatz 2, 01139 Dresden und 144. Grundschule, 
Micktner Straße 10, 01139 Dresden) geführt. 
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Die 8. Grundschule wird nach Abschluss der Sanierung des Straßengebäudes zum Schuljahr 2023/2024 
ein Standort zur Verfügung stehen, der bis zu vierzügig führbar ist. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

26. Grundschule "Am Markusplatz"    1 

41. Grundschule "Elbtalkinder"    1 

144. Grundschule 2   

Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.9 Gemeinsamer Schulbezirk Pieschen 2 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 191 222 192 190 187 185 183 182 183 184 

SNP 2022 Prog 208 222 201 181 181 146 143 131 132 133 

notw. Züge 9 9 9 8 8 6 6 6 6 6 
 

Schule Züge lt. SNP 201 
7 

YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

56. Grundschule 4 3 3 

106. Grundschule 4 4 3 

147. Grundschule 2 2 2 

Summe Züge 10 9 8 
 

Im gemeinsamen Schulbezirk Pieschen 2 stehen die 56. Grundschule, Böttgerstraße 11, 01129 
Dresden, die 106. Grundschule, Großenhainer Straße 187, 01129 Dresden und die 147. Grundschule, 
Maxim-Gorki-Straße 4, 01127 Dresden als Standorte zur Verfügung. 
 
An der 106. Grundschule werden Klassen für Kinder mit Legasthenie beschult. Für dieses Angebot 
werden die entsprechenden Unterrichtsräume vorgehalten.  
 
Mit den vorhandenen Grundschulen im gemeinsamen Grundschulbezirk Pieschen 2 ergeben sich 
Möglichkeiten für eine flexiblere Nutzung der Grundschulkapazitäten. So kann die Auslastung an der 
56. und 106. Grundschule reduziert werden, wodurch sich an beiden genannten Grundschulen die 
Hortsituation verbessert. 
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2.10 Gemeinsamer Schulbezirk Klotzsche 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 202 226 187 184 181 179 178 177 178 179 

SNP 2022 Prog 241 226 201 192 181 164 155 145 140 140 

notw. Züge 10 10 9 8 8 7 7 6 6 6 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

50. Grundschule "Gertrud Caspari" 3 3 2 

82. Grundschule "Am Königswald" 2 2 2 

84. Grundschule "In der Gartenstadt" 2 2 2 

85. Grundschule 2 3 2 

Summe Züge 9 10 8 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Klotzsche wird mit insgesamt vier Grundschulen (50. Grundschule 
"Gertrud Caspari", Dörnichtweg 54, 01109 Dresden, 82. Grundschule "Am Königswald", Gertrud-
Caspari-Straße 9, 01109 Dresden, 84. Grundschule "In der Gartenstadt", Heinrich-Tessenow-Weg 28, 
01109 Dresden und 85. Grundschule, Radeburger Straße 168, 01109 Dresden) geführt.  
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Die 85. Grundschule wird zukünftig zweizügig geführt, kann aber bis zu vierzügig geführt werden. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

50. Grundschule   1  

85. Grundschule 1   
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.11 Einzelschulbezirk Grundschule Langebrück 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 47 51 45 44 43 43 42 42 42 42 

SNP 2022 Prog 51 51 45 51 40 39 37 32 33 33 

notw. Züge 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

Grundschule Langebrück "Friedrich-
Wolf-Grundschule" 

2 2 2 

Summe Züge 2 2 2 
 

Die Grundschule Langebrück "Friedrich-Wolf-Grundschule", Friedrich-Wolf-Straße 7, 01465 Dresden 
ist als Einzelschulbezirk für die Ortschaften Langebrück und Schönborn mit einer zweizügigen 
Kapazität definiert. Entsprechend der vorliegenden Prognosen für den Einzelschulbezirk Langebrück ist 
mit einer zweizügigen Schule eine dauerhafte grundschulische Versorgung möglich.  
 
Mit den errichteten mobilen Raumeinheiten, sowie der vereinbarten Mitnutzung des neu errichteten 
Kinderhauses in unmittelbarer Nachbarschaft der Grundschule ist diese Schule auch gelegentlichen 
dreizügig führbar. 
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2.12 Einzelschulbezirk Grundschule Weixdorf 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 56 58 56 54 54 53 53 53 54 54 

SNP 2022 Prog 62 58 68 60 62 43 55 39 45 44 

notw. Züge 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

Weixdorf 3 3 3 

Summe Züge 3 3 3 
 

Die Grundschule Weixdorf, Am Zollhaus 1, 01108 Dresden wurde wegen der aufgetretenen Bedarfe 
baulich so erweitert, dass sie bis zu vierzügig führbar ist. 
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2.13 Gemeinsamer Schulbezirk Loschwitz 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 205 250 184 182 181 181 181 182 183 185 

SNP 2022 Prog 218 250 183 201 157 149 152 133 122 122 

notw. Züge 9 10 8 9 7 6 7 6 5 5 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

59. Grundschule "Jürgen Reichen" 3 4 3 

61. Grundschule "Heinrich Schütz" 2 3 2 

62. Grundschule "Friedrich Schiller" 2 2 2 

88. Grundschule 2 1 2 

Summe Züge 9 10 9 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Loschwitz wird mit vier Grundschulen (59. Grundschule "Jürgen 
Reichen", Kurparkstraße 12, 01324 Dresden, 61. Grundschule "Heinrich Schütz", Hutbergstraße 2, 
01326 Dresden; 62. Grundschule "Friedrich Schiller", Pillnitzer Landstraße 38, 01326 Dresden und 
88. Grundschule, Dresdner Straße 50, 01326 Dresden) geführt. 
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Die 88. Grundschule wird entsprechend Stadtratsbeschluss nach Beendigung der Gebäudesanierung 
an den Standort Plantagenweg 3, 01326 Dresden verlagert. Mit Abschluss dieser Maßnahme stehen 
sowohl der 88. Oberschule als auch der 88. Grundschule (einschließlich Hort) gute räumliche 
Unterrichtsbedingungen zur Verfügung. 
 
An der 59. GǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ αWǸǊƎŜƴ wŜƛŎƘŜƴά ǿǳǊŘŜ ƛƴ ƳŜƘǊŜǊŜƴ WŀƘǊƎŅƴƎŜƴ, entsprechend der 
bisherigen Bedarfslage, eine vierzügige Klassenbildung realisiert. Diese Bedarfslage resultiert auch aus 
½ǳƎŅƴƎŜƴ ŀǳǎ ŀƴŘŜǊŜƴ {ŎƘǳƭōŜȊƛǊƪŜƴΣ ǿŜƭŎƘŜ ŀƳ ōŜǎƻƴŘŜǊŜƴ .ƛƭŘǳƴƎǎŀƴƎŜōƻǘ α[ŜǎŜƴ ŘǳǊŎƘ 
{ŎƘǊŜƛōŜƴά ǇŀǊǘƛȊƛǇƛŜǊŜƴ ǿƻƭƭŜƴΦ 
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2.14 Gemeinsamer Schulbezirk Schönfeld/Weißig 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 140 124 143 140 138 135 132 129 127 125 

SNP 2022 Prog 127 124 139 125 116 96 104 89 94 94 

notw. Züge 6 5 6 5 5 4 5 4 4 4 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2012 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

Grundschule Schönfeld 3 3 2 

Grundschule Weißig "Hutbergschule" 2 2 2 

Summe Züge 5 5 4 
 

Der gemeinsame Schulbezirk Schönfeld/Weißig hält mit den beiden Grundschulen (Grundschule 
Schönfeld, Borsbergstraße 12a, 01328 Dresden und Grundschule Weißig "Hutbergschule", 
Gönnsdorfer Weg 1, 01328 Dresden) eine Kapazität für die Bildung von fünf ersten Klassen vor. 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Schönfeld/Weißig stehen insgesamt fünf Züge zur Grundschulversorgung 
zur Verfügung. Die sporadischen Kapazitätsüberschreitungen können mit Hilfe der zusätzlichen Räume 
an der Grundschule Schönfeld abgedeckt werden. Diese Räume wurden im Zuge der Generalsanierung 
ŦǸǊ ŜƛƴŜ .ŜǎŎƘǳƭǳƴƎ Ǿƻƴ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊƴ ƛƳ ǎƻƴŘŜǊǇŅŘŀƎƻƎƛǎŎƘŜƴ CǀǊŘŜǊōŜŘŀǊŦ α[ŜǊƴŜƴά 
in Kooperationsklassen vorgesehen. Für die Bildung der Kooperationsklassen bestand bisher kein 
Bedarf. Durch eine zunehmende inklusive Beschulung stehen diese Räume zur allgemeinen 
schulischen Nutzung zur Verfügung.  
 
Ungeachtet der scheinbar ausreichenden Kapazität ist für die Grundschule Weißig ein Ersatzneubau 
notwendig, um die an dieser Schule erforderlichen Raumverhältnisse zu verbessern. Die notwendigen 
vorbereitenden Maßnahmen wurden bereits eingeleitet.  
 

 VKA VGA VKU 

Grundschule Schönfeld 1  1 

Grundschule Weißig "Hutbergschule" 
 

  
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.15 Gemeinsamer Schulbezirk Blasewitz 1 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 568 538 550 537 523 513 503 494 488 483 

SNP 2022 Prog 534 538 491 486 458 428 397 365 345 339 

notw. Züge 22 21 20 20 19 18 16 15 15 15 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

6. Grundschule "Am Großen Garten" 3 3 3 

25. Grundschule "Am Pohlandplatz" 3 3 3 

32. Grundschule "Sieben Schwaben" 4 4 3 

51. Grundschule "An den Platanen" 4 4 3 

63. Grundschule "Johann Gottlieb 
Naumann" 

4 4 3 

108. Grundschule 
"Sonnenblumenschule" 

4 3 3 

Summe Züge 22 21 18 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Blasewitz 1 werden sechs Grundschulen (6. Grundschule "Am Großen 
Garten", Fetscherstraße 2, 01307 Dresden, 25. Grundschule "Am Pohlandplatz", Pohlandstraße 40, 
01309 Dresden, 32. Grundschule "Sieben Schwaben", Hofmannstraße 34, 01277 Dresden, 
51. Grundschule "An den Platanen", Rosa-Menzer-Straße 24, 01309 Dresden, 63. Grundschule "Johann 
Gottlieb Naumann", Wägnerstraße 24/26, 01309 Dresden und 108. Grundschule 
"Sonnenblumenschule", Hepkestraße 28, 01309 Dresden) geführt. 
 
Ungeachtet der sinkenden Prognosen ist an der 32. GrundschulŜ α{ƛŜōŜƴ {ŎƘǿŀōŜƴά Ŝƛƴ bŜǳōŀǳ ŜƛƴŜǊ 
Sporthalle notwendig, um eine bedarfsgerechte Abdeckung der Unterrichtsversorgung sicherzustellen. 
 
An der 51. GǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!ƴ ŘŜƴ tƭŀǘŀƴŜƴά ŜǊŦƻƭƎǘ ƴŜōŜƴ ŘŜǊ LƴǘŜƎǊŀǘƛƻƴ Ǿƻƴ YƻƻǇŜǊŀǘƛƻƴǎƪƭŀǎǎŜƴ ŘŜǎ 
Förderzentrums SpracƘŜ α{ŎƘǳƭŜ ƛƳ !ƭōŜǊǘǇŀǊƪά ŀǳŎƘ ŘŜǊ ¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘ Ǿƻƴ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊƴ 
mit Lese-Rechtschreib-Schwäche. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

6. Grundschule  "Am Großen Garten" 1   

32. Grundschule "Sieben Schwaben"   2 

108. Grundschule 
"Sonnenblumenschule" 

2  1 

Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.16 Gemeinsamer Schulbezirk Blasewitz 2 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 294 250 293 288 283 278 274 269 266 263 

SNP 2022 Prog 265 250 256 275 238 210 215 200 197 195 

notw. Züge 11 10 11 11 9 9 9 8 8 8 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

33. Grundschule 4 3 4 

44. Grundschule 3 3 3 

96. Grundschule "Am Froschtunnel" 4 4 3 

Summe Züge 11 10 10 
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Im Schulbezirk Blasewitz 2 werden drei Grundschulen (33. Grundschule, Schilfweg 3, 01279 Dresden, 
44. Grundschule, Salbachstraße 10, 01279 Dresden und 96. Grundschule "Am Froschtunnel", 
Liebstädter Straße 37, 01277 Dresden) geführt.  
 
Die 33. Grundschule wurde im Schuljahr 2022/2024 vom Standort Marienberger Straße 5 an den 
Standort Schilfweg 3 verlagert. Damit ist die Schule vierzügig führbar.  
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

33. Grundschule 1  1 

96. Grundschule "Am Froschtunnel"   1  
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.17 Gemeinsamer Schulbezirk Leuben 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 390 340 375 367 359 352 345 339 335 331 

SNP 2022 Prog 356 340 336 314 301 303 285 241 250 246 

notw. Züge 15 13 14 13 13 13 12 10 10 10 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

65. Grundschule "Am Waldpark 
Kleinzschachwitz" 

2-3 3 2 

91. Grundschule "Am Sand" 2 2 2 

92. Grundschule "An der Aue" 2-3 2 2 

93. Grundschule 4 4 3 

95. Grundschule "Caroline Neuber" 4 4 2 

Summe Züge 15 15 11 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Leuben werden fünf Grundschulen (65. Grundschule "Am Waldpark 
Kleinzschachwitz", Zschierener Straße 5, 01259 Dresden; 91. Grundschule "Am Sand", Bernard-Shaw-
Straße 11, 01259 Dresden; 92. Grundschule "An der Aue", Großzschachwitzer Straße 29, 01259 
Dresden, 93. Grundschule, Dobritzer Weg 1, 01237 Dresden und 95. Grundschule "Caroline Neuber", 
Donathstraße 10, 01279 Dresden) geführt. 
 
Aus dem bisherigen Anmeldeverhalten ergibt sich ein verstärkter Zugang an der 65. Grundschule "Am 
Waldpark Kleinzschachwitz" und der 95. Grundschule "Caroline Neuber".  
 
Diesem Anmeldeverhalten wird damit Rechnung getragen, dass an der 95. Grundschule eine 
Vierzügigkeit etabliert wurde.  
 
Im Schulgebäude Zschierener Straße 5, 01259 Dresden, (ehemalige 65. Mittelschule) war die 
Grundschule des Christlichen Schulvereins Zschachwitz e. V. auf zwei Etagen eingemietet. In diesem 
Gebäude wird auch die Hortbetreuung der 65. Grundschule sowie der Werkunterricht durchgeführt.  
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

93. Grundschule 3   

95. Grundschule α/ŀǊƻƭƛƴŜ bŜǳōŜǊά  1  
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.18 Gemeinsamer Schulbezirk Prohlis 1 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 226 209 238 240 242 242 240 237 234 230 

SNP 2022 Prog 207 209 240 230 216 203 205 198 190 192 

notw. Züge 9 9 10 10 9 9 9 8 8 8 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

47. Grundschule 3 3 3 

68. Grundschule "Am Heiligen Born" 3 3 3 

129. Grundschule 4 3 3 

Summe Züge 10 9 9 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Prohlis 1 werden drei dreizügige Grundschulen (47. Grundschule, 
Mockritzer Straße 19, 01219 Dresden; 68. Grundschule "Am Heiligen Born", Heiligenbornstraße 15, 
01219 Dresden und die 129. Grundschule, Otto-Dix-Ring 57, 01219 Dresden) geführt. 
 
Am Standort der 47. Grundschule befindet sich in einem Erbbaupachtverhältnis die Janusz-Korczak-
Schule, als Förderschule in freier Trägerschaft, in einem eigenen, benachbarten Gebäude. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

68. Grundschule "Am Heiligen Born" 1   

129. Grundschule 3  1 
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.19 Gemeinsamer Schulbezirk Prohlis 2 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 279 327 271 271 269 267 264 261 259 258 

SNP 2022 Prog 336 327 297 266 262 244 242 217 209 207 

notw. Züge 14 13 12 11 11 10 10 9 9 9 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

89. Grundschule 3 4 3 

90. Grundschule 2 2 2 

120. Grundschule "Am Geberbach" 3 4 3 

122. Grundschule "Am Palitzschhof" 3 3 3 

Summe Züge 11 13 11 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Prohlis 2 werden vier Grundschulen (89. Grundschule, Sosaer Straße 10, 
01257 Dresden; 90. Grundschule, Kleinlugaer Straße 25, 01259 Dresden; 120. Grundschule "Am 
Geberbach", Trattendorfer Straße 1, 01239 Dresden und 122. Grundschule "Am Palitzschhof", 
Gamigstraße 30, 01239 Dresden) geführt. 
 
Die 122. GǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ tŀƭƛǘȊǎŎƘƘƻŦά ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ ƎŜƳŜƛƴǎŀƳ Ƴƛǘ ŘŜǊ мнмΦ OberǎŎƘǳƭŜ αWƻƘŀƴƴ 
DŜƻǊƎ tŀƭƛǘȊǎŎƘά ŀƴ ŜƛƴŜƳ 5ƻǇǇelstandort, jedoch in zwei getrennten Schulgebäuden vom Typ 
Dresden (Schuster-Typ). Diese Schule unterrichtet Kinder im Bereich Legasthenie. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

120. Grundschule "Am Geberbach" 2   

122. Grundschule "Am Palitzschhof" 3   
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 

 

  



 

  
 - 44 - 

2.20 Gemeinsamer Schulbezirk Plauen 1 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 151 155 159 158 156 155 153 152 151 150 

SNP 2022 Prog 142 155 162 145 144 135 138 117 122 121 

notw. Züge 6 7 7 6 6 6 6 5 5 5 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

70. Grundschule "An der Südhöhe" 2 2 2 

71. Grundschule "Am Kaitzbach" 1-2 1 1-2 

117. Grundschule "Ludwig 
Reichenbach" 

4 4 3 

Summe Züge 7-8 7 6-7 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Plauen 1 werden drei Grundschulen (70. Grundschule "An der Südhöhe", 
Südhöhe 31, 01217 Dresden; 71. Grundschule "Am Kaitzbach", Franzweg 4, 01217 Dresden und 117. 
Grundschule "Ludwig Reichenbach", Reichenbachstraße 12, 01069 Dresden) geführt. Davon werden 
die 70. Grundschule zweizügig, die 117. Grundschule bis zu vierzügig und die 71. Grundschule 
alternierend ein- und zweizügig geführt. 
 
Das Anmeldeverhalten zeigt, dass sich die Anmeldungen regelmäßig stark auf die 70. GǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!ƴ 
ŘŜǊ {ǸŘƘǀƘŜά ǳƴŘ ŘƛŜ т1. GǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ YŀƛǘȊōŀŎƘά ƪƻƴȊŜƴǘǊƛŜǊŜƴΦ  
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

70. Grundschule "An der Südhöhe" 1   

117. Grundschule "Ludwig Reichenbach" 3   
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.21 Gemeinsamer Schulbezirk Plauen 2 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 310 325 311 307 303 298 294 291 289 288 

SNP 2022 Prog 347 325 342 313 321 281 282 247 244 242 

notw. Züge 14 12 14 13 13 12 12 10 10 10 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

14. Grundschule 2 2 2 

39. Grundschule 4 4 3 

49. Grundschule "Bernhard August 
von Lindenau" 

4 4 4 

80. Grundschule "An der 
Windbergbahn" 

2 2 2 

Summe Züge 12 12 11 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Plauen 2 werden vier Grundschulen (14. Grundschule "Im Schweizer 
Viertel", Schweizer Straße 7, 01069 Dresden; 39. Grundschule, Schleiermacherstraße 8, 01187 
Dresden; 49. Grundschule "Bernhard August von Lindenau", Bernhardstraße 80, 01189 Dresden und 
80. Grundschule "An der Windbergbahn", Oskar-Seyffert-Straße 3, 01189 Dresden) geführt. 
 
Die 14. Grundschule und die "Robinsonschule" mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind 
im selben Gebäude untergebracht. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

14. Grundschule "Im Schweizer Viertel" 2   

39. Grundschule 2   

49. Grundschule "Bernhard August von 
Lindenau" 

 2 4* 

*Unterrichtung erfolgt am Standort Höckendorfer Weg 
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.22 Gemeinsamer Schulbezirk Cotta 1 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 501 508 503 499 494 486 478 471 465 460 

SNP 2022 Prog 556 508 550 572 496 478 473 420 406 402 

notw. Züge 22 20 22 23 20 20 19 17 17 17 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

12. Grundschule 4 4 4 

37. Grundschule 3 3 3 

74. Grundschule 1 1 1 

75. Grundschule 2 2 2 

76. Grundschule 2 3 2 

135. Grundschule 4 3 3 

139. Grundschule 4 4 3 

Summe Züge 20 20 18 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Cotta und Ortschaften 1 (kurz Cotta 1) werden sieben Grundschulen 
(12. Grundschule, Hebbelstraße 20, 01157 Dresden, 37. Grundschule, Stollestraße 43, 01159 Dresden, 
74. Grundschule, Ockerwitzer Allee 128, 01156 Dresden, 75. Grundschule, Warthaer Straße 60, 01157 
Dresden, 76. Grundschule, Am Lehmberg 28a, 01157 Dresden, 135. Grundschule, Amalie-Dietrich-
Platz 10, 01169 Dresden und 139. Grundschule, Omsewitzer Ring 4, 01169 Dresden) geführt. 
 
Die 135. Grundschule beschult Kinder mit Legasthenie. Partnerklassen des Förderzentrums Sprache 
α{ŎƘǳƭŜ ƛƳ !ƭōŜǊǘǇŀǊƪά ǿŜǊŘŜƴ ŀƴ ŘŜǊ моф. Grundschule beschult. Beide Schulen können bei Bedarf 
vierzügig geführt werden. 
 
Für die 76. Grundschule wurde ein zweizügiger Ersatzneubau errichtet, welcher im Schuljahr 
2022/2023 mit drei ersten Klassen belegt wurde. 
 
An der 74. Grundschule Gompitz kam es in den letzten Jahren zu einer jeweils einzügigen 
Klassenbildung; es kann nicht allen Anmeldungen entsprochen werden.  
 
Am östlichen Rand des Schulbezirkes ist im Moment an der 12. Grundschule eine vierzügige Führung 
möglich. Dazu werden die im Zuge von Sanierungsarbeiten aufgestellten mobilen Raumeinheiten 
weiter genutzt. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

12. Grundschule   1  

37. Grundschule  1  

135. Grundschule  3  2 

139. Grundschule 3  1 
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.23 Gemeinsamer Schulbezirk Cotta 2 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 212 257 212 208 205 202 199 197 195 194 

SNP 2022 Prog 243 257 189 205 209 189 181 170 166 164 

notw. Züge 10 10 8 9 9 8 8 7 7 7 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2017 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

35. Grundschule "Heinrich Graf von 
Bünau" 

3 4 3 

81. Grundschule "Robert Weber" 2 2 2 

Grundschule Naußlitz 4 4 3 

Summe Züge 9  10 8 
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Im gemeinsamen Schulbezirk Cotta und Ortschaft 2 (kurz Cotta 2) werden drei Grundschulen 
(35. Grundschule "Heinrich Graf von Bünau", Bünaustraße 12, 01159 Dresden, 81. Grundschule 
"Robert Weber", Robert-Weber-Straße 5, 01187 Dresden und Grundschule Naußlitz, Saalhausener 
Straße 61, 01159 Dresden) geführt. Diese haben derzeit insgesamt bis zu neun Züge Kapazität zur 
Verfügung. 
 
Die 35. Grundschule ist derzeit am Standort in mobile Raumeinheiten ausgelagert. Das Hauptgebäude 
wird baulich instandgesetzt. 
 
Im Schuljahr 2022/2023 werden an folgenden Schulen Vorbereitungsklassen/Vorbereitungsgruppen 
für ausländische Kinder (VKA/VGA) und Vorbereitungsklassen für ukrainische Kinder (VKU) geführt:  
 

 VKA VGA VKU 

35. Grundschule "Heinrich Graf von 
Bünau"  

1   

Grundschule Naußlitz 1   
Quelle: Landesamt für Schule und Bildung, Stand: 22.02.2023 
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2.24 Gemeinsamer Schulbezirk Cotta 3 
 

 
IST/Bedarf 22/23 IST 

22//23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 

SNP 2017 Prog 106 99 100 96 93 91 90 88 87 86 

SNP 2022 Prog 100 99 110 107 97 92 92 71 74 72 

notw. Züge 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 
 

 

Schule Züge lt. SNP 2012 YƭŀǎǎŜƴōƛƭŘǳƴƎ ōƛǎ Ȋǳ Χ 
Züge gegenwärtig 

Züge geplant 

77. Grundschule "An den Seegärten" 2 2 2 

Grundschule Cossebaude 2 2 2 

Summe Züge 4 4 4 
 

Im gemeinsamen Schulbezirk Cotta und Ortschaften 3 (kurz Cotta 3) werden zwei Grundschulen 
(77. Grundschule "An den Seegärten", Am Urnenfeld 27, 01157 Dresden und Grundschule 
Cossebaude, Bahnhofstraße 5, 01156 Dresden) geführt. In der letzten Fortschreibung der 
Schulnetzplanung wurde die Kapazität beider Schulen an die prognostizierten Schülerzahlen 
angepasst. Dabei wurde die Kapazität beider Grundschulen auf eine Zweizügigkeit festgeschrieben.  
 
Der demografischen Entwicklung folgend, macht sich keine Anpassung erforderlich. Die leichte 
Überschreitung der zur Verfügung stehenden Kapazitäten in den Schuljahren 2023/2024 und 
2024/2025 kann durch eine alternierende zusätzliche Klassenbildung aufgefangen werden.  
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2.25 Mittel- und langfristige Zielplanung 
 

GSB/ESB Grundschule 
IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Altstadt 1 

Prognose 341 356 365 338 343 355 334 319 322 323 324 

10. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

16. Grundschule "Josephine" 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 

102. Grundschule "Johanna" 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 

113. Grundschule "Canaletto" 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 

Gründung GS Cockerwiese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summe Züge 14 14 15 14 15 15 14 14 14 14 14 

Bedarf 14 15 15 14 14 15 14 13 13 13 13 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -6 10 12 32 20 16 31 28 27 26 

Altstadt 2 

Prognose 99 101 104 102 102 99 103 102 104 107 108 

48. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

153. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Bedarf 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -1 -4 -2 -2 1 -3 -2 -4 -7 -8 

Neustadt 

Prognose 477 499 503 441 423 401 355 346 349 352 357 

4. Grundschule "Am 
Rosengarten" 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

15. Grundschule 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

19. Grundschule 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30. Grundschule "Am 
Hechtpark" 

5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

103. Grundschule "Unterm 
Regenbogen" 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

148. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 21 20 20 20 20 17 16 16 16 16 16 

Bedarf 20 20 21 18 17 17 15 14 14 15 15 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  1 -3 59 77 24 45 54 51 48 43 
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GSB/ESB Grundschule 
IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Pieschen 1 

Prognose 326 352 338 326 318 316 300 302 305 310 313 

8. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26. Grundschule "Am 
Markusplatz" 

2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

41. Grundschule "Elbtalkinder" 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

43. Grundschule "Thomas 
Müntzer" 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

144. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 14 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Bedarf 14 15 14 14 13 13 12 13 13 13 13 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  23 12 24 32 34 50 48 45 40 37 

Pieschen 2 

Prognose 222 201 181 181 146 143 131 132 133 134 137 

56. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

106. Grundschule 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

147. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Bedarf 9 9 8 8 6 6 6 6 6 6 6 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -1 19 19 54 57 69 68 67 66 63 

Klotzsche 

Prognose 226 201 192 181 164 155 145 140 140 141 144 

50. Grundschule "Gertrud 
Caspari" 

3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

82. Grundschule "Am 
Königswald" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

84. Grundschule "In der 
Gartenstadt" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

85. Grundschule 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 10 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Bedarf 10 9 8 8 7 7 6 6 6 6 6 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  24 8 19 36 45 55 60 60 59 56 

Grund-
schule 
Langebrück 

Prognose 51 45 51 40 39 37 32 33 33 34 35 

Grundschule Langebrück 
"Friedrich-Wolf-Grundschule" 

2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

Bedarf 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  30 24 35 36 13 18 17 17 16 15 
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GSB/ESB Grundschule 
IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Grund-
schule 
Weixdorf 

Prognose 58 68 60 62 43 55 39 45 44 44 45 

Weixdorf 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bedarf 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  7 15 13 32 20 36 30 31 31 30 

Loschwitz 

Prognose 250 183 201 157 149 152 133 122 122 123 127 

59. Grundschule "Jürgen 
wŜƛŎƘŜƴά 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

61. Grundschule "Heinrich 
Schütz" 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

62. Grundschule "Friedrich 
Schiller" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

88. Grundschule 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 10 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Bedarf 10 8 9 7 6 7 6 5 5 5 6 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  17 24 68 76 73 92 103 103 102 98 

Schönfeld/ 
Weißig 

Prognose 124 139 125 116 96 104 89 94 94 94 96 

Grundschule Schönfeld 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Grundschule Weißig 
"Hutbergschule" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Bedarf 5 6 6 5 4 5 4 4 4 4 4 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  11 0 9 29 21 36 31 31 31 29 

Blasewitz 1 

Prognose 538 491 486 458 428 397 365 345 339 337 337 

6. Grundschule "Am Großen 
Garten" 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25. Grundschule "Am 
Pohlandplatz" 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

32. Grundschule "Sieben 
Schwaben" 

4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

51. Grundschule "An den 
Platanen" 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

63. Grundschule "Johann 
Gottlieb Naumann" 

4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

108. Grundschule 
"Sonnenblumenschule" 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 21 19 20 20 18 18 18 18 18 18 18 

Bedarf 22 20 20 19 18 16 15 14 14 14 14 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -16 14 42 22 53 85 105 111 113 113 
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GSB/ESB Grundschule 
IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Blasewitz 2 

Prognose 250 256 275 238 210 215 200 197 195 194 195 

33. Grundschule 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

44. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

96. Grundschule "Am 
Froschtunnel" 

4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 10 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 

Bedarf 10 11 12 10 9 9 9 8 8 8 8 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  19 0 12 40 35 50 53 55 56 55 

Leuben 

Prognose 340 336 314 301 303 285 241 250 246 245 247 

65. Grundschule "Am 
Waldpark Kleinzschachwitz" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

91. Grundschule "Am Sand" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

92. Grundschule "An der Aue" 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

93. Grundschule 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

95. Grundschule "Caroline 
Neuber" 

4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 13 14 14 14 14 12 12 12 12 12 12 

Bedarf 14 14 13 13 13 12 10 10 10 10 10 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  14 36 49 47 15 59 50 54 55 53 

Prohlis 1 

Prognose 209 240 230 216 203 205 198 190 192 195 199 

47. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

68. Grundschule "Am Heiligen 
Born" 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

129. Grundschule 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 9 10 10 10 9 9 9 9 9 9 9 

Bedarf 9 10 10 9 9 9 8 8 8 8 8 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  10 20 34 22 20 27 35 33 30 26 

Prohlis 2 

Prognose 327 297 266 262 244 242 217 209 207 208 211 

89. Grundschule 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

90. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

120. Grundschule "Am 
Geberbach" 

4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

122. Grundschule "Am 
Palitzschhof" 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 13 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Bedarf 14 12 11 11 10 10 9 9 9 9 9 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  3 9 13 31 33 58 66 68 67 64 
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GSB/ESB Grundschule 
IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Plauen 1 

Prognose 155 162 145 144 135 138 117 122 121 120 121 

70. Grundschule "An der 
Südhöhe" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

71. Grundschule "Am 
Kaitzbach" 

2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

117. Grundschule "Ludwig 
Reichenbach" 

3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 7 7 7 6 7 6 7 6 7 6 7 

Bedarf 7 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  13 30 6 40 12 58 28 54 30 54 

Plauen 2 

Prognose 325 342 313 321 281 282 247 244 242 240 241 

14. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

39. Grundschule 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 

49. Grundschule "Bernhard 
August von Lindenau" 

4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 

80. Grundschule "An der 
Windbergbahn" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 

Bedarf 13 14 13 13 12 12 10 10 10 10 10 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -42 -13 -21 19 18 28 31 33 35 34 

Cotta 1 

Prognose 508 550 572 496 478 473 420 406 402 402 404 

12. Grundschule 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 

37. Grundschule 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

74. Grundschule 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

75. Grundschule 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

76. Grundschule 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

135. Grundschule 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

139. Grundschule 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Summe Züge 20 20 20 20 20 20 18 17 17 17 17 

Bedarf 21 22 23 20 20 19 17 17 17 17 17 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -50 -72 4 22 27 30 19 23 23 21 
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GSB/ESB Grundschule 
IST 

22/23 
23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Cotta 2 

Prognose 257 189 205 209 189 181 170 166 164 164 164 

35. Grundschule "Heinrich 
Graf von Bünau" 

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

81. Grundschule "Robert 
Weber" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grundschule Naußlitz 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 10 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 

Bedarf 11 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  36 20 16 11 19 30 34 36 36 36 

Cotta 3 

Prognose 99 110 107 97 92 92 71 74 72 71 71 

77. Grundschule "An den 
Seegärten" 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Grundschule Cossebaude 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Bedarf 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  -10 -7 3 8 8 29 26 28 29 29 

Primarstufe 
der 
Universitäts-
gemein-
schafts-
schule 

Prognose 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Primarstufe der Universitäts-
gemeinschaftsschule 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Bedarf 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Landes-
hauptstadt 
Dresden 

Prognose 5182 5118 5032 4687 4387 4326 3907 3839 3826 3840 3876 

Summe möglicher Züge 209 206 205 202 200 193 189 187 188 187 188 

Bedarf 217 215 213 197 185 183 165 161 161 162 163 

Fehlbedarf (-) / Überhang in 
absolut Schüler 

  157 218 488 738 624 943 961 999 960 949 

  
geplante durchschnittliche 
Klassenstärke Durchschnitt 
Stadt 

24,8 24,8 24,5 23,2 21,9 22,4 20,7 20,5 20,3 20,5 20,6 
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3 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Oberschulen 
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3.1  Einleitung Planteil Oberschulen  
 

Im Schuljahr 2022/2023 werden in der Landeshauptstadt Dresden 27 kommunale Oberschulen 
geführt. 
 
Nach Beendigung der Grundschule wechseln die Schülerinnen und Schüler je nach persönlichem 
Bildungsziel und dem individuellen Leistungsvermögen auf eine Oberschule, eine Gemeinschaftsschule 
oder ein Gymnasium. Dazu wird im zweiten Halbjahr der Klassenstufe vier eine Bildungsempfehlung1 
ausgesprochen. Die gesetzlichen Regelungen dazu wurden seit der letzten Anpassung im 
Schuljahr 2017/2018 nicht verändert. Die Bildungsempfehlung hat für die Eltern einen orientierenden 
Charakter, welche die letzte Entscheidung über den weiteren Bildungsweg des Kindes treffen. Seit 
Einführung dieser Regelung gab es einen stetigen Anstieg derjenigen Anmeldungen von Schülerinnen 
und Schülern mit einer Bildungsempfehlung für die Oberschule, welche sich an einem Gymnasium 
angemeldet haben. Haben sich im Schuljahr 2017/2018 insgesamt 84 Schülerinnen und Schüler mit 
einer Bildungsempfehlung für die Oberschule an einem kommunalen Dresdner Gymnasium 
angemeldet, haben sich diese Anmeldungen in den vergangenen drei Schuljahren auf einem Niveau 
von jährlich ca. 150 Schülerinnen und Schüler eingepegelt. Besteht nach erfolgtem Beratungsgespräch 
der Wunsch zur Aufnahme an einer Oberschule melden die Eltern ihr Kind an der gewünschten 
Oberschule in einem vorgegebenen Zeitraum an.  
 
In den vergangenen Jahren hat sich das Anmeldeverhalten der Schülerinnen und Schüler im Wechsel 
zu einer weiterführenden Schule verändert. Im Schuljahr 2018/2019 wechselten noch ca. 43 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der kommunalen Grundschulen an eine kommunale 
Oberschule. Dieser Anteil hat sich in den vergangenen Jahren verringert und sank bis zum Schuljahr 
2021/2022 auf ca. 40 Prozent ab. Die Anmeldungen in den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024 
sind durch die Einführung der Gemeinschaftsschule nur bedingt vergleichbar. 
Der Anteil von Schülerinnen und Schülern, welche sich mit einer für ein Gymnasium erteilten 
Bildungsempfehlung an einer Oberschule anmeldeten ist im Schuljahr 2021/2022 deutlich von ca. 
15 Prozent in den Vorjahren auf ca. 20 Prozent angestiegen. Im Schuljahr 2022/2023 gab es wieder 
einen Rückgang dieser Anmeldungen um ca. 2 Prozent. Ursache für den deutlichen einmaligen Anstieg 
im Schuljahr 2021/2022 sind vermutlich die schulischen Auswirkungen der Coronapandemie in den 
Jahren 2020 bis 2022.  
 
Wie bereits im Abschnitt Berechnungsgrundlagen (1.3.4) beschrieben, ist aufgrund der Einführung der 
Schulart Gemeinschaftsschule und der Gründung zweier Gemeinschaftsschulen zum 
Schuljahr 2022/2023 (siehe Planteil Gemeinschaftsschulen) die Verwendung des statistischen 
Mittelwertes der drei letzten Schuljahre nicht möglich. Diese Schulnetzplanung baut deshalb auf einer 
Fortschreibung der Zugangsraten zu Oberschule und Gymnasium aus der Schulanmeldung 
Klassenstufe fünf für das Schuljahr 2021/2022 sowie zweimal für das Schuljahr 2022/2023 auf und 
schreibt diese fort. Weil aktuell nicht auf langjährige Erfahrungswerte beim Anmeldeverhalten zu den 
Gemeinschaftsschulen zurückgegriffen werden kann, bestehen höhere Risiken der 
Prognoseungenauigkeit. Andererseits hat die Stadt Dresden als Schulträger keine Möglichkeiten, 
Prognoseungenauigkeiten durch die Bereitstellung paralleler, d. h. doppelter Kapazitäten, abzusichern. 
In der vorliegenden Fortschreibung der Schulnetzplanung wurde entsprechend § 5 Abs. 4 der 
Sächsischen Schulnetzplanungsverordnung vom 10. Juli 2017 (in der jeweils aktuellen Fassung) der 
Planungsrichtwert von 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse als Planungsgrundlage verwendet. 
Somit besteht bei allen kommunalen Oberschulen eine Kapazitätsreserve für die Klassenbildung bis zur 
gesetzlich festgelegten Klassenobergrenze (§ 4a Absatz 2 SächsSchulG). 
 

                                                           
1 Formal exakt ist, dass eine Bildungsempfehlung für die Oberschule oder eine Bildungsempfehlung für die Oberschule und das Gymnasium 
erteilt wird. Zur Vereinfachung werden im Text die Begriffe Bildungsempfehlungen für Oberschule und Bildungsempfehlungen für 
Gymnasium verwendet. 
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Für den Oberschulbereich wurde eine Darstellung in sieben Planungsregionen gewählt. Die 
Planungsregionen sind: Linkselbisch Mitte/Ost, Linkselbisch Süd, Linkselbisch West, Rechtselbisch 
Nord, Rechtselbisch Ost sowie Rechtselbisch Mitte/West. Diese sind vorrangig in der territorialen Lage 
und der Analyse des Zugangsverhaltens begründet. Die siebente Planungsregion Sportoberschule 
Dresden wurde aufgrund des besonderen Profils einer Oberschule mit vertiefter sportlicher 
Ausbildung und der damit verbundenen gesamtstädtischen sowie überregionalen Bedeutung 
gesondert ausgewiesen. Dies entspricht der Darstellung der Fortschreibung der Schulnetzplanung 
2018 sowie der Evaluation 2020 und ermöglicht damit eine Vergleichbarkeit der Prognosezahlen. 
Das Ziel der vorliegenden Schulnetzplanung, Planteil Oberschulen, ist es, ausreichend Kapazitäten zur 
Verfügung zu stellen und damit für die nächsten Jahre ein stabiles, bedarfsgerechtes Schulnetz im 
Bereich der Oberschulen in der Landeshauptstadt zu etablieren. 
 
In den nachfolgenden Übersichten leiten sich die Schülerzahlen und Anzahl Züge wie folgt her: 
 

Bestand:  Schülerzahlen laut Schuljahresanfangsstatistik der Schuljahre 
IST-Züge entsprechen der tatsächlichen Anzahl der laut Schuljahresanfangsstatistik gebildeten Klassen 
 
Prognose: Die Prognose stellt den Bedarf an Oberschulplätzen in Abhängigkeit der in den 
genannten Planungsregionen vorhandenen Grundschulen dar. Die Berechnung des Bedarfes an Zügen 
beruht auf dem Planungsrichtwert von 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse. 
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 Bildung von Vorbereitungsklassen α5ŜǳǘǎŎƘ ŀƭǎ ½ǿŜƛǘǎǇǊŀŎƘŜά ǳƴŘ α¦ƪǊŀƛƴŜά 
 

5ƛŜ !ƴȊŀƘƭ ŘŜǊ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎǎƪƭŀǎǎŜƴ α5ŜǳǘǎŎƘ ŀƭǎ ½ǿŜƛǘǎǇǊŀŎƘŜά ŦǸǊ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊ Ƴƛǘ 
Migrationshintergrund erhöhte sich im Oberschulbereich seit dem Schuljahr 2015/2016 wegen des 
hohen Anstiegs asylsuchender Kinder und Jugendlicher stark. Seit dem Jahr 2022 wurden zudem 
Vorbereitungsklassen für Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine gebildet.  
Je nach Kapazität wurden an 21 der insgesamt 27 hōŜǊǎŎƘǳƭŜƴ ±ƻǊōŜǊŜƛǘǳƴƎǎƪƭŀǎǎŜƴ α5ŜǳǘǎŎƘ ŀƭǎ 
½ǿŜƛǘǎǇǊŀŎƘŜά ǳƴŘκƻŘŜǊ α¦ƪǊŀƛƴŜά ŜƛƴƎŜǊƛŎƘǘŜǘΦ 5ŀƳƛǘ ƛǎǘ ŘƛŜ ŘƛŜǎōŜȊǸƎƭƛŎƘŜ YŀǇŀȊƛǘŅǘ ŘŜǊ 
Oberschulen weitgehend erschöpft.  

 Wechsler vom Gymnasium zur Oberschule 
 

Der absolute saldierte Schülerzahlzuwachs von der fünften bis zur neunten Klasse ist seit der letzten 
Schulnetzplanung 2018 um ca. ein Drittel angestiegen und liegt damit bei ca. 195 Schülerinnen und 
Schülern.  
Dieser setzt sich hauptsächlich aus Zu- und Wegzügen sowie Wechslern vom Gymnasium auf die 
Oberschule und nach Klassenstufe fünf und sechs von der Oberschule auf ein Gymnasium zusammen. 
Die bereits im Schulnetzplan 2018 aufgezeigte Tendenz, dass in einigen Klassenstufen die 
bestehenden Klassen in den Oberschulen nicht mehr ausreichen, um diese Schülerinnen und Schüler 
aufnehmen zu können, hat sich bestätigt und weiter verfestigt. Dies wird gelegentlich durch 
Doppeleffekte des Wechsels aus VKA/VKU in die Regelklassen verstärkt. In den vergangenen 
Schuljahren mussten regelmäßig an einzelnen Oberschulen zusätzliche Klassen in der jeweiligen 
Klassenstufe im Rahmen der Gesamtkapazität der jeweiligen Schule gebildet werden. Dies erfolgt in 
Absprache mit dem Landesamt für Schule und Bildung, Standort Dresden. Auch hier ist die Kapazität 
der Oberschulen aktuell weitgehend erschöpft. 

 Bestandssicherheit 
 

Alle in dieser Fortschreibung der Schulnetzplanung dargestellten kommunalen Oberschulen werden 
im Planungszeitraum als gesicherte Schulen festgeschrieben.   
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3.2  Planungsregion Linkselbisch Mitte/Ost 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 567 568 562 589 617 625 621 615 609 602   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende   
Klasse 5 409 416 392 416 456 462 465 429 413 404 371 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 17 16,6 15,7 16,6 18,2 18,5 18,6 17,2 16,5 16,2 14,8 

 

Vorhandene Kapazität 
 
101. Oberschule    3 Züge  Stadtbezirk Altstadt 3 Züge 
   VKA   3 
25. Oberschule     3 Züge  
32. Oberschule     4 Züge 
   VKA   1 
   VKU   2 
107. Oberschule    3 Züge  Stadtbezirk Blasewitz 10 Züge 
   VKA   2 
64. Oberschule     3 Züge 
   VKU   2 
66. Oberschule     2 Züge  Stadtbezirk Leuben 5 Züge 
   __________________________ 
Gesamt      18 Züge 
   VKA   6 
   VKU   4 
   
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
In dieser Planungsregion befinden sich folgende sechs Oberschulen: 
млмΦ hōŜǊǎŎƘǳƭŜ αWƻƘŀƴƴŜǎ DǳǘŜƴōŜǊƎάΣ tŦƻǘŜƴƘŀǳŜǊǎǘǊŀǖŜ 42, 01307 Dresden, 25. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ 
tƻƘƭŀƴŘǇƭŀǘȊάΣ tƻƘƭŀƴŘǎǘǊŀǖŜ 40, 01309 Dresden, 32. Oberschule, Kipsdorfer Straße 153, 
01279 Dresden, 107. Oberschule, Hepkestraße 26, 01309 Dresden, 64. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ αIŀƴǎ DǊǳƴŘƛƎάΣ 
Linzer Straße 1, 01279 Dresden und 66. Oberschule, Dieselstraße 55, 01257 Dresden. 
 
Das Abendgymnasium Dresden, Pfotenhauerstraße 42 in 01307 Dresden ist im Gebäude der 
101. Oberschule untergebracht. 
 
Prognosezahlen: 
Die dargestellten Prognosezahlen zeigen, dass sich voraussichtlich bis zum Schuljahr 2028/2029 der 
Bedarf an Schulplätzen in dieser Planungsregion noch um bis zu zwei Klassen erhöhen wird.  
Zum Ende des Planungszeitraumes ist ein Rückgang der Schülerzahlen dargestellt, welcher zur 
räumlichen Entlastung der Schulgebäude genutzt werden kann.  
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Im Vergleich zur Schulnetzplanung 2018 und zur Evaluation 2020 wurden die Prognosezahlen für diese 
Planungsregion deutlich nach unten korrigiert. Wurden im Maximum der Prognosezahlen in den 
Schuljahren 2027/2028 und 2028/2029 im Schulnetzplan 2018 noch bis zu 625 Schülerinnen und 
Schüler prognostiziert, waren es in der Evaluation bereits ca. 30 Schülerinnen und Schüler weniger. 
Mit den neu vorliegenden Prognosezahlen wurde die Zahl der zu erwartenden Schülerinnen und 
Schüler nochmals um ca. 130 nach unten korrigiert. Das sind im Vergleich zur Schulnetzplanung 2018 
insgesamt bis zu sechs Züge weniger in dieser Planungsregion. Damit sind im Maximum 18 bis 19 Züge 
in der Planungsregion zu versorgen. 
 
Einzelstandorte: 
Bis zum Ende des Schuljahres 2021/2022 befand sich die Abendoberschule Dresden im Gebäude der 
107. Oberschule. Aufgrund der dadurch entstehenden Kapazitätsengpässe im Schulgebäude wurde 
mit dem Beschluss V098лκмс αbŜǳōŀǳ {ŎƘǳƭǎǘŀƴŘƻǊǘ 5ǊŜǎŘŜƴ-Pieschen, Gehestraße, für die 
145. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ ǳƴŘ Řŀǎ DȅƳƴŀǎƛǳƳ tƛŜǎŎƘŜƴά ŦŜǎǘƎŜƭŜƎǘΣ Řŀǎǎ ŘƛŜ !ōŜƴŘƻōŜǊǎŎƘǳƭŜ ƛƳ .ŀǳǾƻǊƘŀōŜƴ 
der 145. Oberschule zu berücksichtigen ist. So stehen in der 145. Oberschule für die Abendoberschule 
separate Verwaltungs- und Vorbereitungsräume zur Verfügung. Die Nähe zum Bahnhof Dresden-
Neustadt, ergänzend zu den Straßenbahnlinien, ist ein zusätzlicher Standortvorteil. Der Umzug der 
Abendoberschule konnte aufgrund der Bauauslagerung des Gymnasiums Dresden-Klotzsche in den 
Schulcampus Pieschen erst zum Schuljahr 2022/2023 vollzogen werden. Damit kann die 
107. Oberschule ab dem Schuljahr 2022/2023 über die gesamte Kapazität des Gebäudes verfügen und 
komplett dreizügig geführt werden.  
 
Für die 32. Oberschule wurde am Standort Kipsdorfer Straße 153 gemeinsam mit dem Gymnasium 
Dresden-Tolkewitz, Wehlener Straße 38, ein neuer Schulkomplex gebaut. Die Fertigstellung erfolgte 
zum Februar 2018. Mit der Versorgungswirksamkeit des neuen Standortes konnte die 32. Oberschule 
ab dem Schuljahr 2018/2019 ihre Kapazität durchgängig auf Vierzügigkeit erhöhen. 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat in seiner Sitzung am 4./5. Juli 2019 die Einrichtung des 
kommunalen Gymnasiums Dresden-Johannstadt zum 1. August 2020 am Standort 
Pfotenhauerstraße 42 in 01307 Dresden beschlossen. Zur Sicherung der Raumkapazität wurde 
aufgrund des Aufwachsens des Gymnasiums Dresden-Johannstadt für die 101. Oberschule eine 
dreizügige Kapazität festgelegt.  
 
Gleichzeitig wurde festgelegt, dass die 101. Oberschule in einen Schulneubau am Standort 
Cockerwiese umzieht. Entgegen der in der Evaluation getroffenen Aussage, wird der Standort 
Cockerwiese voraussichtlich erst zum Schuljahr 2028/2029 versorgungswirksam. Bis dahin sind alle 
drei Schulen, 101. Oberschule, Gymnasium Dresden-Johannstadt und das Abendgymnasium, am 
Standort Pfotenhauerstraße 42 verortet. Um die räumlichen Bedingungen für alle drei Schulen auch 
weiterhin zu gewährleisten, wird eine mobile Raumeinheit auf dem Schulgelände 
Pfotenhauerstraße 42 aufgestellt. Diese soll ab Schuljahr 2023/2024 versorgungswirksam sein und 
ermöglicht die Sicherung der Zügigkeit aller drei Schulen (siehe auch Ausführungen zum Gymnasium 
Dresden-Johannstadt und zum Abendgymnasium). 
 
Der Umzug der dreizügigen 101. Oberschule an den Standort Cockerwiese ist schulnetzplanerisch 
bedeutsam. Damit wird wieder eine Oberschule im innerstädtischen Bereich etabliert, welche darüber 
hinaus sehr gut mit dem ÖPNV erreichbar ist. Insbesondere vor dem Hintergrund des umfangreich 
geplanten Wohnungsbaus im Innenstadtbereich, insbesondere in der Lingnerstadt, ist die Einrichtung 
einer wohnortnahen Oberschule erforderlich. Die Verlagerung der 101. Oberschule erhöht rechnerisch 
die Kapazität der Planungsregion nicht.   
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 IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 409 416 392 416 456 462 465 429 413 404 371 

IST/Bedarf 
Züge   16,6 15,7 16,6 18,2 18,5 18,6 17,2 16,5 16,2 14,8 

101. OS* 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

32. OS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

107. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

64. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

66. OS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 15 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   1,4 2,3 1,4 -0,2 -0,5 -0,6 0,8 0,5 0,8 0,2 

*  ab voraussichtlich 2028/29 im Standort Cockerwiese 

Mit den in dieser Planungsregion langfristig zur Verfügung stehenden Kapazität von 18 Zügen kann im 
Planungszeitraum versorgt werden. Das in den Schuljahren 2026/2027 bis 2028/2029 dargestellte 
Defizit von ca. einer halben Klasse kann mittels Klassenbildung im Bereich der Klassenobergrenze oder 
ggf. durch Umlenkung in angrenzende Planungsregionen, z. B. Rechtselbisch Mitte/West, abgesichert 
werden. 
 
Die Einrichtung weiterer Oberschulen im Planungsbereich, wie im Schulnetzplan 2018 und in der 
Evaluation 2020 vorgeschlagen, ist damit nicht erforderlich. 
 
Der sich ab dem Schuljahr 2029/2030 abzeichnende Rückgang des Bedarfes führt zu einer räumlichen 
Entlastung der Schulstandorte. 
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3.3  Planungsregion Rechtselbisch Nord 
 

 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017  
Anzahl Lernende 115 111 111 116 112 107 105 103 103 102   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende  
Klasse 5 117 106 107 107 113 106 102 98 86 89 78 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 5 4,2 4,3 4,3 4,5 4,2 4,1 3,9 3,4 3,6 3,1 

 

Vorhandene Kapazität 
 
82. Oberschule     2,5 Züge  
   VKA-Klassen  1 
Oberschule Weixdorf    2,5 Züge 
   __________________________ 
Gesamt      5 Züge 
   VKA-Klassen  1 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
Keine 
 
In dieser Planungsregion befinden sich folgende zwei Oberschulen: 
Die Oberschule Weixdorf, Alte Dresdner Straße 22, 01108 Dresden sowie die 82. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ 
CƭǳƎƘŀŦŜƴάΣ YƻǊƻƭŜƴƪƻǎǘǊŀǖŜ 6, 01109 Dresden.  
 
Prognosezahlen: 
Die dargestellten Prognosezahlen berücksichtigen zu einem prozentualen Anteil diejenigen 
Schülerinnen und Schüler aus dieser Planungsregion, welche bei der Anmeldung an der 
Gemeinschaftsschule Campus Cordis nicht aufgenommen wurden.  
 
In dieser Planungsregion sind aufgrund deren Lage am nördlichen Stadtrand Dresdens Veränderungen 
hinsichtlich der erteilten Bildungsempfehlungen und des daraus resultierenden Anmeldeverhaltens 
sowie der Stadt-Umland-Beziehungen besonders schnell sichtbar. 
 
Die Prognosezahlen für diese Planungsregion zeigen in den nächsten sechs Jahren bis zum Schuljahr 
2028/2029 einen gleichbleibenden Bedarf, welcher zwischen vier und fünf Klassen liegt. Ab dem 
Schuljahr 2029/2030 wird ein Rückgang der Schülerzahlen prognostiziert.  
 
Standorte: 
Beide Oberschulen wurden in den vergangenen Jahren saniert und erweitert. Mit der wechselseitigen 
Aufnahme einer dritten fünften Klasse stehen in dieser Planungsregion insgesamt fünf Züge zur 
Verfügung, wodurch die Versorgung mit Oberschulplätzen gesichert ist.  
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 IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 117 106 107 107 113 106 102 98 86 89 78 

IST/Bedarf 
Züge   4,2 4,3 4,3 4,5 4,2 4,1 3,9 3,4 3,6 3,1 

82. OS 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

OS Weixdorf 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

Summe Züge 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   0,8 0,7 0,7 0,5 0,8 0,9 0,1 0,6 0,4 0,9 

 

Der aktuell prognostizierte Schülerzahlrückgang ab 2029/2030 kann mittelfristig zur räumlichen 
Entlastung der Schulen genutzt werden. Damit können beide Schulen ab 2029/2030 mit jeweils einer 
zweizügigen Kapazität geführt werden. 
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3.4  Planungsregion Rechtselbisch Ost 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl Lernende 170 157 165 158 165 161 159 158 158 156   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende Klasse 
5 181 142 146 143 147 145 143 130 120 124 113 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 7 5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,2 4,8 5,0 4,5 

 

Vorhandene Kapazität 
 
62. Oberschule     3 Züge 
   VKA-Klassen  1 
88. Oberschule     2 Züge  
Oberschule Weißig    2 Züge 
   VKU-Klassen  1 
_________________________ 
Gesamt      7 Züge 
   VKA-Klassen  1 
   VKU-Klassen  1 
 

Geplante Kapazitätserhöhung: 
Keine 
 
In dieser Planungsregion befinden sich folgende drei Oberschulen: 
Die 62. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ αCǊƛŜŘǊƛŎƘ {ŎƘƛƭƭŜǊάΣ CƛŘŜƭƛƻ-F.-Finke-Straße 15, 01326 Dresden; die Oberschule 
Weißig, Gönnsdorfer Weg 1, 01328 Dresden und die 88. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ tƛƭƭƴƛǘȊŜǊ 9ƭōƘŀƴƎάΣ 5ǊŜǎŘƴŜǊ 
Straße 50, 01326 Dresden.  
Die Besonderheit dieser Planungsregion besteht in der Größe und Lage, welche rechtselbisch den 
langgezogenen Stadtbezirksbereich Loschwitz und die ländlich geprägte Ortschaft Schönfeld-Weißig 
umfasst. Daraus resultierend sind vor allem die Wegebeziehungen gesondert zu betrachten. 
 
Prognosezahlen: 
Die Prognosezahlen für diese Planungsregion entsprechen denen der Evaluation 2020. Es wird ein 
relativ konstanter Bedarf von fünf bis sechs Klassen prognostiziert.  
In den vergangenen zwei Schuljahren wurden mehr Schülerinnen und Schüler aufgenommen, als 
prognostiziert. Dies liegt hauptsächlich in verstärkten Anmeldungen aus angrenzenden 
Planungsregionen, insbesondere der Planungsregion Linkselbisch Mitte/Ost, begründet. Dieses, von 
anderen Planungsregionen abweichende Anmeldeverhalten wurde bei der Berechnung der 
dargestellten Prognosezahlen teilweise berücksichtigt, damit sich die Prognosezahlen dem 
tatsächlichen Bedarf annähern. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die erforderlichen Kapazitäten in 
dieser Planungsregion vorhanden sind.
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Anmeldeverhalten: 
 
Oberschule Weißig 
Aufgrund der Stadtrandlage der Oberschule Weißig melden sich fast ausschließlich Schülerinnen und 
Schüler aus der Ortschaft Schönfeld-Weißig dort an. Zusätzlich erfolgen einzelne Anmeldungen aus 
dem Stadtgebiet sowie Anmeldungen auswärtiger Schülerinnen und Schüler hauptsächlich aus 
Ullersdorf.  
 
88. Oberschule 
An der 88. Oberschule melden sich jährlich ca. zehn Kinder aus der angrenzenden Planungsregion 
Linkselbisch Mitte/Ost, hier aus dem Stadtbezirksbereich Leuben, an. In den vergangenen Schuljahren 
wurde der Anteil der auswärtigen Anmeldungen an der 88. Oberschule aus dem Ortsteil Graupa der 
Großen Kreisstadt Pirna deutlich weniger. Mit den Anmeldungen für das Schuljahr 2022/2023 wurde 
mit 14 Schülerinnen und Schülern das Niveau vor dem Schulnetzplan 2018 erreicht.  
 
62. Oberschule 
Insbesondere hier sind sehr viele Anmeldungen aus der benachbarten Planungsregion Linkselbisch 
Mitte/Ost zu verzeichnen, jährlich zwischen 35 und 45 Prozent. Dies sind zwischen ca. 30 bis 
40 Schülerinnen und Schüler. Die 62. Oberschule besitzt eine dreizügige Kapazität, deshalb können 
i.d.R. nicht alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. 
 
Einzelstandorte 
 
Schönfeld-Weißig 
Die Oberschule Weißig wurde als zweizügige Oberschule saniert und erweitert. Vom Schuljahr 
2016/2017 bis 2021/2022 hat die Oberschule Weißig aufgrund vorhandener Anmeldezahlen jeweils 
eine dritte fünfte Klasse gebildet. Perspektivisch ist jedoch von einer zweizügigen Klassenbildung in der 
Oberschule auszugehen. 
 
Hosterwitz 
Im Rahmen der Schulnetzplanung 2012 wurde der Erhalt der 88. Oberschule am derzeitigen Standort 
Dresdner Straße 50 beschlossen.  
 
Mit separatem Beschluss des Stadtrates der Landeshauptstadt Dresden (Beschluss-
Nummer: V21107/13) wurde die Verlagerung der 88. Grundschule an den Standort Plantagenweg 3 in 
01326 Dresden einschließlich der Sanierung des Bestandsgebäudes mit Ersatzneubau der 
Schulsporthalle beschlossen. Der Umzug der 88. Grundschule ist zum Schuljahresbeginn 2023/2024 
geplant. 
 
Die an der 88. Oberschule aufgestellten vier mobilen Raumeinheiten sollen bis voraussichtlich Ende 
des Schuljahres 2023/2024 (bis 31. August 2024) weiter am Standort verbleiben.  
 
Die 88. Oberschule ist zur Erreichung der Mindestschülerzahl zwingend auf Anmeldungen aus anderen 
Planungsregionen und anderen Kommunen angewiesen, denn aus dem eigenen Einzugsbereich, der 
lediglich aus der ein- bis zweizügigen 88. Grundschule besteht, kann das notwendige 
Schüleraufkommen nicht akquiriert werden.  
 
Loschwitz 
Mit Beendigung der Sanierungs-und Erweiterungsarbeiten besitzt die 62. Oberschule eine dreizügige 
Kapazität.   
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 IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 181 142 146 143 147 145 143 130 120 124 113 

IST/Bedarf 
Züge   5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,2 4,8 5,0 4,5 

62. OS 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

88. OS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

OS Weißig 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   1,3 1,2 1,3 1,1 1,2 1,3 0,8 1,2 1,0 1,5 

 

Die vorhandene Kapazität in der Planungsregion Rechtselbisch Ost ist ausreichend, wobei eine 
Kapazitätsreserve von einem bis zwei Züge besteht. Bis zum Schuljahr 2028/2029 kann die Kapazität 
mit weiteren Zugängen aus benachbarten Planungsregionen ausgelastet werden. Der ab dem 
Schuljahr 2029/2030 ersichtliche Schülerzahlrückgang kann zur räumlichen Entlastung der 
Schulstandorte genutzt werden.   
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3.5 Planungsregion Rechtselbisch Mitte/West 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 445 453 459 448 453 460 460 458 454 452   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende Klasse 
5 407 379 372 381 375 372 356 344 322 317 300 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 16 15,2 14,9 15,2 15,0 14,9 14,2 13,8 12,9 12,7 12,0 

 
Vorhandene Kapazität 
 
9. Oberschule     2,5 Züge  
30. Oberschule     3 Züge 
   VKA   1 
VKU   4 (in anderem Gebäude) 
56. Oberschule     3 Züge 
   VKA   2 
   VKU   1 
Oberschule Dresden-Pieschen  2,5 Züge (Maximalkapazität 14 Klassen; Bewertung der 
Raumkapazität durch das LaSuB) 
145. Oberschule    5 Züge  
   VKA   1 
__________________________ 
Gesamt      16 Züge 
   VKA   4 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
In dieser Planungsregion befinden sich folgende fünf Oberschulen: 
Die 9. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ 9ƭōŜ tŀǊƪάΣ [ƻƳƳŀǘȊǎŎƘŜǊ Straße 121, 01139 Dresden; die 30. Oberschule, 
Unterer Kreuzweg 4, 01099 Dresden; die 56. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ ¢ǊŀŎƘŜƴōŜǊƎάΣ !ŀŎƘŜƴŜǊ {ǘǊŀǖŜ млΣ 
01129 Dresden, die Oberschule Dresden-Pieschen, Robert-Matzke-Straße 14, 01127 Dresden und die 
145. Oberschule, Gehestraße 2, 01127 Dresden. 
 
Die Abendoberschule Dresden befindet sich seit dem Schuljahr 2022/2023 im Gebäude der 
145. Oberschule. 
 
Prognosezahlen: 
Die Prognosezahlen bleiben bis zum Schuljahr 2027/2028 auf einem annähernd gleichen Niveau, 
welches jedoch im Vergleich zum Schulnetzplan 2018 und zur Evaluation 2020 deutlich niedriger ist.  
Bereits in der Evaluation 2020 konnte aufgrund verstärkter Anmeldungen am Gymnasium ein 
geringerer Schülerzahlzuwachs im Vergleich zur Schulnetzplanung 2018 prognostiziert werden. Dieser 
Trend hat sich in den vergangenen Jahren fortgesetzt. Haben sich für das Schuljahr 2017/2018 noch 
durchschnittlich 41 Prozent an einer Oberschule im Planungsbereich angemeldet, waren es für das 
Schuljahr 2022/2023 nur noch ca. 29 Prozent.  
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Ab dem Schuljahr 2028/2029 wird eine stetige Verringerung der zu erwartenden Schülerinnen und 
Schüler prognostiziert. 
 
Standorte: 
Die Oberschule Pieschen besitzt eine Maximalkapazität von 14 Klassen. Die geplante Klassenaufnahme 
in der Klassenstufe fünf der Oberschule Pieschen entspricht dieser Maximalkapazität.  
 
Mit der Fertigstellung der 145. Oberschule ist seit dem Schuljahr 2019/2020 eine fünfzügige Kapazität 
am Standort gegeben.  
 
In dieser Planungsregion steht insgesamt eine Kapazität zwischen 14 und 16 Klassen zur Verfügung. 
Damit ist die Schülerversorgung im gesamten Planungszeitraum gesichert. Das geringe Defizit im 
Schuljahr 2025/2026 ist durch Klassenbildung im Bereich der Klassenobergrenze auszugleichen. Der 
sich ab dem Schuljahr 2029/2030 abzeichnende Bedarfsrückgang dient der räumlichen Entlastung der 
Schulen. 
 

 IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregio
n 407 379 372 381 375 372 356 344 322 317 300 

IST/Bedarf 
Züge   15,2 14,9 15,2 15,0 14,9 14,2 13,8 12,9 12,7 12,0 

30. OS 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

9. OS 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 

56. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

OS Pieschen 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 

145. OS 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Summe Züge 16 16 16 15 16 15 15 14 14 13 13 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   0,8 1,1 -0,2 1,0 0,1 0,8 0,2 1,1 0,3 1,0 

 

  



 

  
 - 73 - 

3.6  Planungsregion Linkselbisch Süd 
 

 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 Anzahl 
Lernende 353 368 370 364 361 365 364 361 358 355   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende Klasse 
5 345 411 387 385 398 398 365 360 333 334 303 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 14 16,4 15,5 15,4 15,9 15,9 14,6 14,4 13,3 13,4 12,1 

 

Vorhandene Kapazität 
 
46. Oberschule     3 Züge  
   VKA   1 
   VKU   1 
55. Oberschule     2,5 Züge 
   VKU   1 
116. Oberschule    3 Züge 
   VKU   9 (in anderem Gebäude) 
121. Oberschule    3 Züge 
tǊƻƧŜƪǘ αtǊƻŘǳƪǘƛǾŜǎ [ŜǊƴŜƴά   2 
   VKA   1 
   VKU   1 
128. Oberschule    3 Züge 
   VKA   2 
   ___________________________ 
      14,5 Züge 
   VKA   4 
VKU   12 
tǊƻƧŜƪǘ αtǊƻŘǳƪǘƛǾŜǎ [ŜǊƴŜƴά   2 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
In dieser Planungsregion befinden sich folgende fünf Oberschulen: 
Die 46. Oberschule, Andreas-Schubert-Straße 41, 01069 Dresden; die 55. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ αDƻǘǘƭƛŜō 
¢ǊŀǳƎƻǘǘ .ƛŜƴŜǊǘάΣ bǀǘƘƴƛǘȊŜǊ {ǘǊŀǖŜ 6, 01187 Dresden; die 116. Oberschule, Feuerbachstraße 5, 
01219 Dresden; die 121. aƛǘǘŜƭǎŎƘǳƭŜ αWƻƘŀƴƴ DŜƻǊƎ tŀƭƛǘȊǎŎƘάΣ DŀƳƛƎǎǘǊŀǖŜ 28, 01239 Dresden 
sowie die 128. hōŜǊǎŎƘǳƭŜ α/ŀǊƻƭŀ Ǿƻƴ ²ŀǎŀάΣ wǳŘƻƭŦ-Bergander-Ring 3, 01219 Dresden. 
 
!ƴ ŘŜǊ мнмΦ hōŜǊǎŎƘǳƭŜ ƛǎǘ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtǊƻŘǳƪǘƛǾŜǎ [ŜǊƴŜƴά ŀƴƎŜƎƭƛŜŘŜǊǘΦ 5ƛŜǎŜ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ 
Schüler werden aktuell im Standort Höckendorfer Weg 2 beschult. Mit dem Umbau des Gebäudes für 
die Universitätsgemeinschaftsschule (siehe Planteil Gemeinschaftsschulen) muss das Projekt an einen 
ŀƴŘŜǊŜƴ {ǘŀƴŘƻǊǘ ǾŜǊƭŀƎŜǊǘ ǿŜǊŘŜƴΦ tŜǊǎǇŜƪǘƛǾƛǎŎƘ ƛǎǘ ƎŜǇƭŀƴǘΣ Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtǊƻŘǳƪǘƛǾŜǎ [ŜǊƴŜƴά ƛƴ Řŀǎ 
Schulgebäude Luboldtstraße 15, 01324 Dresden, zu verlagern. Da dieses Schulobjekt aktuell noch von 
einem freien Schulträger benötigt und voraussichtlich erst zum Schuljahr 2026/2027 zur Nutzung für 
Řŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtǊƻŘǳƪǘƛǾŜǎ [ŜǊƴŜƴά ȊǳǊ ±ŜǊŦǸƎǳƴƎ ǎǘŜƘŜƴ ǿƛǊŘΣ Ƴǳǎǎ ōƛǎ ŘŀƘƛƴ ŜƛƴŜ LƴǘŜǊimslösung 
erfolgen. Dafür werden aktuell die mobilen Raumeinheiten Seitenstraße 8 in 01097 Dresden am 
{ǘŀƴŘƻǊǘ ŘŜǊ олΦ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ IŜŎƘǘǇŀǊƪά geplant. 5ŀǎ tǊƻƧŜƪǘ αtǊƻŘǳƪǘƛǾŜǎ [ŜǊƴŜƴά ǎƻƭƭ 



 

  
 - 74 - 

voraussichtlich zum Schuljahresbeginn 2023/2024 in die mobilen Raumeinheiten an der Seitenstraße 8 
einziehen. 
 
Der ab dem Schuljahr 2023/2024 prognostizierte Anstieg der Schülerzahlen auf 411 Schülerinnen und 
Schülern im Schuljahr 2023/2024 sowie im Folgenden bis zu 398 Schülerinnen und Schüler bleibt bis 
zum Schuljahr 2027/2028 relativ konstant. Bis dahin sind jährlich 16 Klassen (Maximum 16,4 Klassen 
im Schuljahr 2023/2024) zu bilden. Aufgrund der 2,5-Zügigkeit der 55. Oberschule stehen im 
Schuljahreswechsel 14 bzw. 15 Klassen Kapazität in der Planungsregion zur Verfügung. Damit besteht 
bis zum Schuljahr 2027/2028 ein Defizit von einer bzw. zwei Klassen jährlich. Ein Teil des Defizites kann 
durch Klassenbildung im Bereich der Klassenobergrenze abgesichert werden. Das dann noch 
verbleibende Defizit kann in angrenzenden Planungsregionen versorgt werden. 
 

 IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 345 411 387 385 398 398 365 360 333 334 303 

IST/Bedarf 
Züge   16,4 15,5 15,4 15,9 15,9 14,6 14,4 13,3 13,4 12,1 

46. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

55. OS 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

116. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

121. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 

128. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Summe Züge 14 15 14 15 14 15 14 15 14 14 13 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   -1,4 -1,5 -0,4 -1,9 -0,9 -0,6 0,6 0,7 0,6 0,9 

 
Der am Ende des Planungszeitraumes deutlich werdende Rückgang der Schülerzahlen kann zur 
räumlichen Entlastung entsprechend den Anmeldezahlen genutzt werden. Zuerst sind dabei die 
Standorte mit VKA-Klassen zu berücksichtigen.  
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3.7  Planungsregion Linkselbisch West 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 Anzahl 
Lernende 427 442 448 443 447 443 438 433 427 420   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende Klasse 
5 320 390 404 383 419 402 418 376 358 353 314 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 13 15,6 16,2 15,3 16,8 16,1 16,7 15,0 14,3 14,1 12,6 

 

Vorhandene Kapazität 
35. Oberschule 2 Züge  
VKU   1 
36. Oberschule     3 Züge 
 Sprachheilklassen   2  
   VKA   1  
76. Oberschule     3 Züge 
   VKA   1  
138. Oberschule    3 Züge 
   VKA   2  
Oberschule Cossebaude   3 Züge 
   VKA   1  
   __________________________ 
Gesamt      14 Züge 
   VKA   5 
   VKU   1 
Sprachheilklassen    2 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 

In dieser Planungsregion befinden sich folgende fünf Oberschulen: 
Die 35. Oberschule, Clara-Zetkin-Straße 20, 01159 Dresden; die 36. Oberschule, Emil-Ueberall-
Straße 34, 01159 Dresden; die 76. Oberschule, Merbitzer Straße 9, 01157 Dresden; die 
138. Oberschule, Omsewitzer Ring 2, 01169 Dresden sowie die Oberschule Cossebaude, Erna-Berger-
Straße 1, 01156 Dresden. 
 
Einzelstandorte: 
Die 35. Oberschule weist eine zweizügige Kapazität auf, führt jedoch in einzelnen Klassenstufen bereits 
eine dritte Klasse.  
In der 35. Oberschule erfolgte bis 2019 bei laufendem Schulbetrieb eine Brandschutzsanierung. Im 
Anschluss war eine Generalsanierung und Erweiterung des Schulgebäudes geplant. Diese konnte 
bisher aus haushalterischen Gründen nicht durchgeführt werden. Aktuell ist die Wiederaufnahme des 
Projektes Gesamtsanierung und Erweiterung des Schulgebäudes aufgrund unzureichender finanzieller 
Mittel nicht geplant. Damit bleibt die zweizügige Kapazität der 35. Oberschule bestehen.  
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Die 36. Oberschule befindet sich in einem Doppelstandort mit der 37. Grundschule. Mit dem 
Erweiterungsbau auf dem Schulgelände, welcher durch die 37. Grundschule genutzt wird, ist die  
36. Oberschule dreizügig führbar. In den Schuljahren 2019/2020 und 2020/2021 wurden jeweils vier 
fünfte Klassen aufgenommen, so dass die Schule aktuell an ihrer Kapazitätsgrenze arbeitet. Erst nach 
Abgang dieser Klassen (ab 2026/2027) ist die einmalige Aufnahme einer vierten Klasse wieder möglich. 
Mit dem Schulneubau für die 76. DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŜƘƳōŜǊƎά ƪƻƴƴǘŜ ŀō ŘŜƳ {ŎƘǳƭƧŀƘǊ 2017/2018 
das bisherige Gebäude der 76. Grundschule auf der Merbitzer Straße 9 in 01157 Dresden von der 
76. Oberschule mit genutzt werden. Für diesen Gesamtstandort Merbitzer Straße 9 erfolgt derzeit 
eine umfassende Sanierung und Erweiterung. Die 76. Oberschule befindet sich bis zur 
Baufertigstellung in der Bauauslagerung am Schulstandort Ginsterstraße 3 in 01169 Dresden. Der 
Rückzug der 76. Oberschule wird voraussichtlich zum Schuljahr 2024/2025 erfolgen. Damit steht ein 
durchgängig dreizügig führbarer Standort mit einer modernen Ausstattung zur Verfügung. 
 
Die Oberschule Cossebaude kann dreizügig geführt werden. In den vergangenen fünf Jahren wurden 
nie mehr als zwei Klassen fünf angemeldet. Um die Klassen hinsichtlich der Schüleranzahl zu 
stabilisieren erfolgten Umlenkungen an diese Schule. Die Zuweisung anderer Schüler in diese 
Oberschule ist jedoch aufgrund der Randlage nur schwierig möglich.  
 
Prognosezahlen: 
Die aktuellen Prognosezahlen bestätigen grundsätzlich die bereits im letzten Schulnetzplan 
dargestellte Steigerung des Bedarfes an Oberschulplätzen, allerdings auf einem niedrigeren Niveau als 
im Schulnetzplan 2018 und in der Evaluation 2020.  Trotzdem ist vom Schuljahr 2023/2024 bis zum 
Schuljahr 2029/2030 ein Defizit von bis zu 2,8 Zügen in einzelnen Jahrgängen zu verzeichnen.  
Dieses Defizit ist nur teilweise durch Klassenbildung im Bereich der Klassenobergrenze zu 
kompensieren.  
 
Die Kapazität der Planungsregion stellt sich damit wie folgt dar: 
 

 IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 330 390 404 383 419 402 418 376 358 353 314 

IST/Bedarf 
Züge   15,6 16,2 15,3 16,8 16,1 16,7 15,0 14,3 14,1 12,6 

35. OS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

76. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

138. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

OS Cossebaude 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Summe Züge 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   -1,6 -2,2 -1,3 -2,8 -2,1 -2,7 -1,0 -0,3 -0,1 0,4 
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Die nicht in der Planungsregion zu versorgenden Schülerinnen und Schüler müssen in angrenzende 
Planungsbereiche mit freien Kapazitäten, z. B. Planungsbereich Linkselbisch Mitte/Ost oder 
Rechtselbisch West, umgelenkt werden. In Bezug auf die Gesamtversorgung ist innerhalb der 
Planungsregion mit verstärkten Umlenkungen zu rechnen, weil der dritte Zug an der Oberschule 
Cossebaude nur so gebildet werden kann.  
 
Ab dem Schuljahr 2030/2031 verringert sich der Bedarf an Oberschulplätzen langsam, so dass die 
verringerten Schülerzahlen perspektivisch für eine räumliche Entspannung in den Schulstandorten 
genutzt werden können.  
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3.8 Planungsregion Sportoberschule 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 Anzahl 
Lernende 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45   

  IST Prognose 

SNP 2023 
Lernende Klasse 
5 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 1 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

 

Vorhandene Kapazität 
      
Sportoberschule Dresden   2 Züge  
    ___________________ 
Gesamt       
2 Züge 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
Keine 
 
Die Sportoberschule bildet eine eigene Planungsregion, weil der Zugang zu dieser Schule von den 
sportlichen Leistungen abhängig ist und nicht einem bestimmten Stadtteil zugeordnet werden kann. 
 
Gemeinsam mit dem Sportgymnasium Dresden besteht am Sportschulzentrum eine Kapazität von fünf 
Zügen, welche sich auf zwei Züge Oberschule und drei Züge Gymnasium aufteilt.  
 
In den vergangenen fünf Schuljahren ist sind die Anmeldungen an der Sportoberschule leicht 
rückläufig. So konnte im Schuljahr 2022/2023 nur eine Klasse fünf gebildet werden.  
 
Da jedoch der Anteil der Schülerinnen und Schüler an der Sportoberschule nicht abhängig von der 
Gesamtschülerzahl in der Landeshauptstadt ist, kann auch zukünftig von zwei Klassen 
Sportoberschülerinnen und Sportoberschülern in der Klassenstufe fünf ausgegangen werden.



 

- 79 - 

 

3.9 Mittel- und langfristige Zielplanung Oberschulen 
 

Planungs-
region Schuljahr 22/23 23/24* 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose SNP 2017 2121 2144 2159 2162 2201 2206 2191 2174 2154 2133   

  IST/Prognose Stadt 1816 1787* 1843 1850 1943 1920 1884 1772 1667 1656 1514 

Links-elbisch 
Mitte/  Ost 

IST/Prognose 
Planungsregion 409 416 392 416 456 462 465 429 413 404 371 

IST/Bedarf Züge 17 16,7 15,7 16,6 18,2 18,5 18,6 17,2 16,5 16,2 14,8 

101. OS 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

25. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

32. OS 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

107. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

64. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 

66. OS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 17 18 18 18 18 18 18 18 17 17 15 

Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende   34 58 34 -6 -12 -15 21 12 21 4 
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Rechts-elbisch 
Mitte/ West 

IST/Prognose 
Planungsregion 407 379 372 381 375 372 356 344 322 317 300 

IST/Bedarf Züge 12,0 15,1 14,9 15,3 15,0 14,9 14,2 13,8 12,9 12,7 12,0 

30. OS 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

9. OS 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 

56. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

OS Pieschen 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 

145. OS 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Summe Züge 16 16 16 15 16 15 15 14 14 13 13 

Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende   21 28 -6 25 3 19 6 28 8 25 

Rechts-elbisch 
Nord 

IST/Prognose 
Planungsregion 117 106 107 107 113 106 102 98 86 89 78 

IST/Bedarf Züge   4,2 4,3 4,3 4,5 4,3 4,1 3,9 3,4 3,6 3,1 

82. OS 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 

OS Weixdorf 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 

Summe Züge 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 

Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende   19 18 18 12 19 23 2 14 11 22 
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Rechts-elbisch 
Ost 

IST/Prognose 
Planungsregion 181 142 146 143 147 145 143 130 120 124 113 

IST/Bedarf Züge   5,7 5,8 5,7 5,9 5,8 5,7 5,2 4,8 4,9 4,5 

62. OS 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

88. OS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

OS Weißig 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 

Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende   33 29 32 28 30 32 20 30 26 37 

Links-elbisch 
Süd 

IST/Prognose 
Planungsregion 345 411 387 385 398 398 365 360 333 334 303 

IST/Bedarf Züge   16,4 15,5 15,4 15,9 15,9 14,6 14,4 13,3 13,4 12,1 

46. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

55. OS 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

116. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

121. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 128. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 Summe Züge 14  15  14 15 14 15  14  15  14  14  13  

 
Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende   -36 -37 -10 -48 -23 -15 15 17 16 22 
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Links-elbisch 
West 

IST/Prognose 
Planungsregion 330 390 404 383 419 402 418 376 358 353 314 

IST/Bedarf Züge   15,6 16,2 15,3 16,8 16,1 16,7 15,0 14,3 14,1 12,5 

35. OS 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

36. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

76. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

138. OS 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

OS Cossebaude 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

Summe Züge 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 

Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende   -40 -54 -33 -69 -52 -68 -26 -8 -3 11 

Sportober-
schule 

IST/Prognose 
Planungsregion 27 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

IST/Bedarf Züge   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Sportoberschule 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Summe Züge 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Stadt gesamt 

Kapazität Züge 
Gesamtstadt 

73 77 76 76 76 76 75 73 71 70 66 

Fehlbedarf(-)/ Überhang 
in absolut Lernende 

  31 42 34 -58 -34 -24 38 93 78 122 

geplante 
durchschnittliche 
Klassenstärke 

24,9 24,4 24,3 24,4 25,6 25,3 25,1 24,3 23,5 23,7 22,9 
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4 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Gymnasien 
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4.1 Einleitung Planteil Gymnasien 
 

Im Schuljahr 2022/2023 werden in der Landeshauptstadt Dresden 22 kommunale Gymnasien 
einschließlich des Abendgymnasiums geführt. 
 
Nach Beendigung der Grundschule wechseln die Schülerinnen und Schüler auf eine Oberschule oder 
ein Gymnasium. Dazu wird im zweiten Halbjahr der Klassenstufe vier eine Bildungsempfehlung 
ausgesprochen. Die gesetzlichen Regelungen zur Erteilung einer Bildungsempfehlung für das 
Gymnasium2 ŜǊŦƻǊŘŜǊƴ ŜƛƴŜƴ bƻǘŜƴǎŎƘƴƛǘǘ Ǿƻƴ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ αнΣлά ƛƴ ŘŜƴ CŅŎƘŜǊƴ aŀǘƘŜƳŀǘƛƪΣ 5ŜǳǘǎŎƘ 
und Sachkunde, andernfalls wird eine Bildungsempfehlung für die Oberschule ausgesprochen. Der 
prozentuale Anteil von Schülerinen und Schülern mit einer Bildungsempfehlung für das Gymnasium 
lag in der Vergangenheit regelmäßig zwischen 60 und 61 Prozent. In den beiden Schuljahren, die die 
Berechnungsgrundlage der vorliegenden Prognose sind, hatte sich der Anteil auffällig erhöht. Ob dies 
mit der Coronapandemie zusammenhängt, kann nur gemutmaßt werden.  
 

Anmeldeschuljahr  
(Klasse 4 Vorjahr) 

2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24* 

Prozent BE Gymnasium 60,8 59,8 60,8 64,0 64,0 60,4 

Quelle: SaxSVS 
* Schuljahr 2023/24 wurde nach Redaktionsschluss nachrichtlich aufgenommen 
 

Seit dem Schuljahr 2017/2018 besteht die Möglichkeit bei entsprechendem Elternwunsch und nach 
Teilnahme an einem Beratungsgespräch auch mit einer Bildungsempfehlung für die Oberschule ein 
Gymnasium zu besuchen. Für die Schulnetzplanung 2017 mussten zur Anzahl dieser Schülerinnen und 
Schüler noch Annahmen getroffen werden, weil die neue Übertrittsregelung erst während der 
Erstellung der Schulnetzplanung eingeführt wurde und somit keinerlei Erfahrungswerte vorlagen. 
Inzwischen hat sich die Zahl dieser Kinder auf jährlich gleicher Höhe eingependelt. Im Folgenden sind 
die Anmeldungen am Gymnasium mit Bildungsempfehlung für die Oberschule nach Absolvierung des 
Beratungsgesprächs dargestellt: 
 

Schuljahr  2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Anmeldung mit BE OS 
am Gymnasium 

129 125 131 120 120 138 

 
Zum Schuljahr 2022/2023 wurden in Dresden erstmalig zwei Gemeinschaftsschulen eingerichtet, an 
denen den Schülerinnen und Schülern ermöglicht wird, an einer Schule verschiedene Abschlüsse zu 
erlangen. Es kann auch das Abitur abgelegt werden, was Auswirkungen auf die Gymnasialplanung hat. 
Aktuell können zum langfristigen Übergang noch keine gesicherten Aussagen getroffen werden, da 
erst eine einmalige Anmeldung möglich war. Ab kommenden Schuljahr werden sich zudem die 
Aufnahmekriterien ändern, weil dann Schülerinnen und Schüler der Kooperationsgrundschule 
vorrangig Aufnahme erhalten. Die Zugänge zur Gemeinschaftsschule Campus Cordis wurden in den 
Planungsregionen Rechtselbisch Mitte und Nord berücksichtigt. 
 
Auch die beabsichtigte Gründung eines dreizügigen Gymnasiums durch die Freie Evangelische Schule 
zum Schuljahr 2023/2024 kann nur hypotetisch in die Prognose einfließen. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Aufnahme überwiegend aus der Planungsregion Linkselbisch Ost erfolgt und 
wird daher in der vorliegenden Prognose nur in dieser Planungsregion berücksichtigt. Da die 
Gymnasialplanung aber ohnehin auf Grund der ausgeprägten Wanderungsbeziehungen zwischen den 

                                                           
2 Formal exakt ist, dass eine Bildungsempfehlung für die Oberschule oder eine Bildungsempfehlung für die Oberschule und das Gymnasium 
erteilt wird. Zur Vereinfachung werden im Text die Begriffe Bildungsempfehlungen für Oberschule und Bildungsempfehlungen für 
Gymnasium verwendet. 
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Planungsregionen im Wesentlichen gesamtstädtisch erfolgt, ist ein anderes tatsächliches 
Anmeldeverhalten vernachlässigbar. 
 
Für die Schulart Gymnasium wurde wie in der vorangegangenen Fortschreibung eine Darstellung in 
sieben Planungsregionen gewählt. Die Festlegungen der Planungsregionen sind vorrangig in der 
territorialen Lage und den Verflechtungen des Zugangsverhaltens begründet. Das sind die sechs 
Planungsregionen Innerstädtisch, Rechtselbisch Mitte, Rechtselbisch Nord, Rechtselbisch Ost, 
Linkselbisch Ost und Linkselbisch Süd/West. Die siebente Planungsregion Gymnasien nach 
§ 4 Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung (SOGYA) wurde aufgrund des besonderen Bildungsprofils 
von Gymnasien mit ausschließlich vertiefter Ausbildung und der damit verbundenen überregionalen 
Bedeutung gesondert ausgewiesen. 
 
In der vorliegenden Bedarfsprognose wurde entsprechend der Sächsischen 
Schulnetzplanungsverordnung vom 16. Juli 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) zur Festlegung des 
Bedarfes grundsätzlich ein Planungsrichtwert von 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse verwendet. 
Somit besteht bei fast allen kommunalen Gymnasien in der Auslastung bis zur Klassenobergrenze von 
28 eine Kapazitätsreserve. Einschränkend muss hier dargestellt werden, dass bei hohen 
Anmeldezahlen eine Aufnahme bis zur Klassenobergrenze erfolgen wird. Das heißt, Schulen mit 
regelmäßig hohen Anmeldezahlen werden ständig Klassenbildungen mit fast ausnahmslos 
28 Schulkindern vornehmen (müssen). 
 
Das Ziel der vorliegenden Fortschreibung der Schulnetzplanung, Planteil Gymnasien ist es, stadtweit 
ausreichend Kapazitäten zur Verfügung zu stellen und damit für die nächsten Jahre ein stabiles, 
bedarfsgerechtes gymnasiales Schulnetz in der Landeshauptstadt zu etablieren. 
 
In den nachfolgenden Übersichten leiten sich die Schülerzahlen und Anzahl der Züge wie folgt her: 
 
IST:    Schülerzahlen laut Schuljahresanfangsstatistik der Schuljahre 
IST-Züge entsprechen der tatsächlichen Anzahl der laut Schuljahresanfangsstatistik gebildeten Klassen. 
 
Prognose: Die Prognose stellt den Bedarf an Gymnasialplätzen in Abhängigkeit der in den 
genannten Planungsregionen vorhandenen Grundschulen dar. Die Berechnung des Bedarfes an Zügen 
beruht auf dem Planungsrichtwert von 25 Schülerinnen und Schülern je Klasse. 
 
Eine Saldierung zwischen Bedarf und Kapazität in den einzelnen Planungsregionen wird nur 
informatorisch dargestellt, auf die Wechselbeziehungen zwischen den Planungsregionen wird im 
jeweiligen Texteil eingegangen. Anmeldungen an Gymnasien werden stark vom Angebot der Schule 
beeinflusst (Fremdsprachen, Profile), so dass eine nachweisbare Vollversorgung nicht genau für jede 
einzelne Planungsregionen, sehr wohl aber gesamtstädtisch, erforderlich ist. Es wird auf die 
Gesamtübersicht am Ende des Kapitels verwiesen. 
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 Bestandssicherheit 
 

Alle in dieser Fortschreibung der Schulnetzplanung dargestellten kommunalen Gymnasien werden im 
Planungszeitraum als gesicherte Schulen festgeschrieben.   

4.2 Planungsregion Innerstädtisch 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

201 217 213 229 242 260 264 267 269     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

368 202 183 187 221 229 235 220 223 228 219 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

14 8,1 7,3 7,5 8,8 9,2 9,4 8,8 8,9 9,1 8,8 

 
Vorhandene Kapazität: 
 
Marie-Curie-Gymnasium  4 Züge 
Gymnasium Bürgerwiese  6 Züge 
Gymnasium Johannstadt  3 Züge 
 
Gesamt     13 Züge 
 
Geplante Kapazitätserhöhung 
 
Gymnasium Johannstadt  1 Zug (ab Schuljahr 2028/2029 nach Auszug 101. Oberschule) 
 
Maximale Kapazität:   14 Züge 
 
 
Die innerstädtische Planungsregion umfasst das Ortsamt Altstadt mit folgenden Gymnasien: 
Marie-Curie-Gymnasium, Zirkusstraße 7, 01069 Dresden 
Gymnasium Bürgerwiese, Parkstraße 4, 01069 Dresden 
Gymnasium Johannstadt, Pfotenhauerstraße 42, 01307 Dresden 
 
Das im Stadtbezirksbereich Altstadt und damit territorial in der innerstädtischen Planungsregion 
liegende Bertolt-Brecht-Gymnasium wird weiterhin in der Planungsregion Linkselbisch Ost geführt, da 
ein Großteil der an diesem Gymnasium angemeldeten Schülerinnen und Schüler eine kommunale 
Grundschule in dieser Planungsregion besucht haben (siehe Abschnitt 4.6). Das territorial ebenfalls in 
der Planungsregion liegende Sportgymnasium wird in der Planungsregion Gymnasien mit 
ausschließlich vertiefter Ausbildung (Rechtsgrundlage ist § 4 Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung- 
SOGYA) dargestellt (siehe Abschnitt 4.8). 
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Prognosezahlen: 
Die Prognosen der Fortschreibung der Schulnetzplanung 2023 zeigen, dass sich der aktuell in der 
innerstädtischen Planungsregion zu versorgende gymnasiale Bedarf in einzelnen Jahren nur noch 
moderat erhöhen wird. Gegenüber der Schulnetzplanung 2017 und der Evaluation 2020 wird ein um 
bis zu zwei Züge niedrigerer Bedarf prognostiziert. Im Maximum steigt der Bedarf auf circa 
neuneinhalb Züge. Der prognostizierte Schülerrückgang fällt in der innerstädtischen Planungsregion im 
regionalsierten Bedarf nicht ins Gewicht. Auswirkungen könnte der gesamtstädtische Rückgang haben, 
weil diese Planungsregion Zugänge aus allen Stadtgebieten verzeichnet. 
 
Einzelstandorte: 
Das Marie-Curie-Gymnasium ist ein zum Schuljahr 2014/2015 umfassend sanierter, vierzügiger 
gymnasialer Schulstandort. Die Schule verfügt über eine Dreifeldsporthalle. Einmalig ist am Marie-
Curie-Gymnasium bei großem gesamtstädtischem Bedarf abweichend die Aufnahme von fünf 
Eingangsklassen ohne pädagogische Einschränkung möglich. Davon musste erstmalig zum Schuljahr 
2016/2017 Gebrauch gemacht werden. Eine fünfzügige Aufnahme ist somit frühestens wieder im 
Schuljahr 2024/2025 möglich und soll nur im Bedarfsfall erfolgen. 
Aufgrund der zentralen Lage erhält die Schule Anmeldungen aus fast allen Stadtbezirksämtern und 
damit regelmäßig auch deutlich mehr, als aufgenommen werden können. 
 
Das Gymnasium Bürgerwiese ist ein sechszügiges Gymnasium, welches zwei Gebäude auf einem 
Campus besitzt. Diese sind ein zum Schuljahr 2014/2015 fertiggestellter Neubau für die 
Sekundarstufe 1 und das im Herbst 2016 sanierte Schulgebäude an der Gret-Palucca-Straße, in 
welchem die gymnasiale Oberstufe unterrichtet wird. Im Hauptgebäude befindet sich auch das 
Schülerrechenzentrum der Technischen Universität Dresden, das über eigene Verwaltungsräume 
verfügt und die Informatikkabinette sowie Kursräume gemeinsam mit dem Gymnasium Bürgerwiese 
nutzt. Das Gymnasium Bürgerwiese erhält aufgrund der zentralen Lage regelmäßig Anmeldungen aus 
fast allen Stadtbezirksämtern und damit bisher immer mehr Anmeldungen, als Kapazitäten vorhanden 
sind. 
 
Am Schulstandort Pfotenhauerstraße 42 wurde gemäß Stadtratsbeschluss SR/067/2019 vom 
4./5. Juli 2019 zum Schuljahr 2020/2021 das Gymnasium Dresden-Johannstadt eingerichtet. An 
diesem Standort befinden sich ebenfalls die 101. Oberschule αWƻƘŀƴƴŜǎ DǳǘŜƴōŜǊƎά ǳƴŘ Řŀǎ 
Abendgymnasium. Es ist geplant, dass die 101. Oberschule zum Schuljahr 2028/2029 in einen noch zu 
errichtenden Neubau am Standort Cockerwiese verlagert wird. Bis zum Auszug der Oberschule ist 
aufgrund von Kapazitätsdefiziten nur eine dreizügige Klassenaufnahme am Gymnasium Johannstadt 
möglich, nach dem Auszug der Oberschule soll das Gymnasium vierzügig geführt werden. Der 
Schulstandort Pfotenhauerstraße besteht aus zwei Schulgebäuden Typ Dresden Atrium und einer 
Dreifeldsporthalle mit baulich integrierter Mensa. Aktuell teilen sich die drei am Standort befindlichen 
Schulen die vorhandenen Räume in den beiden Schulgebäuden. Bereits im Schuljahr 2022/2023 war 
der schulische Bedarf der Schulen nur unter starken schulorganisatorischen Kompromissen abbildbar. 
Bedingt durch den weiteren gymnasialen Aufwuchs (jährlich drei neue Klassen) wird zur Absicherung 
des Unterrichts und zur größtmöglichen Entflechtung der Schulen zum Schuljahr 2023/2024 ein 
temporärer Erweiterungsbau auf dem Schulgrundstück errichtet. Dieser wird die 
bauordnungsrechtlich maximal genehmigungsfähige Größe haben. Den Erweiterungsbau wird das 
Gymnasium Johannstadt alleine nutzen und in den kommenden zwei Schuljahren nur zur Nutzung von 
Fachkabinetten ins Haupthaus wechseln. Da die vorhandenen Unterrichtsräume im Erweiterungsbau 
nicht bis zum Zeitpunkt der Verlagerung der Oberschule (geplant zum Schuljahr 2028/2029) 
auskömmlich sind, muss das Gymnasium ab Schuljahr 2025/2026 wieder Räume in den 
Schulgebäuden mitnutzen. Bis dahin werden zwischenzeitlich freie Kapazitäten in den Schulgebäuden 
genutzt, um der Oberschule mehr Unterrichtsräume zur Verfügung zu stellen, das Abendgymnasium 
innerhalb des Gebäudes eigenständig zu verorten und die für den weiteren Aufwuchs des 
Gymnasiums notwendigen naturwissenschaftlichen Fachkabinette einzubauen. Zum Endausbau der 
beiden am Standort verbleibenden Gymnasien wird aktuell eine Nutzungsstudie erstellt, aus welcher 
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sich die perspektivisch erforderlichen Umbaumaßnahmen zur Abbildung der Raumbedarfe ergeben 
werden. Mit der Umsetzung wird etappenweise bis zum Schuljahr 2025/2026 begonnen und diese 
nach Auszug der Oberschule fortgesetzt. Die Standzeit des Erweiterungsbaus ist so konzipiert, dass 
dieser bei Bedarf weiter genutzt werden könnte, wenn die am Bestandsgebäude durchzuführenden 
Baumaßnahmen dies erfordern. 
 
Kapazitäten der innerstädtischen Planungsregion 
 

  IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 

368 202 183 187 221 229 235 220 223 228 219 

IST/Bedarf 
Züge 14 8,1 7,3 7,5 8,8 9,2 9,4 8,8 8,9 9,1 8,8 

Marie-Curie-
Gymnasium 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gymnasium 
Bürgerwiese 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gymnasium 
Johannstadt 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Summe Züge 14 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   

4,9 5,7 5,5 4,2 3,8 4,6 5,2 5,1 4,9 5,2 

 
In der innerstädtischen Planungsregion stehen im Prognosezeitraum wieder deutlich mehr 
Kapazitäten zur Verfügung als zur Versorgung der eigenen Planungsregion benötigt werden. Durch die 
Einrichtung des Gymnasiums Johannstadt zum Schuljahr 2020/2021 hat sich die Kapazität sogar 
nochmals erhöht. Dies ist jedoch unproblematisch. Durch die innerstädtische Lage mit einer 
stadtweiten sehr guten Verkehrsanbindung erhalten insbesondere das Gymnasium Bürgerwiese und 
das Marie-Curie-Gymnasium Anmeldungen aus fast allen Stadtteilen. So meldeten sich in den 
vergangenen Jahren mindestens zwei Züge aus der Planungsregion Rechtselbisch Mitte, mindestens 
vier Züge aus Linkselbisch Ost und mindestens zwei Züge aus Linkselbisch Süd/West an. Regelmäßig 
müssen aus der innerstädtischen Planungsregion Schülerinnen und Schüler weggelenkt werden. Da 
Anmeldungen bevorzugt Richtung Innenstadt erfolgen, wird davon ausgegangen, dass innerstädtisch 
auch zukünftig, trotz sinkender Schülerzahlen die vorgehaltenen Kapazitäten gut ausgelastet sein 
werden. In den ersten Prognosejahren dient die innerstädtische Planungsregion wie bisher für die 
Aufnahme von Überhängen anderer Planungsregionen. 
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4.3 Planungsregion Rechtselbisch Mitte  
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

475 479 491 476 472 476 474 471 466     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

472 544 552 536 550 566 554 513 486 471 432 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

18 21,8 22,1 21,4 22,0 22,6 22,2 20,5 19,4 18,8 17,3 

 
 
Vorhandene Kapazität: 
 
Romain-Rolland-Gymnasium  4 Züge 
Gymnasium Dreikönigschule  4,5 Züge (alternierend vier und fünf Züge) 
Pestalozzi-Gymnasium   3,5 Züge (alternierend drei und vier Züge) 
Gymnasium Pieschen   5 Züge + 1 Zug Reserve 
 
Gesamt     17 Züge (+ 1 Zug Reserve) 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
Die Planungsregion Rechtselbisch Mitte umfasst die Ortsämter Neustadt und Pieschen mit folgenden 
Gymnasien: 
Romain-Rolland-Gymnasium, Weintraubenstraße 3, 01099 Dresden 
Gymnasium Dreikönigschule, Louisenstraße 42, 01099 Dresden 
Pestalozzi-Gymnasium, Pestalozziplatz 22, 01127 Dresden 
Gymnasium Dresden-Pieschen, Erfurter Straße 17, 01127 Dresden 
 
Prognosezahlen: 
Wies die Prognose der Evaluation 2020 für die Planungsregion Rechtselbisch Mitte schon einen 
höheren Bedarf als die Schulnetzplanung 2017 aus, wird mit der vorliegenden Prognose nochmal ein, 
um bis zu zwei Züge, höherer Bedarf als in der Evaluation 2020 prognostiziert. Der Bedarf wird in den 
zeitnahen Prognosejahren geringfügig ansteigen, für die Jahre ab 2030/2031 wird ein deutliches 
Sinken der Schülerzahlen prognostiziert. Zugänge von Schülerinnen und Schülern von außerhalb 
insbesondere am Pestalozzi-Gymnasium und am Gymnasium Pieschen sind in der vorliegenden 
Prognose enthalten. Zahlenmäßig lagen diese Anmeldungen in den letzten Jahren bei konstant 40 
Kindern. Einen Einfluss auf die Prognose der Planungsregion Rechtselbisch Mitte hat die Einrichtung 
der Gemeinschaftsschule Campus Cordis (siehe Abschnitt 5.3.1) an der Königsbrücker Straße zum 
Schuljahr 2022/2023. Eine prognostisch gesicherte Beachtung konnte aufgrund der nur einjährigen 
Erfahrungszeit nicht erfolgen, hier musste mit Annahmen gearbeitet werden. Die Gemeinschaftsschule 
erhielt im ersten Anmeldejahr circa 200 Anmeldungen und damit ungefähr doppelt so viele als Plätze 
zur Verfügung standen. Von 120 aus der Planungsregion Rechtselbisch Mitte angemeldeten Kindern 
besaßen 67 eine Bildungsempfehlung für das Gymnasium (entspricht 55,8 Prozent). Im Ergebnis des 
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Umlenkungsverfahrens mussten 22 Kinder mit Zweitwunsch Gymnasium entsprechend umgelenkt 
werden. Im Schuljahr 2023/2024 werden erstmalig Kinder der 148. Grundschule, welche die 
Kooperationsschule der Gemeinschaftsschule Campus Cordis ist, vorrangig an der 
Gemeinschaftsschule aufgenommen. Schon damit wird sich der Zugang zu dieser Schule ändern. In der 
vorliegenden Prognose wurden in der Planungsregion Rechtselbisch Mitte 20 Kinder eingerechnet, die 
nach Ablehnung an der Gemeinschaftsschule gymnasial versorgt werden müssen.  
 
Einzelstandorte: 
Das Pestalozzi-Gymnasium liegt im Stadtbezirksamt Pieschen und wird aktuell alternierend drei- und 
vierzügig geführt. Das Gymnasium ist vollständig saniert. Die Schule verfügt über keine eigene 
Sporthalle, es erfolgt die Mitnutzung der benachbarten Sporthalle des SV Motor Mickten e. V.  
Am Pestalozzi-Gymnasium meldeten sich in den vergangenen beiden Jahren jeweils circa 100 
Schülerinnen und Schüler an. Je nach aktueller Aufnahmekapazität (drei- oder vierzügig) mussten 
einige Schülerinnen und Schüler weggelenkt werden oder es konnten noch einige wenige Plätze belegt 
werden.  
 

Für das zum Schuljahr 2017/2018 gegründete Gymnasium Pieschen wurde zum Schuljahr 2019/2020 
ein Neubau im Schulkomplex Pieschen an der Gehestraße/Erfurter Straße fertiggestellt. Ebenfalls im 
Schulkomplex befinden sich die 145. Oberschule und die Abendoberschule, die in einem zweiten 
Gebäude gemeinsam untergebracht sind. Im Verbinderbau zwischen den beiden Schulgebäuden 
werden gemeinsam der Speisebereich und eine Aula genutzt. Das Gymnasium Pieschen verfügt über 
eine Drei- und eine Einfeldsporthalle. Die Schul- und Sportfreianlagen nutzen die Schulen gemeinsam. 
Mit Inbetriebnahme des Schulkomplexes wurde über drei Schuljahre das Gymnasium Klotzsche 
dorthin bauausgelagert. Dies war möglich, weil sich sowohl das Gymnasium als auch die Oberschule im 
Aufbau befanden. Zum Schuljahr 2022/2023 ist das Gymnasium Klotzsche an den Stammsitz 
zurückgezogen. 
Das Gymnasium Pieschen hat eine Regelzügigkeit von fünf Zügen. Bereits während des 
Planungsprozesses wurde deutlich, dass aufgrund des zu erwartenden Schüleraufkommens eine 
temporäre sechszügige Führung dieses Standorts notwendig wird. Um dies zu ermöglichen wurden 
entsprechende Änderungen am Raumprogramm vorgenommen. Seit dem Schuljahr 2021/2022 
wurden jeweils sechs Eingangsklassen aufgenommen.  
Das Gymnasium Pieschen erhält regelmäßig mehr Anmeldungen als Aufnahmekapazität vorhanden ist. 
Vor allem werden Kinder aus der eigenen Planungsregion (Stadtbezirke Neustadt und Pieschen) 
angemeldet. Der Anteil auswärtiger Schülerinnen und Schüler ist von Jahr zu Jahr leicht gestiegen. Das 
Gymnasium Pieschen ist eine Pilotschule für Medienbildung, Informatik und digitale Technologien 
(M.I.T.) des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus. Als eines von drei Sächsischen Gymnasien wird 
das Gymnasium Pieschen ab kommendem Schuljahr auch das Leistungskursfach Informatik anbieten. 
 
Am Romain-Rolland-Gymnasium im Stadtbezirksamt Neustadt wird neben der gymnasialen 
Regelausbildung auch die vertieft sprachliche Ausbildung Französisch gemäß § 4 Abs. 1 Schulordnung 
Gymnasien Abiturprüfung - SOGYA, für die eine Aufnahmeprüfung notwendig ist, angeboten. Es 
werden jeweils zwei Klassen mit vertiefter Ausbildung und begrenzter Aufnahmekapazität 
(24 Schülerinnen und Schüler) gebildet. Das Romain-Rolland-Gymnasium ist umfassend saniert und 
besitzt eine Zweifeldsporthalle. Die Schule verfügt über eine vierzügige Kapazität. Vorhandene Defizite 
der Sporthallenkapazität werden in der naheliegenden Sporthalle Lessingstraße 10 abgedeckt. Das 
Romain-Rolland-Gymnasium erhält Anmeldungen vor allem aus der eigenen Planungsregion und 
aufgrund der besonderen sprachlichen Ausrichtung auch aus fast allen anderen Stadtbezirksämtern. 
Die Anmeldungen für die Regelklassen waren in den letzten Schuljahren rückläufig3, für die vertieften 
Klassen erfolgten bedarfsgerechte Anmeldungen. Die verbleibenden Plätze in den Regelklassen 
wurden jeweils für notwendige Umlenkungen im rechtselbischen Planungsgebiet genutzt (v. a. 

                                                           
3 Nachrichtlich: Für das Schuljahr 2023/24 haben sich die Anmeldungen deutlich gesteigert. Es können 
nicht alle angemeldeten Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden. 
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Gymnasium Klotzsche, Gymnasium Pieschen und Gymnasium Bühlau). Schülerinnen und Schüler des 
Bildungsganges vertieft sprachliche Ausbildung Französisch können das Abibac ablegen, d. h. 
gleichzeitig das französische Baccalauréat und das deutsche Abitur erwerben und bekommen damit 
Zugang zu den Universitäten beider Länder. 
 
Am Gymnasium Dreikönigschule wurden seit der letzten Schulnetzplanung alle drei am Standort 
vorhandenen Häuser grundhaft saniert und das Haus A zusätzlich um einen Speisebereich und einen 
großen Mehrzweckraum erweitert. Während der Sanierungszeit war das Gymnasium Dreikönigschule 
am Schulstandort Gymnasium Tolkewitz komplett bzw. teilausgelagert. Zum Schuljahr 2021/2022 
wurde der letzte Bauabschnitt, die Sanierung von Haus B, abgeschlossen. Seit dem kann das 
Gymnasium Dreikönigschule alternierend vier- und fünfzügig geführt werden. Die alternierende 
Klassenbildung erfolgt synchronisiert zwischen dem Gymnasium Dreikönigschule und dem Pestalozzi-
Gymnasium, um insgesamt regelmäßig acht Züge zur Verfügung zu haben. Bereits zum Schuljahr 
2015/2016 wurde am Standort eine neue Zweifeldsporthalle errichtet. Da das Gymnasium mehr 
Sportbedarf hat, als mit der eigenen Sporthalle abgedeckt werden kann, wird das Gymnasium auch 
zukünftig die Sporthalle an der 15. Grundschule mit nutzen. Ebenso erfolgt eine Mitnutzung der 
Sportfreifläche der 15. Grundschule auf der Seifhennersdorfer Straße. 
Am Gymnasium Dreikönigschule meldeten sich in den vergangenen Jahren regelmäßig weniger 
Schülerinnen und Schüler an, als Kapazität vorhanden ist. Durch Umlenkungen wurde jeweils die volle 
Auslastung erreicht. 
 

Kapazitäten der Planungsregion Rechtselbisch Mitte 
 

  IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 

472 544 552 536 550 566 554 513 486 471 432 

IST/Bedarf Züge   21,8 22,1 21,4 22,0 22,6 22,2 20,5 19,4 18,8 17,3 

Romain-Rolland-
Gymnasium 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gymnasium  
Dreikönigschule 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Pestalozzi-
Gymnasium 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

Gymnasium  
Pieschen 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

Summe Züge 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 17 

Überhang/ 
Fehlbedarf Züge   

-3,8 -4,1 -3,4 -4,0 -4,6 -4,2 -2,5 -1,4 -1,8 -0,3 

 
In der Planungsregion Rechtselbisch Mitte meldeten sich in der Vergangenheit regelmäßig weniger 
Kinder als prognostiziert an, d. h es wandern mehr Schülerinnen und Schüler aus der Planungsregion 
ab als einwandern. Das langfristig beobachtete Wanderungssaldo beträgt ungefähr zwei Züge. 
Neustädter Kinder werden insbesondere an den innerstädtischen Gymnasien und am territorial 
ebenfalls in diesem Gebiet liegenden Bertolt-Brecht-Gymnasium angemeldet (insgesamt etwa zwei 
Züge). Eine Wanderung aus dem Stadtbezirk Pieschen zu diesen Gymnasien findet in deutlich 
geringerem Umfang statt (etwa 1/2 Zug). Seit diesem Schuljahr wurde aus dem Stadtbezirk Pieschen 
wieder eine steigende Anzahl von Anmeldungen am Gymnasium Cotta registriert. Ursächlich dafür ist 
der nahende Rückzug des Gymnasiums Cotta vom Bauauslagerungsstandort an den Stammsitz. Bereits 
in Zeiten vor der Bauauslagerung war das Gymnasium Cotta aufgrund der guten Anbindung über die 
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Flügelwegbrücke aus Pieschen nachgefragt. Ob sich diese Zahl noch weiter erhöht, bleibt abzuwarten. 
Auffällig ist, dass viele Neustädter Schülerinnen und Schüler an einem Gymnasium in Pieschen 
angemeldet werden, aber andersherum nahezu keine Kinder aus dem Stadtbezirk Pieschen an 
Neustädter Gymnasien. Damit kommt es regelmäßig zu einem Kapazitätsdefizit in Pieschen, während 
an den Neustädter Schulen Plätze erst im Umlenkungsverfahren belegt werden. 
Trotz des beschriebenen niedrigeren tatsächlichen Bedarfs als prognostiziert (circa zwei Züge) ist eine 
Versorgung in dieser Planungsregion bedarfsgerecht mittelfristig nicht möglich. Die weitere 
notwendige Mitversorgung der beiden angrenzenden Planungsregionen Rechtselbisch Nord und Ost 
trägt zur Verschärfung des Problems bei. Eine Versorgung muss unter Ausnutzung der 
Klassenobergrenze und gegebenenfalls durch Umlenkung in andere Planungsregionen sichergestellt 
werden. 
 
Mit Sinken der Schülerzahl entsprechend der langfristigen Prognose soll im ersten Schritt das 
Gymnasium Pieschen wieder auf seine fünfzügige Regelzügigkeit zurückgeführt werden. Im Folgenden 
sollten die Raumkapazitäten der anderen Standorte im Vergleich zur Schulbauleitlinie überprüft und 
gegebenenfalls die Zügigkeit angepasst werden. 
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4.4 Planungsregion Rechtselbisch Nord 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

148 143 143 148 148 140 137 135 134     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

161 186 189 181 187 175 169 161 145 144 131 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

6 7,4 7,6 7,2 7,5 7,0 6,8 6,4 5,8 5,8 5,2 

 
 
Vorhandene Kapazität: 
 
Gymnasium Dresden-Klotzsche  5 Züge + 1 Zug Reserve 
 
Gesamt     5 Züge + 1 Zug Reserve 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
Die Planungsregion Rechtselbisch Nord umfasst den Stadtbezirk Klotzsche sowie die Ortschaften 
Weixdorf, Langebrück und Schönborn mit folgendem Gymnasium: 
Gymnasium Dresden-Klotzsche, Karl-Marx-Straße 44, 01109 Dresden 
 
Prognosezahlen: 
In der Planungsregion Rechtselbisch Nord werden mit der aktuellen Planung die Prognosen der 
Fortschreibung der Schulnetzplanung 2017 und der Evaluierung 2020 um durchschnittlich 30 bis 40 
Schülerinnen und Schüler übertroffen. Der Zugang von auswärtigen Schülerinnen und Schülern ist im 
Umfang der vergangenen Schuljahre in den Prognosen enthalten. Gemäß Absprachen mit den 
Landkreisen Bautzen und Meißen werden diese Kinder im Aufnahmeverfahren gleichberechtigt wie 
Kinder mit Wohnort Dresden behandelt. Ebenso geht die Prognose davon aus, dass sich der 
überwiegende Teil der Schülerinnen und Schüler aus Langebrück am Humboldt-Gymnasium in 
Radeberg anmeldet und dort auch aufgenommen wird. Die Anmeldungen an der Gemeinschaftsschule 
Campus Cordis wurden anteilig in der Prognose berücksichtigt, unterliegen jedoch einer großen 
Unsicherheit, da nur ein Schuljahr als Erfahrungswert vorlag. Zudem wird die Gemeinschaftsschule ab 
Schuljahr 2023/2024 vorrangig zwei Züge aus der kooperierenden Grundschule (148. Grundschule im 
Stadtbezirk Neustadt) aufnehmen. Damit stehen nur noch circa 50 Plätze für die weitere stadtweite 
Aufnahme zur Verfügung. 
 
Einzelstandorte: 
Das Gymnasium Dresden-Klotzsche ist ein fünfzügiges Gymnasium, welches zum Schuljahr 2023/2024 
in ein am Stammsitz errichteten, modernen Schulneubau gezogen ist. Während der dreijährigen 
Bauzeit war das Gymnasium im Schulcampus Pieschen bauausgelagert, im letzten 
Bauauslagerungsjahr erfolgte zudem die Mitnutzung der mobilen Raumeinheit an der Karl-Marx-
Straße. Das Gymnasium Klotzsche verfügt über eine zum Schuljahr 2014/2015 fertiggestellte 
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Dreifeldsporthalle. Auf dem dem Stammhaus gegenüberliegenden Grundstück (aktueller Standort der 
mobilen Raumeinheit) ist perspektivisch die Komplettierung der Sportfreianlage geplant, welche nicht 
vollständig auf dem Schulgrundstück abgebildet werden konnte. Aufgrund des Kapazitätsdefizits im 
Planungsgebiet sollen am Gymnasium Klotzsche mittelfristig jährlich sechs Züge aufgenommen 
werden. Das vorhandene Raumangebot lässt diese Klassenbildung befristet zu, jedoch nur mit 
schulorganisatorischen Einschränkungen. Die notwendige Anpassung der Baugenehmigung wird 
aktuell vorbereitet und lässt eine maximal zu beschulende Anzahl von 1.260 Kindern zu. Zur 
Vermeidung von pädagogischen Einschnitten wird bauordnungsrechtlich geprüft, ob die mobile 
Raumeinheit auf dem gegenüberliegenden Grundstück weiter genutzt werden kann. Dies stellt die 
Vorzugsvariante dar. Aktuell findet dort noch bis Februar 2024 die Bauauslagerung der 85. 
Grundschule statt. Danach könnte sie wieder vom Gymnasium genutzt werden. Da das Gymnasium 
nur über eine Dreifeldsporthalle verfügt, soll die Sporthalle des Eigenbetriebs Sportstätten an der 
Alexander-Herzen-Straße stundenweise mitgenutzt werden. Von der sechszügigen Klassenbildung soll 
nur Gebrauch gemacht werden, wenn und solange die tatsächlichen Anmeldungen dafür vorliegen 
und eine Umlenkung nach der Planungsregion Rechtselbisch Mitte nicht möglich ist. Ein Hinlenken an 
das Gymnasium Klotzsche aus anderen Planungsregionen war in der Vergangenheit ohnehin 
regelmäßig nur in geringem Maß möglich. 
Die Anmeldungen am Gymnasium Dresden-Klotzsche haben sich seit dem Rückzug in den Neubau wie 
erwartet deutlich erhöht. Im vorletzten Schuljahr wurden sogar Kinder für sieben Züge angemeldet. 
Regelmäßig meldet sich auch ungefähr eine Klasse Auswärtige an. Diese kommen vor allem aus 
Hermsdorf/Medingen im Landkreis Bautzen und aus Radeburg im Landkreis Meißen. 
 

Kapazitäten der Planungsregion Rechtselbisch Nord 
 

  IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 

161 186 189 181 187 175 169 161 145 144 131 

IST/Bedarf Züge   7,4 7,6 7,2 7,5 7,0 6,8 6,4 5,8 5,8 5,2 

Gymnasium 
Klotzsche 

6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 

Summe Züge 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   

-1,4 -1,6 -1,2 -1,5 -1,0 -0,8 -0,4 -0,8 -0,8 -0,2 

 
Aus dem Stadtbezirk Klotzsche und den beiden Ortschaften melden sich regelmäßig circa 15 bis 20 
Schülerinnen und Schüler in anderen Planungsregionen (insbesondere rechtselbisch Mitte und 
innerstädtisch) an. Anmeldungen am Gymnasium Klotzsche aus anderen Planungsregionen gibt es 
keine. Der Bedarf wird aber trotz negativem Wanderungssaldo regelmäßig über der verfügbaren 
Kapazität liegen. Problematisch ist der mittelfristige Planungszeitraum, da trotz Ausreizung der 
Klassenobergrenze (28 Kinder pro Klasse) eine Versorung im Planungsgebiet nicht möglich ist und die 
angrenzende Planungsregion ein eigenes Kapazitätsdefizit aufweist. Im Bedarfsfall müssen befristet bis 
zum Schülerrückgang Umlenkungen im Rahmen des rechtlich Zulässigen in andere Planungsregionen 
erfolgen. Die Einrichtung eines weiteren Gymnasiums in der Planungsregion ist nicht möglich, da die 
vorliegenden Prognosen kein öffentliches Bedürfnis für die Einrichtung eines Gymnasiums ausweisen. 
Die gefordete Mindestschülerzahl von 60 wird in keinem Jahr auch nur annährend erreicht. 
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4.5 Planungsregion Rechtselbisch Ost 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

185 162 172 162 176 167 165 163 162     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

166 188 192 190 208 182 184 157 143 149 131 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

6 7,5 7,7 7,6 8,3 7,3 7,4 6,3 5,7 6,0 5,2 

 
 
Vorhandene Kapazität: 
 
Gymnasium Dresden-Bühlau  6 Züge 
 
Gesamt     6 Züge 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
Die Planungsregion Rechtselbisch Ost umfasst das Ortsamt Loschwitz sowie die Ortschaft Schönfeld-
Weißig mit folgendem Gymnasium: 
Gymnasium Dresden-Bühlau, Quohrener Straße 12, 01324 Dresden. 
 
Prognosezahlen: 
In der Planungsregion Rechtselbisch Ost werden die Prognosen der Schulnetzplanung 2017 sowie der 
Evaluierung 2020 zu Beginn des hier dargestellten Prognosezeitraums überschritten und im weiteren 
Verlauf ab dem Schuljahr 2030/2031 unterschritten. Es besteht ein leicht negatives Wanderungssaldo, 
es wandern in etwa 15 Schülerinnen und Schüler mehr in andere Planungsregionen. Der Zugang von 
Schülerinnen und Schülern aus dem Landkreis Sächsische Schweiz/Osterzgebirge und dem Landkreis 
Bautzen sowie von freien Trägern wurde in der Prognose entsprechend berücksichtigt.  
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Einzelstandorte: 
Das Gymnasium Dresden-Bühlau ist ein vollständig sanierter Schulstandort bestehend aus einem im 
Jahr 2010/2011 fertigstellten Neubau und zwei sanierten Altbauten mit Dreifeldsporthalle. Im Februar 
2016 wurde zusätzlich ein Erweiterungsbau für die Orientierungsstufe in Betrieb genommen. Damit 
kann das Gymnasium Dresden-Bühlau durchgängig sechszügig geführt werden, eine weitere 
Kapazitätserhöhung ist nicht möglich. Das Gymnasium Bühlau erhält wie in der Vergangenheit den 
überwiegenden Teil seiner Anmeldungen aus der eigenen Planungsregion. Zusätzlich melden sich auch 
Schülerinnen und Schüler aus den Stadtbezirksämtern Neustadt und Blasewitz an. In etwas größerer 
Anzahl wandern Schülerinnen und Schüler in andere Planungsregionen ab (insbesondere zum Romain-
Rolland-Gymnasium und neu auch zum Gymnasium Tolkewitz). Zusätzlich wird das Gymnasium Bühlau 
von insgesamt circa einem Zug Auswärtigen und von Schülerinnen und Schülern freier Träger gewählt. 
Konnten in zurückliegenden Jahren trotz Bedarfsprognose oberhalb der Kapazität immer alle Kinder 
aufgenommen werden, wurden im letzten Schuljahr abweichend so viele Schülerinnen und Schüler 
angemeldet, dass circa 30 Schülerinnen und Schüler umgelenkt werden mussten.  
 
Kapazitäten der Planungsregion Rechtselbisch Ost 
 

  IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 

166 188 192 190 208 182 184 157 143 149 131 

IST/Bedarf 
Züge   7,5 7,7 7,6 8,3 7,3 7,4 6,3 5,7 6,0 5,2 

Gymnasium 
Bühlau 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Summe Züge 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Überhang/ 
Fehlbedarf 
Züge   

-1,5 -1,7 -1,6 -2,3 -1,3 -1,4 -0,3 0,3 0,0 0,8 

 
Trotz Defizits besteht in der Planungsregion Rechtselbisch Ost langfristig kein öffentliches Bedürfnis 
für die Einrichtung eines weiteren kommunalen Gymnasiums. Bis zum prognostizierten 
Schülerzahlrückgang muss die Versorgung des Fehlbedarfs unter Ausreizung des Klassenteilers in den 
angrenzenden Planungsregionen (Planungsregion Rechtselbisch Mitte und Planungsregion Linkselbisch 
Ost) erfolgen. 
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4.6 Planungsregion Linkselbisch Ost  
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

649 654 649 660 679 670 660 650 641     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

545 612 571 588 627 610 595 554 517 498 452 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

21 24,5 22,8 23,5 25,1 24,4 23,8 22,2 20,7 19,9 18,1 

 
 
Vorhandene Kapazität: 
  
Bertolt-Brecht-Gymnasium  4,5 Züge 
Hans-Erlwein-Gymnasium  4 Züge 
J.-A.-Hülße-Gymnasium   5 Züge 
Gymnasium Dresden-Tolkewitz  5 Züge 
Gymnasium Links-Elbisch-Ost (LEO) 3 Züge 
 
Gesamt     21,5 Züge 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
 
Bertolt-Brecht-Gymnasium  0,5 Züge (vorauss. ab Schuljahr 2027/2028) 
Gymnasium LEO   1 Zug (ab Schuljahr 2025/2026) 
 
Maximale Kapazität:   23 Züge 
 
Die Planungsregion Linkselbisch Ost umfasst die Ortsämter Blasewitz, Leuben und Prohlis mit fünf 
Gymnasien: 
Bertolt-Brecht-Gymnasium, Lortzingstraße 1, 01307 Dresden4 
Hans-Erlwein-Gymnasium, Eibenstocker Straße 30, 01277 Dresden 
Gymnasium Dresden-Tolkewitz, Wehlener Straße 38, 01279 Dresden 
Gymnasium Links-Elbisch-Ost (LEO), Bodenbacher Straße neben Margonarena, 01277 Dresden 
(Interimsstandort bis vss. 2024/2025 Berthelsdorfer Weg 2, 01279 Dresden) 
Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium, Hülßestraße 16, 01237 Dresden 
 
Das territorial ebenfalls in der Planungsregion Linkselbisch Ost liegende Martin-Andersen-Nexö-
Gymnasium wird in der Planungsregion Gymnasien mit ausschließlich vertiefter Ausbildung 
(§ 4 Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung - SOGYA) dargestellt (siehe Abschnitt 4.8).  

                                                           
4 Das im Bereich des Stadtbezirksamtes Altstadt und damit territorial in der innerstädtischen Planungsregion liegende Bertolt-Brecht-
Gymnasium wird in der Planungsregion Linkselbisch Ost geführt, da ein Großteil der an diesem Gymnasium angemeldeten Schülerinnen und 
Schüler eine kommunale Grundschule in der Planungsregion Linkselbisch Ost besucht haben. 
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Prognosezahlen: 
Für die Planungsregion Linkselbisch Ost liegen die Prognosen der Schulnetzplanung 2023 deutlich 
unter dem Niveau der Schulnetzplanung 2017 und der Evaluierung 2020. Es werden zwischen zwei 
und acht Zügen weniger prognostiziert. Ursächlich dafür sind neben dem ab 2029/2030 
prognostizierten, schnellen Schülerrückgang (circa vier Züge) zwei weitere Faktoren. Zum einen die 
Neueinrichtung eines Gymnasiums in freier Trägerschaft im Planungsgebiet und zum anderen die 
geänderte Berechnungsmethode im Grundschulbereich. 
 
1) Zum Schuljahr 2023/2024 plant die im Planungsgebiet befindliche Freie Evangelische Schule (FES) 
die Einrichtung eines dreizügigen Gymnasiums. Die FES betreibt bisher eine dreizügige Grundschule 
und eine dreizügige Oberschule. Mit der Neueinrichtung des Gymnasiums erhöht sich die 
Aufnahmekapazität im Sekundarbereich von aktuell drei auf dann sechs Züge. Damit werden 75 
Schülerinnen und Schüler mehr aufgenommen als die eigene Grundschule verlassen. Die FES plant, in 
der Orientierungsstufe (Jahrgänge 5 und 6) alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam zu unterrichten 
und erst danach die Einteilung in die Schularten Oberschule und Gymnasium vorzunehmen. In den 
gymnasialen Prognosezahlen wurde die erhöhte Aufnahmekapazität der FES (75 Plätze) mit anteilig 50 
Schülerinnen und Schülern ab Schuljahr 2023/2024 berücksichtigt. Der tatsächliche Zugang muss 
beobachtet werden, da aktuell nur Annahmen zur Aufnahme an dieser Schule getroffen werden 
können. 
 
2) Im Planungsgebiet Linkselbisch Ost befinden sich acht Grundschulen in freier Trägerschaft und 
damit besuchen in diesem Stadtgebiet deutlich mehr Kinder eine freie Grundschule als in anderen 
Stadtgebieten. In der Vergangenheit wurde der Zugang zu den freien Trägern stadtweit pauschaliert in 
den Eingangsklassen der kommunalen Grundschulen abgezogen. Mit der hier vorliegenden Planung 
wurde der Berechnungsmodus dahingehend geändert, dass die Zugänge zum freien Träger im 
statistischen Mittel der letzten drei Schuljahre im jeweiligen Grundschulbezirk abgezogen werden. 
Was in der stadtweiten Betrachtung eine untergeordnete Rolle spielt, führt in der Einzelbetrachtung 
der Planungsregion Linkselbisch Ost dazu, dass der Anteil von Schülerinnen und Schüler die im 
Grundschulbereich zum freien Träger wechseln, nunmehr deutlich höher berücksichtigt wird. Da die 
Prognosen für die weiterführenden Schulen auf der Grundschulprognose aufbauen, sinkt 
entsprechend auch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in den weiterführenden Schulen zu 
versorgen sind. Im Ergebnis wird ab Schuljahr 2026/2027 ein auf diesem Effekt beruhender niedrigerer 
gymnasialer Bedarf um etwa ein bis eineinhalb Züge für die Planungsregion Linkselbisch Ost 
gegenüber vorherigen Planungen ausgewiesen. Beginnend erst ab Schuljahr 2026/2027 daher, weil die 
Berechnung der ersten vier Prognosejahre auf den IST-Schülerzahlen der Grundschulen beruht. 
 
Beachtet werden muss in der Planungsregion außerdem, dass sich in der Vergangenheit regelmäßig 
ungefähr vier Züge an innerstädtischen Gymnasien (Marie-Curie-Gymnasium, Gymnasium 
Bürgerwiese) angemeldet haben, außerdem ein Zug aus dem Stadtbezirk Prohlis am Vitzthum-
Gymnasium. Im Gegenzug melden sich nur insgesamt zwei Züge von anderen Planungsregionen in der 
Planungsregion Linkselbisch Ost an (vor allem aus der innerstädtischen Planungsregion am Bertolt-
Brecht-Gymnasium). Damit liegt der tatsächliche Bedarf der Planungsregion Linkselbisch Ost um zwei 
bis drei Züge niedriger als dargestellt, auch wenn ein Teil der in der Innenstadt angemeldeten Kinder 
in die eigene Planungsregion zurückgelenkt werden muss. 
 
Einzelstandorte: 
In der Planungsregion wird das im Stadtbezirk Altstadt liegende Bertolt-Brecht-Gymnasium geführt. 
Die Schule hat aktuell eine ungefähr viereinhalbzügige Kapazität. Der Schulstandort des Gymnasiums 
besteht aus einem teilsanierten Haupthaus und einem weiteren unsanierten Schulgebäude (beides 
Schulgebäude vom Typ Dresden-Atrium). 2015 wurde am Standort eine neue Dreifeldsporthalle in 
Betrieb genommen. 
Für das Bertolt-Brecht-Gymnasium ist der Abriss der beiden vorhandenen Schulgebäude und die 
Errichtung von zwei Neubauten geplant. Das Projekt wurde als Pilotprojekt für die klimaneutrale 
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Errichtung und den klimaneutralen Betrieb ausgewählt. Als Standort für die während der Bauzeit 
notwendige Bauauslagerung ist der Auslagerungsstandort Terrassenufer vorgesehen. Da dort eine 
geringere Kapazität als am Stammsitz des Bertolt-Brecht-Gymnasiums besteht, können in den 
kommenden Jahren nur maximal vier neue Klassen aufgenommen werden. Mit den Planungen für den 
Neubau wurde bereits begonnen. Nach aktuellem Planstand könnten die Baumaßnahmen im Schuljahr 
2024/2025 beginnen. Für diesen Zeitpunkt ist auch der Bauauslagerungsstandort Terrassenufer für 
das Bertolt-Brecht-Gymnasium reserviert. Die Finanzierung des Vorhabens konnte jedoch nicht in den 
Doppelhaushalt 2023/2024 eingeordnet werden, so dass der tatsächliche Beginn der Baumaßnahmen 
noch von der Finanzierung abhängt. Nach Fertigstellung des Neubaus kann das Gymnasium 
durchgehend fünfzügig geführt werden.  
Die Anmeldungen am Bertolt-Brecht-Gymnasium lagen in zurückliegenden Schuljahren mindestens auf 
Höhe der vorhandenen Aufnahmekapazität, in einigen Jahren mussten Umlenkungen vorgenommen 
werden oder noch eine zusätzliche Klasse gebildet werden. Mit Ankündigung der bevorstehenden 
Bauauslagerung wird davon ausgegangen, dass die Anmeldezahlen vorerst rückläufig sind. Dieser 
Effekt wurde an nahezu allen auszulagernden Schulen beobachtet, darüber hinaus ist das Bertolt-
Brecht-Gymnasium eines der letzten unsanierten Gymnasien. Im Rahmen zusätzlich zu belegender 
Kurse bietet das Gymnasium als eƛƴȊƛƎŜ ǀŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ {ŎƘǳƭŜ ƛƴ 5ǊŜǎŘŜƴ ŘŜƴ !ōǎŎƘƭǳǎǎ αLƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ 
.ŀŎŎŀƭŀǳǊŜŀǘŜά ŀƴΦ  
 
Im Stadtbezirk Blasewitz liegt das vierzügige Hans-Erlwein-Gymnasium. Das vollständig sanierte 
Schulgebäude wurde zum Schuljahr 2014/2015 wieder an die Schule übergeben. Ebenfalls wurde der 
Neubau einer Dreifeldsporthalle fertiggestellt. 
Die Schule erhält regelmäßig Anmeldungen in etwa auf Höhe der Aufnahmekapazität, diese kommen 
vor allem aus den beiden Blasewitzer Grundschulbezirken. 
 
Ebenfalls im Stadtbezirk Blasewitz befindet sich das zum Schuljahr 2017/2018 eingerichtete 
Gymnasium Dresden-Tolkwitz, welches sich gemeinsam mit der 32. Oberschule im neu errichteten 
Schulkomplex am ehemaligen Straßenbahnhof Tolkewitz befindet. Gemeinsam wird eine Mensa und 
Aula genutzt, die Schulen selbst befinden sich in zwei miteinander verbundenen Schulgebäuden. Die 
Sporthallen beider Schulen (Gymnasium: vier Hallenfelder/Oberschule: zwei Hallenfelder) liegen 
gegenüber auf einem Grundstück an der Kipsdorfer Straße. Die dort vorhandenen Sportfreianlagen 
werden von beiden Schulen gemeinsam genutzt. Das Gymnasium Tolkewitz hat eine planmäßige 
Zügigkeit von fünf Zügen, das Raumprogramm wurde jedoch bereits in der Planung dahingehend 
angepasst, dass eine sechszügige Führung befristet möglich ist. Von einer sechszügigen Klassenbildung 
musste bereits zweimal seit dem sechsjährigen Bestehen der Schule Gebrauch gemacht werden. Ob 
eine weitere sechszügige Aufnahme möglich ist, soll im Rahmen einer Räumungssimulation 
Brandschutz geprüft werden. Das Ergebnis liegt aktuell noch nicht vor, so dass die Schule in der 
vorliegenden Planung mit der Regelzügigkeit von fünf Zügen dargestellt ist. Eine sechszügige 
Aufnahme soll als Reserve für die Jahre bis zum prognostizierten Schülerrückgang dienen. 
Die Anmeldungen am Gymnasium Tolkewitz schwankten in den letzten Jahren zwischen vier und sechs 
Zügen. So konnten im Rahmen des Umlenkungsverfahrens noch Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden oder es wurde ein sechster Zug eingerichtet. 
 
Zum Schuljahr 2019/2020 wurde am Standort Berthelsdorfer Weg im Stadtteil Seidnitz im Stadtbezirk 
Blasewitz das Gymnasium Links-Elbisch Ost (LEO) eingerichtet. Als endgültiger Standort ist ein 
Schulneubau mit Dreifeldsporthalle neben der Margonarena an der Bodenbacher Straße geplant. Der 
Stadtrat hat dafür am 26. Januar 2023 (SR/046/2023) den Baubeschluss gefasst. Die Fertigstellung des 
Neubaus ist zum Schuljahr 2025/2026 vorgesehen. Aktuell befindet sich die Schule am 
Interimsstandort Berthelsdorfer Weg in einem Schulgebäude vom Typ Dresden Atrium. Aufgrund von 
Kapazitätsengpässen musste die Aufnahmekapazität der Schule bis zum Umzug zur Bodenbacher 
Straße auf drei Züge begrenzt werden. Auch um die Dreizügigkeit gewährleisten zu können, ist eine 
Erweiterung des Raumangebotes durch Errichtung eines temporären Erweiterungsbaus notwendig. 
Dieser soll zum Schuljahr 2023/2024 auf dem Grundstück versorgungswirksam werden. Außerdem 
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werden im Bestandsgebäude drei naturwissenschaftliche Fachkabinette erneuert bzw. ergänzt und in 
einem weiteren Bauabschnitt der Speisebereich erweitert. Am Standort Berthelsdorfer Weg ist nur 
eine marode Einfeldsporthalle vorhanden. Das Gymnasium LEO nutzt daher freie Stunden in der 
Sporthalle des Gymnasiums Tolkewitz. Da sich beide Schulen im Aufbau befinden und sich damit der 
Sportstundenbedarf jährlich entsprechend erhöht, wird die Absicherung des Sportbedarfs zunehmend 
schwieriger. 
Das Gymnasium LEO erhält Anmeldungen aus den Stadtbezirken Blasewitz und Leuben. In den letzten 
beiden Schuljahren lagen diese in etwa auf Höhe der dreizügigen Aufnahmekapazität. Von einer 
Steigerung der Anmeldezahlen wird mit Sichtbarwerden des Neubaus bzw. dem Umzug dorthin 
ausgegangen. 
 
Das fünfte Gymnasium der Planungsregion ist das Prohliser Julius-Ambrosius-Hülße-Gymnasium. Das 
Gymnasium ist vollständig saniert und verfügt über eine Dreifeldsporthalle. Die Schule kann fünfzügig 
geführt werden.  
Die Anmeldungen, welche überwiegend aus den Stadtbezirken Leuben und Prohlis kommen, lagen in 
den vergangenen Jahren bis auf wenige Ausnahmen regelmäßig unter der vorhandenen 
Aufnahmekapazität. Im letzten Schuljahr wurden daher statt der möglichen fünf Züge nur vier 
gebildet. 
 
Kapazitäten der Planungsregion Linkselbisch Ost 
 

  IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 

545 612 571 588 627 610 595 554 517 498 452 

IST/Bedarf Züge   24,5 22,8 23,5 25,1 24,4 23,8 22,2 20,7 19,9 18,1 

Bertolt-Brecht-
Gymnasium 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Hans-Erlwein-
Gymnasium 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gymnasium 
Tolkewitz 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Gymnasium LEO 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Hülße-
Gymnasium 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Summe Züge 21 21 21 22 22 23 23 23 23 23 23 

Überhang/ 
Fehlbedarf Züge   

-3,5 -1,8 -1,5 -3,1 -1,4 -0,8 0,8 2,3 3,1 4,9 

 
Die Versorgung ist im Planungsgebiet trotz anfänglichem Defizits gesichert, da wie oben beschrieben 
der tatsächliche Bedarf um etwa zwei bis drei Züge unter dem regionalisierten Bedarf liegt. Sollten sich 
die Schülerzahlen entsprechend der Bevölkerungsprognose entwickeln, ist davon auszugehen, dass in 
der Planungsregion mittelfristig Überkapazitäten bestehen. Schulen, die in ihren Raumkapazitäten im 
Verhältnis zur Zügigkeit von der Schulbauleitlinie abweichen, sollten in der Zügigkeit entsprechend 
angepasst werden. Eine dahingehende Überprüfung wird vorgenommen, wenn der Schülerrückgang 
tatsächlich so eintritt wie prognostiziert. 
 
.   
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4.7 Planungsregion Linkselbisch Süd/West 
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

589 597 610 606 600 601 594 586 577     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

665 631 670 645 684 682 675 647 602 598 534 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

25 25,2 26,8 25,8 27,4 27,3 27,0 25,9 24,1 23,9 21,4 

 
 
Vorhandene Kapazität: 
 
Vitzthum-Gymnasium   5 Züge 
Gymnasium Dresden-Plauen  5 Züge 
Gymnasium Dresden-Cotta  6 Züge 
E.-W.-von-Tschirnhaus-Gymnasium5  6 Züge 
Gymnasium Dresden-Gorbitz  3 Züge 
 
Gesamt     25 Züge 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
 
Gymnasium Dresden-Gorbitz  1 Zug (voraussichtlich ab 2025/2026) 
 
Maximale Kapazität:   26 Züge 
 
Die Planungsregion Linkselbisch Süd/West umfasst das Gebiet der Stadtbezirke Plauen und Cotta 
sowie die Ortschaften Altfranken, Cossebaude, Gompitz, Mobschatz und Oberwartha mit folgenden 
fünf Gymnasien: 
 
Vitzthum-Gymnasium, Paradiesstraße 35, 01217 Dresden 
Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium, Bernhardstraße 18, 01069 Dresden 
Gymnasium Dresden-Plauen, Kantstraße 2, 01187 Dresden 
Gymnasium Dresden-Cotta, Cossebauder Straße 35, 01157 Dresden 
Gymnasium Dresden-Gorbitz, Leutewitzer Ring 141, 01169 Dresden 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Vormals Gymnasium Süd-West 
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Prognosezahlen: 
Die aktuelle Prognose für die Planungsregion Linkselbisch Süd/West deckt sich bzw. weist einen leicht 
höheren Bedarf aus als die Prognose der Evaluierung 2020, in der Prognose der Schulnetzplanung 
2017 wurde etwas niedriger prognostiziert. Der regionalisierte Bedarf wird in der Planungsregion 
demnach gegenüber dem Schuljahr 2022/2023 nur noch geringfügig in einzelnen Jahren steigen und 
zum Ende des Prognosezeitraum um fünf Züge sinken. Derzeit melden sich unter Beachtung der 
Wanderungsbewegung auch in etwa so viele Schülerinnen und Schüler an, weil die Zu- und Abgänge 
auf gleichem Niveau liegen. Der Zugang von Auswärtigen am Vitzthum-Gymnasium, Tschirnhaus-
Gymnasium und Gymnasium Plauen sowie von Grundschulen in freier Trägerschaft sind in der 
Prognose berücksichtigt. Zum Ende des Prognosezeitraums werden beginnend ab Schuljahr 
2029/2030 die Schülerzahlen deutlich sinken.  
 
 
Einzelstandorte: 
Das Vitzthum-Gymnasium befindet sich im Stadtbezirk Plauen und ist ein zum Schuljahr 2010/2011 
fertiggestellter Neubaustandort mit Dreifeldsporthalle. Mit dem 2018 fertiggestellten 
Erweiterungsbau für die Jahrgangstufen fünf und sechs kann das Vitzthum-Gymnasium fünfzügig 
geführt werden. Am Vitzthum-Gymnasium melden sich Schülerinnen und Schüler vor allem aus den 
Stadtbezirken Plauen und Prohlis an, darüber hinaus auch aus Cotta sowie ein Zug Schülerinnen und 
Schüler von außerhalb und von Grundschulen in freier Trägerschaft.  
Die Anmeldezahlen am Vitzthum-Gymnasium schwanken in den einzelnen Schuljahren. Müssen in 
einem Jahr Kinder weggelenkt werden, gibt es im Folgejahr noch Aufnahmekapazitäten. 
 

Das Ehrenfried-Walther-von-Tschirnhaus-Gymnasium befindet sich im Stadtbezirk Plauen in einem 
zum Schuljahr 2018/2019 fertiggestellten Neubau und einem ein Jahr später fertig sanierten Altbau. 
Am Standort steht eine Vierfeldsporthalle zur Verfügung. Das Tschirnhaus-Gymnasium hat eine 
sechszügige Kapazität.  
Seit dem Umzug zum endgültigen Standort (Interimsstandort war am Leutewitzer Ring ς jetzt 
Gymnasium Gorbitz) haben sich die Anmeldezahlen deutlich erhöht. Die Schule erhält Anmeldungen in 
etwa auf Höhe der Aufnahmekapazität überwiegend aus dem Planungsgebiet. Zusätzlich meldet sich 
regelmäßig circa ein Zug von Auswärtigen aus dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an. 
 
Das Gymnasium Dresden-Plauen liegt im Stadtbezirk Plauen und verfügt über eine fünfzügige 
Kapazität. Im Februar 2021 ist die Schule nach zweieinhalbjähriger Bauauslagerungszeit (Standort 
Terrassenufer) in den sanierten Stammsitz zurückgezogen. Mit der umfassenden Sanierung des 
Schulgebäudes mit integrierter Einfeldsporthalle erfolgte auch die Erweiterung des Gebäudes um acht 
Klassenräume. Dadurch konnte die Zügigkeit des Gymnasiums auf fünf angehoben werden. Aktuell 
finden am Standort noch Baumaßnahmen für einen Sporthallen-Ersatzneubau statt. Die Fertigstellung 
dieser Zweifeldsporthalle ist im November 2023 geplant. Bis dahin nutzt das Gymnasium neben der 
Einfeldsporthalle weiterhin die Sporthalle des Eisenbahner-Sportvereins Dresden am Emerich-Ambros-
Ufer. 
Anmeldungen erhält das Gymnasium Plauen überwiegend aus dem Planungsgebiet. Außerdem meldet 
sich regelmäßig circa ein Zug von außerhalb (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) und vom 
freien Träger an. Lagen die Anmeldungen in der Vergangenheit regelmäßig in etwa auf der Höhe der 
Aufnahmekapazität, musste im Schuljahr 2022/2023 ein Zug umgelenkt werden. 
 
Das Gymnasium Dresden-Cotta befindet sich im Stadtbezirk Cotta. Mit Fertigstellung im Sommer 2018 
wurden in einem ersten Bauabschnitt die beiden, alten Sporthallen zu einer Mensa mit Küche im 
Erdgeschoss und einer Aula im Obergeschoss umgebaut. Aktuell wird das Stammhaus an der 
Cossebauder Straße umfassend saniert. Das Gymnasium Cotta befindet sich daher seit Februar 2021 
im Bauauslagerungsstandort am Terrassenufer. Der Rückzug in den sanierten Altbau ist voraussichtlich 
im Februar 2024 geplant. Die Zügigkeit der Schule erhöht sich dann auf sechs Züge. Seit dem Schuljahr 
2022/2023 werden bereits sechs Eingangsklassen aufgenommen, da dies am Bauauslagerungsstandort 
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möglich ist. Die am Stammsitz vorhandene Sporthalle mit vier Feldern (Dreifeld- und Einfeldsporthalle) 
musste aufgrund eines Bauschadens im Sommer 2020 gesperrt werden. Die vorgesehene Mitnutzung 
der eigenen Sporthalle während der Bauauslagerungszeit (am Terrassenufer befindet sich nur eine 
Einfeldsporthalle) war somit nicht möglich. Das Gymnasium ist daher aktuell auf die Mitnutzung von 
mehreren Sporthallen in der Umgebung des Bauauslagerungsstandortes angewiesen. Die Cottaer 
Sporthalle wird ab Sommer 2023 nach Schadensbeseitigung wieder nutzbar sein.  
Am Gymnasium Cotta melden sich überwiegend Kinder aus dem Stadtbezirk Cotta an und einige 
wenige aus dem Planungsgebiet Rechtselbisch Mitte (Stadtbezirk Pieschen). Aus dem Stadtbezirk 
Plauen gibt es keine Zugänge. Während der Bauauslagerungszeit lagen die Anmeldungen 
erwartungsgemäß unterhalb der Aufnahmekapazität. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, 
dass diese nach Rückzug in den sanierten Stammsitz wieder deutlich steigen. 
 
Zum Schuljahr 2019/2020 wurde im Stadtbezirk Cotta im Stadtteil Gorbitz entsprechend 
Stadtratsbeschluss SR/055/2018 vom 20./21. August 2018 das Gymnasium Dresden-Gorbitz 
eingerichtet. Die Schule teilt sich am Leutewitzer Ring einen Schulstandort mit dem Beruflichen 
{ŎƘǳƭȊŜƴǘǊǳƳ ό.{½ύ ŦǸǊ ²ƛǊǘǎŎƘŀŦǘ αCǊŀƴȊ [ǳŘǿƛƎ DŜƘŜάΦ 9ǎ ǎǘŜƘŜƴ ȊǿŜƛ {ŎƘǳƭƎŜōŅǳŘŜ vom Schultyp 
R81 für die gemeinsame Nutzung zur Verfügung. Verbunden sind die beiden Gebäude durch einen 
2018 fertiggestellten Verbinderbau. Das Berufliche Schulzentrum soll zum Schuljahr 2025/2026 in 
einen Neubau an der Freiberger Straße umziehen. Durch den Klassenaufwuchs des Gymnasiums 
werden mit jedem Schuljahr die verfügbaren freien Kapazitäten geringer. Aus diesem Grund musste 
festgelegt werden, dass das Gymnasium Gorbitz bis zum Umzug des BSZ nur drei Klassen aufnehmen 
kann. Nach Auszug des Beruflichen Schulzentrums soll das Gymnasium vierzügig geführt werden. Im 
Einrichtungsbeschluss wurde noch von einer Fünfzügigkeit ausgegangen. Laut Prognose reicht jedoch 
das Schüleraufkommen im Einzugsgebiet bei Weitem nicht aus, um am Gymnasium Gorbitz fünf 
Klassen zu bilden. Umlenkungen von anderen Gymnasien sind aufgrund der Randlage sehr schwierig. 
Obwohl in den vergangenen Schuljahren gesamtstädtisch Kapazitäten fehlten, konnten am 
Gymnasium Gorbitz nicht alle Plätze belegt werden, weil die Schulwege zu weit waren. Mit dem 
Rückzug des Gymnasiums Cotta an den Stammsitz erhöht sich zudem in unmittelbarer Nähe das 
gymnasiale Angebot. Durch Verringerung der Zügigkeit von fünf auf vier reduziert sich auch der 
räumliche Erweiterungsbedarf und statt einer Vierfeld- ist nunmehr nur noch der Neubau einer 
Dreifeldsporthalle notwendig. Für das Gymnasium Gorbitz wurde im Juni 2022 die Bedarfsplanung 
abgeschlossen. Diese enthält die am Standort notwendigen Maßnahmen. Die beiden teilsanierten 
Schulgebäude sollen abschließend saniert werden. Desweiteren ist die Errichtung eines 
Erweiterungsbaus geplant, in dem die naturwissenschaftlichen Fachkabinette, eine Aula und der 
Speisebereich untergebracht werden. Zusätzlich erhält die Schule eine neue Dreifeldsporthalle, da die 
am Standort vorhandene Sporthalle (1,5-Felder) stark verschlissen ist. Während der Baumaßnahmen 
soll das Gymnasium neben jeweils einem Schulgebäude (das andere wird dann saniert) einen auf dem 
Grundstück geplanten temporären Erweiterungsbau nutzen. Auch der temporäre Erweiterungsbau in 
Form von mobilen Raumeinheiten ist Bestandteil der Bedarfsplanung. Die Gesamtbauzeit wird mit vier 
Jahren veranschlagt. Die finanziellen Mittel konnten aktuell nicht in den Haushalt eingeordnet werden, 
so dass offen ist, ob der in der Bedarfsplanung enthaltene Rahmenterminplan eingehalten werden 
kann. Mit den Planungen wurde aktuell noch nicht begonnen. Zum Schuljahr 2025/2026 ist dringend 
die Erweiterung des naturwissenschaftlichen Bereichs um drei Fachkabinette erforderlich, andernfalls 
kann der naturwissenschaftliche Unterricht für die aufwachsende Schule nicht abgesichert werden. 
Das Gymnasium Gorbitz erhält Anmeldungen ausschließlich aus dem Stadtbezirk Cotta. In den letzten 
beiden Schuljahren meldeten sich circa 70 Schülerinnen und Schüler an. Damit wurde die geforderte 
Mindestschülerzahl jeweils erreicht. Hinlenkungen waren nur in sehr geringem Umfang möglich. 
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Kapazitäten der Planungsregion Linkselbisch Süd/West 
 

  IST Prognose 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

IST/Prognose 
Planungsregion 

665 631 670 645 684 682 675 647 602 598 534 

IST/Bedarf Züge   25,2 26,8 25,8 27,4 27,3 27,0 25,9 24,1 23,9 21,4 

Vitzthum-
Gymnasium 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tschirnhaus-
Gymnasium 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gymnasium 
Plauen 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Gymnasium 
Cotta 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gymnasium 
Gorbitz 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Summe Züge 25 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 

Überhang/ 
Fehlbedarf Züge   

-0,2 -1,8 0,2 -1,4 -1,3 -1,0 0,1 1,9 2,1 4,6 

 
 
Wie oben beschrieben, entsprechen die dargestellten Pognosezahlen auch den Anmeldezahlen, da das 
Wanderungssaldo für die Planungsregion Linkselbisch Süd/West sehr ausgeglichen ist. Angemerkt 
werden muss, dass es an den beiden Cottaer Gymnasien überhaupt keine Anmeldungen aus dem 
Stadtbezirk Plauen gibt, während zahlreiche Cottaer Kinder an den Plauener Gymnasien angemeldet 
werden. Der dargestellte perspektivische Überhang wird daher voraussichtlich in Cotta entstehen. Ob 
Überkapazitäten auftreten, muss beobachtet werden. Eine Überprüfung der Zügigkeit auf Grundlage 
der Schulbaulleitlinie sollte erfolgen, insbesondere für die beiden Cottaer Standorte. 
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4.8 Planungsregion Gymnasien mit ausschließlich vertiefter Ausbildung  
 

  22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

125 125 125 125 125 125 125 125 125     

  IST Prognose 

SNP 2023 
Anzahl 
Lernende 
Klasse 5 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

SNP 2023 
IST/Bedarf 
Züge 

6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 
In der Planungsregion Gymnasien mit ausschließlich vertiefter Ausbildung werden folgende zwei 
Gymnasien geführt: 
Sportgymnasium, Messering 2a, 01067 Dresden 
Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium, Haydnstraße 49, 01309 Dresden 
 
Prognose: 
Für die Planungsregion Gymnasien mit ausschließlich vertiefter Ausbildung gibt es weder für die 
Prognose noch für die Kapazität Änderungen zur Fortschreibung der Schulnetzplanung 2017, da die 
Aufnahme an diesen beiden Gymnasien unabhängig von der Prognose erfolgt und direkt von 
bestimmten Leistungsvoraussetzungen abhängig ist. Das Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium nimmt 
jährlich circa 75 Schülerinnen und Schüler und das Sportgymnasium circa 50 auf. 
 
Einzelstandorte: 
Das Sportgymnasium befindet sich im Stadtbezirk Altstadt in unmittelbarer Nähe zur Messe Dresden. 
Die Schule führt ausschließlich Klassen mit vertiefter sportlicher Ausbildung nach § 4 Abs. 1 Ziffer 3 
Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung (SOGYA). Besonders talentierten jungen Sportlern soll an 
dieser Schule ermöglicht werden, leistungsorientiertes, intensives Training mit der Ausbildung an 
einem Gymnasium zu verbinden. Es gelten besondere Aufnahmebedingungen, die Empfehlung des 
Landesfachverbandes in der ausgeübten Sportart muss vorliegen. Jährlich werden circa 50 
Schülerinnen und Schüler in die fünften Klassen aufgenommen. An der konkreten Schülerzahl 
orientiert sich die jeweilige Klassenbildung (zwei oder drei Klassen) im Eingangsjahrgang. In Jahrgang 
sieben finden für ausgewählte Sportarten weitere Aufnahmen statt. Das Sportgymnasium teilt sich ein 
Schulgebäude mit der Sportoberschule, teilweise werden Unterrichtsräume gemeinsam genutzt. Am 
angeschlossenen Internat finden Schülerinnen und Schüler beider Sportschulen Aufnahme.  
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Das Martin-Andersen-Nexö-Gymnasium befindet sich im Stadtbezirk Blasewitz und führt ausschließlich 
Klassen mit vertiefter mathematisch-naturwissenschaftlicher Ausbildung nach § 4 Absatz 1 Ziffer 1 
Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung (SOGYA). Die Schule wird dreizügig geführt, die 
Aufnahmekapazität liegt bei jährlich circa 75 Schülerinnen und Schüler, die nur nach bestandener 
Aufnahmeprüfung aufgenommen werden. Das Schulgebäude des Martin-Andersen-Nexö-Gymnasiums 
ist umfassend saniert, die Schule verfügt über eine neu errichtete Zweifeldsporthalle. 
 
Auch das Romain-Rolland-Gymnasium führt bei einer vierzügigen Kapazität schuljährlich zwei Klassen 
mit vertiefter sprachlicher Ausbildung in Französisch nach § 4 Absatz 1 Ziffer 4 Schulordnung 
Gymnasien Abiturprüfung (SOGYA). Das Gymnasium ist Teil der Planungsregion Rechtselbisch Mitte 
und in diesem Abschnitt beschrieben (siehe Abschnitt 4.3). 
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4.9 Mittel- und Langfristige Zielplanung 
 

Planungsregion 

Schuljahr 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Prognose 
SNP2017 Stadt 
gesamt 

2372 2377 2403 2406 2442 2439 2419 2397 2374     

IST / Prognose 
2023 Stadt 
gesamt 

2502 2488 2482 2452 2602 2569 2537 2377 2241 2213 2024 

Innerstädtisch 

Marie-Curie- 
Gymnasium 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gymnasium  
Bürgerwiese 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gymnasium  
Johannstadt 

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 

Rechtselbisch 
Mitte 

Romain-Rolland- 
Gymnasium 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gymnasium  
Dreikönigsschule 

5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Pestalozzi- 
Gymnasium 

3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

Gymnasium 
Pieschen 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 

Rechtselbisch 
Nord 

Gymnasium 
Klotzsche 

6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 

Rechtselbisch 
Ost 

Gymnasium 
Bühlau 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
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Linkselbisch 
Ost 

Bertolt-Brecht- 
Gymnasium 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 

Hans-Erlwein- 
Gymnasium 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Gymnasium 
Tolkewitz 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Gymnasium LEO 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Julius-A.-Hülße- 
Gymnasium 

4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Linkselbisch 
Süd/West 

Vitzthum-
Gymnasium 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Ehrenfried-W.-
von-Tschirnhaus- 
Gymnasium 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gymnasium 
Plauen 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Gymnasium Cotta 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Gymnasium 
Gorbitz 

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

ausschließlich 
vertiefte 
Ausbildung 

Sportgymnasium 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Martin-Andersen-
Nexö-Gymnasium 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Stadt gesamt 

Kapazität Züge 
Gesamtstadt 

96 94 94 96 96 97 98 98 97 96 96 

Fehlbedarf (-) / 
Überhang in 
absolut Lernende 

-102 -138 -132 -52 -202 -144 -87 73 184 187 376 

geplante 
durchschnittliche 
Klassenstärke 

26,1 26,5 26,4 25,5 27,1 26,5 25,9 24,3 23,1 23,1 21,1 
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Legende: 

¶ blau unterlegte Felder kennzeichnen Kapazitätserweiterungen, welche nur durch 
Baumaßnahmen innerhalb bestehender Schulen realisiert werden können; 

¶ in den grün unterlegten Feldern wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler dargestellt, 
welche oberhalb der Schülerzahlprognose versorgt werden können; 

¶ in den rot unterlegten Feldern wird die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in absolut 
dargestellt, welche bei einem Klassenbildungsrichtwert von 25 nicht versorgt werden können. 

 
Die gesamtstädtische Prognose zeigt, dass der Bedarf an gymnasialen Bildungsplätzen bis zum Ende 
des mittelfristigen Prognosezeitraumes (5 Jahre) im Vergleich zu den vergangenen 
Planungszeiträumen nur noch geringfügig um circa 100 steigen wird. Für das Schuljahr 2026/2027 
wird das Maximum prognostiziert. Im Folgenden werden die Schülerzahlen kontinuierlich sinken, so 
dass die Einrichtung weiterer Gymnasien nicht zielführend ist, da kein langfristiger Bedarf besteht. 
Unter Ausschöpfung aller verfügbaren Kapazitätsreserven ist eine Versorgung möglich. Aktuell wird 
ein Rückgang der Erteilung der Bildungsempfehlung für das Gymnasium beobachtet, der 
voraussichtlich auch auf die Anmeldezahlen Auswirkung hat. Eine diesbezügliche Entlastung um zwei 
bis drei Züge würde in der mittelfristigen Betrachtung schon deutliche Entspannung bringen. Die 
Zügigkeiten der einzelnen Gymnasien sind planungstechnischer Art und können tatsächlich aufgrund 
des Anmeldeverhaltens abweichen. Da Schulen, die mehr Anmeldungen als Plätze haben, 
Schülerinnen und Schüler bis zur Klassenobergrenze aufnehmen, kann die Klassenbildung von der hier 
dargestellten abweichen. Grundlage der hier vorliegenden Planungen sind die derzeit gültigen 
Zugangsvoraussetzungen zum Gymnasium. Bei Änderungen im Zugangsverhalten sind die Planungen 
zu überarbeiten. Die ausgewiesenen Fehlbedarfe werden als unkritisch gesehen, da der Klassenteiler 
nur geringfügig über dem angestrebten Klassenrichtwert von 25 Schülerinnen und Schülern liegen 
wird. 
 
In der Langfristigen Zielplanung (10 Jahre) wird ein deutlicher Rückgang des gymnasialen Bedarfs 
prognostiziert. Im letzten Jahr der langfristigen Planung (SJ 2033/2034) werden über 16 Züge Kapazität 
oberhalb des Bedarfs ausgewiesen. Das vorletzte hier abgebildete Prognosejahr beruht auf der 
Grundlage bereits geborener Kinder (geboren Juli 2021 bis Juni 2022). Auch für dieses Jahr werden 
bereits 15 Züge Überkapazität ausgewiesen. Bedingt durch den starken Schülerzuwachs in den 
vergangenen Schuljahren, werden aktuell mehrere Schulen oberhalb ihrer eigentlichen Kapazität 
geführt. Es ist vorgesehen, perspektivisch alle Gymnasialstandorte auf ihre Zügigkeit hin zu überprüfen 
und diese gegebenenfalls anzupassen. Als Orientierung wird die Schulbauleitlinie dienen. 
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5 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Gemeinschaftsschulen 

5.1 Gesetzliche Grundlagen 
 
Am 15. Juli 2020 hat der Sächsische Landtag das Gesetz zur Einführung der Gemeinschaftsschule im 
Freistaat Sachsen beschlossen. 
 

Mit der Änderung des Sächsischen Schulgesetzes zum 1. August 2021 erfolgte die Einführung der 
Gemeinschaftsschule als neue Schulart im Freistaat Sachsen (siehe § 4 Abs. 1 (1) und § 7a).  
 
Für die Landeshauptstadt Dresden als Oberzentrum gibt es zur Ausgestaltung der Schulart 
Gemeinschaftsschule zwei Möglichkeiten. Es kann eine Gemeinschaftsschule von Klassenstufe 5 bis 
Klassenstufe 12 oder von Klassenstufe 1 bis Klassenstufe 12 gebildet werden. Grundlage für die 
Ausgestaltung sind neben dem Sächsischen Schulgesetz die Schulordnung Gemeinschaftsschulen vom 
22. Juni 2021 sowie der Leitfaden zur Einrichtung von Gemeinschaftsschulen (Stand: 7. Juli 2021).  
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5.2 Standorte Gemeinschaftsschulen 
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5.3 Gemeinschaftsschulen in Dresden 
 

Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 konnten zwei kommunale Gemeinschaftsschulen in der 
Landeshauptstadt Dresden eingerichtet werden. 
 
Das sind die Gemeinschaftsschule Campus Cordis, gegründet als Gemeinschaftsschule Albertstadt, 
Stauffenbergallee 8, 01097 Dresden, sowie die Universitätsgemeinschaftsschule, Cämmerswalder 
Straße 41, 01189 Dresden. 
 
Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden hat am 25. November 2021 die Schulartänderung der 
151. Oberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule sowie die Schulartänderung der 
Universitätsgrundschule und der Universitätsoberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule 
einschließlich deǎ ¢ŜƛƭǎŎƘǳƭƴŜǘȊǇƭŀƴŜǎ α!ƭƭƎŜƳŜƛƴōƛƭŘŜƴŘŜ {ŎƘǳƭŜƴΣ tƭŀƴǘŜƛƭ Gemeinschaftsschulen 
5ǊŜǎŘŜƴά in der Landeshauptstadt Dresden beschlossen. 
 
5ŜǊ ¢ŜƛƭǎŎƘǳƭƴŜǘȊǇƭŀƴ α!ƭƭƎŜƳŜƛƴōƛƭŘŜƴŘŜ {ŎƘǳƭŜƴΣ tƭŀƴǘŜƛƭ DŜƳŜƛƴǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳƭŜƴ 5ǊŜǎŘŜƴάΣ ǿǳǊŘŜ 
durch das Sächsische Staatsministerium für Kultus mit Bescheid vom 10. Februar 2022 mit 
Nebenbestimmungen genehmigt. 
 
Das Sächsische Staatsministerium für Kultus hat mit Bescheiden vom 14. März 2022 die Änderung der 
151. Oberschule in die Schulart Gemeinschaftsschule zum 1. August 2022 mit Nebenbestimmungen 
sowie die Änderung der Schulart der Universitätsgrundschule und Universitätsoberschule in die 
Schulart Gemeinschaftsschule mit Nebenbestimmungen genehmigt. 
 
IST und Prognose Klassenstufe fünf der Gemeinschaftsschulen: 
 

  22/23 23/24* 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

  Prognose 

SNP 2017  
Anzahl Lernende 

Gemeinschaftsschulen existieren noch nicht 

  IST Prognose 

SNP 2023 Anzahl 
Lernende Klasse 5 192 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

SNP 2023 
IST/Bedarf/Züge 8 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 
Vorhandene Kapazität in Sekundarstufe I: 
 
Gemeinschaftsschule Campus Cordis   4 Züge 
Universitätsgemeinschaftsschule   4 Züge 
    VKU   3 
    _________________________ 
Gesamt       8 Züge 
    VKU   3 
 
Geplante Kapazitätserhöhung: 
keine 
 
 

 Gemeinschaftsschule Campus Cordis 
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Die Gemeinschaftsschule Campus Cordis wurde als 151. Oberschule im Schuljahr 2020/2021 im 
Interimsstandort Seitenstraße 8 in mobilen Raumeinheiten gegründet. In den Schuljahren 2020/2021 
und 2021/2022 wurden im Interimsstandort jeweils zwei Klassen fünf aufgenommen. 
 
Gleichzeitig mit der Schulartänderung der 151. Oberschule in eine Gemeinschaftsschule nach 
§ 7a Abs. 3 Sächsisches Schulgesetz zum 1. August 2022 erfolgte der Umzug in den Schulneubau 
Stauffenbergallee 8, 01099 Dresden. 
 
Die Gemeinschaftsschule Campus Cordis wird in der Sekundarstufe I vierzügig ausgebildet sein. Für die 
Sekundarstufe II ist eine Dreizügigkeit anzustreben, um Einschränkungen bei der Kurswahl zu 
vermeiden. Somit wären mit dem Endausbau insgesamt 30 Klassen/Kurse zu beschulen.  
 
Entsprechend § 7a Abs. 3 des Sächsischen Schulgesetzes hat die Gemeinschaftsschule Campus Cordis 
mit der benachbarten 148. Grundschule, Marta-Fraenkel-Straße 8 in 01097 Dresden eine 
entsprechende Kooperationsvereinbarung abgestimmt. Die Schulkonferenz der damaligen 
151. Oberschule hatte am 7. September 2021 der Kooperationsvereinbarung zugestimmt. Die 
Beschlussfassung der Schulkonferenz der 148. Grundschule erfolgte am 8. November 2021. 
 
Mit der 153. Grundschule, Fröbelstraße 1, 01159 Dresden, wurden die Voraussetzungen geschaffen, in 
der Landeshauptstadt Dresden blinde Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Ein diesbezügliches 
Angebot für weiterführende Schulen wurde bisher nur an der Landesschule für Blinde und 
Sehbehinderte in Chemnitz vorgehalten. Deshalb wurden an der Gemeinschaftsschule Campus Cordis 
parallel zur Einrichtung der Gemeinschaftsschule die entsprechenden baulichen und sächlichen 
Voraussetzungen geschaffen, um blinden Schülerinnen und Schülern ein Angebot für ihren weiteren 
Bildungsweg in der Landeshauptstadt Dresden unterbreiten zu können. Die notwendigen sächlichen 
Voraussetzungen wurden im Bauvorhaben am Schulstandort Stauffenbergallee umgesetzt. 

 Kapazität 
 

Die Gemeinschaftsschule Campus Cordis weist eine vierzügige Kapazität in der Sekundarstufe I auf. 
Damit könnten in der Klassenstufe 5 maximal 112 Kinder aufgenommen werden.  
 
Mit der Schaffung einer Schwerpunktschule zur Beschulung blinder Schülerinnen und Schüler im 
weiterführenden Bildungsweg reduziert sich die Anzahl der maximal aufzunehmenden Schülerinnen 
und Schüler. In der Inklusionsklasse liegt die maximale Aufnahmekapazität damit bei 23 Schülerinnen 
und Schülern. Somit können an der Gemeinschaftsschule Campus Cordis in Klassenstufen mit einer 
Inklusionsklasse maximal 107 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden. 
 

 Anmeldeverhalten 
 

Aktuell kann nur das Anmeldeverhalten aus den Schuljahren 2022/2023 und 2023/2024 reflektiert 
werden. Für die Klassenstufe 5 des Schuljahres 2022/2023 meldeten sich insgesamt 203 Schülerinnen 
und Schüler an. Dabei erfolgten die meisten Anmeldungen aus den Stadtbezirken Neustadt und 
Klotzsche. Von den angemeldeten Schülerinnen und Schülern konnten ca. 50 Prozent eine 
Bildungsempfehlung für ein Gymnasium vorweisen.  Nur ca. die Hälfte der angemeldeten Kinder 
konnte an der Gemeinschaftsschule aufgenommen werden. Die nicht aufgenommenen Schülerinnen 
und Schüler mussten an andere Schulen der Landeshauptstadt umgelenkt werden. 
 
Auch für das Schuljahr 2023/2024 gibt es deutlich mehr Anmeldungen als Kapazität am Standort 
vorhanden ist. Mit Stichtag vom 13. März 2023 gab es 166 Anmeldungen, welche ebenfalls 
hauptsächlich aus den Stadtbezirken Neustadt und Klotzsche sowie Pieschen kommen. Von den 
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angemeldeten Schülerinnen und Schülern haben ca. 41 Prozent eine Bildungsempfehlung für ein 
Gymnasium. Damit ist dieser Anteil geringfügig gesunken. Insgesamt wird durch das 
Anmeldeverhalten die hohe Akzeptanz der Schulart Gemeinschaftsschule bestätigt. Daraus entsteht 
ein Bedarf an Schulplätzen in der Schulart Gemeinschaftsschule, welcher so aktuell nicht umgesetzt 
werden kann.  
 

IST und Prognose Klassenbildung Gemeinschaftsschule Campus Cordis 
 

Anzahl Klassen Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8 Kl. 9 Kl. 10 Kl. 11 Kl. 12 Gesamt 

2020/21 - IST 2               2 

2021/22 - IST 2 2             4 

Umzug in Neubau Stauffenbergallee 8 

2022/23 - IST 4 2 2           8 

Prognose 

2023/24 4 4 2 2         12 

2024/25 4 4 4 2 2       16 

2025/26 4 4 4 4 2 2     20 

2026/27 4 4 4 4 4 2    22 

2027/28 4 4 4 4 4 4+1*   24+1* 

2028/29 4 4 4 4 4 4 3  27 

2029/30 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

2030/31 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

2031/32 4 4 4 4 4 4 3 3 30 

2032/33 4 4 4 4 4 4 3 3 30 
*Absolvierung im gymnasialen Anforderungsniveau 

In der Sekundarstufe I werden jährlich vier Klassen gebildet, in der Sekundarstufe II ist von jährlich drei 
Klassen auszugehen. Damit werden im Endausbau in der Sekundarstufe I insgesamt 24 Klassen 
unterrichtet, in der Sekundarstufe II insgesamt 6 Klassen. 
 
Schülerinnen und Schüler, welche im Schuljahr 2020/2021 in die fünfte Klasse aufgenommen wurden 
und nach der zehnten Klasse einen gymnasialen Bildungsweg absolvieren wollen, können diesen an 
einer anderen Bildungseinrichtung fortsetzen. 
 
Die im Schuljahr 2021/2022 aufgenommene zweizügige Klassenstufe 5 absolviert 2026/2027 die 
zehnte Klasse. Es ist geplant, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche sich für die 
Weiterführung ihres Bildungsweges im gymnasialen Bereich entscheiden, das zehnte Schuljahr im 
gymnasialen Anforderungsniveaus absolvieren können, um dann mit dem ersten vierzügigen Jahrgang 
gemeinsam in die Oberstufe einzutreten. 
 
Grundsätzlich besteht auch für die bereits in der Gemeinschaftsschule aufgenommenen Schülerinnen 
und Schüler die Möglichkeit, nach Absolvierung des zehnten Schuljahres im Realschulbildungsgang bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen durch Wiederholung der zehnten Klasse ihren 
Bildungsweg im gymnasialen Anforderungsniveau an der Gemeinschaftsschule fortzusetzen. Es muss 
beobachtet werden, ob dies zusätzliche Klassen generiert oder ob von dieser Möglichkeit nicht oder 
nur im Ausnahmefall Gebrauch gemacht wird. 
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 Bauliche Gegebenheiten 
 

Mit der Schulartänderung in eine Gemeinschaftsschule ist gleichzeitig eine Kapazitätserhöhung um 
sechs Klassen/Kurse im Sekundarbereich II verbunden. Um die räumliche Kapazität für die Einrichtung 
einer Gemeinschaftsschule zu sichern, wurden die baulichen Voraussetzungen innerhalb des 
bestehenden Baukörpers durch Nutzungsänderungen in der aktuellen Planung geschaffen. Neben 
Änderungen im Raumzuschnitt einzelner Räume wurden zusätzliche Fachkabinette eingeordnet. 
Aktuell wird geprüft, inwieweit die vorhandene räumliche Kapazität der Schule mit der Umsetzung des 
Schulprogrammes korreliert. 

 Universitätsgemeinschaftsschule 
 

Die Universitätsschule wurde zum 1. August 2019 im Rahmen des als wissenschaftlichen 
CƻǊǎŎƘǳƴƎǎǾƻǊƘŀōŜƴǎ ŀǳǎƎŜǎǘŀƭǘŜǘŜƴ {ŎƘǳƭǾŜǊǎǳŎƘǎ α¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘǎǎŎƘǳƭŜ 5ǊŜǎŘŜƴά ŀƳ {ǘŀƴŘƻǊǘ 
Cämmerswalder Straße 41 in 01189 Dresden eingerichtet. Im Schuljahr 2019/2020 wurden drei erste 
Klassen, eine zweite Klasse und eine dritte Klasse sowie drei fünfte Klassen aufgenommen. Ab dem 
Schuljahr 2020/2021 kommen jährlich drei weitere Klassen Grund- und Oberschule hinzu, so dass eine 
durchgängige Dreizügigkeit der Universitätsgrundschule und Universitätsoberschule abgebildet 
werden konnte (siehe IST und Prognose Klassenbildung Universitätsgemeinschaftsschule). 
 
Die Schulartänderung in eine Gemeinschaftsschule führt zu einer Kapazitätserhöhung sowohl in der 
Sekundarstufe I als auch hinsichtlich der Erweiterung auf die Sekundarstufe II.
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 Kapazität 
 

Die Primarstufe der Universitätsgemeinschaftsschule wird weiterhin dreizügig geführt. Die 
Sekundarstufe I soll im Rahmen der Gemeinschaftsschule vierzügig ausgebildet werden. Für die 
Sekundarstufe II ist eine Dreizügigkeit anzustreben, um Einschränkungen bei der Kurswahl zu 
vermeiden. Somit wären mit dem Endausbau insgesamt 42 Klassen/Kurse zu beschulen (siehe IST und 
Prognose Klassenbildung Universitätsgemeinschaftsschule). Damit ist eine Kapazitätserhöhung um 
sechs Klassen im Sekundarbereich I und um sechs Klassen/Kurse im Sekundarbereich II verbunden. 
 
IST und Prognose Klassenbildung Universitätsgemeinschaftsschule 
 

Anzahl Klassen 
Kl. 
1 

Kl. 
2 

Kl. 
3 

Kl. 
4 

Kl. 
5 

Kl. 
6 

Kl. 
7 

Kl. 
8 

Kl. 
9 

Kl. 
10 

Kl. 
11 

Kl. 
12 

Gesamt 

2019/20 - IST 3 1 1  3         

2020/21 - IST 3 3 1 1 3 3               

2021/22 - IST 3 3 3 1 3 3 3             

ab 2022/23 Universitätsgemeinschaftsschule 

2022/23 - IST 3 3 3 3 4 3 3 3          25 

Prognose 

2023/24 3 3 3 3 4 4 3 3 3        29 

2024/25 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3      33 

2025/26 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3    34 

2026/27 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3+1*   36 

2027/28 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3  39 

2028/29 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3  42 

2029/30 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 42 

2030/31 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 42 

2031/32 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 42 

2032/33 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 42 
*Absolvierung im gymnasialen Anforderungsniveau 

Schülerinnen und Schüler, welche im Schuljahr 2019/2020 in die fünfte Klasse aufgenommen wurden 
und nach der zehnten Klasse einen gymnasialen Bildungsweg absolvieren wollen, können diesen an 
einer anderen Bildungseinrichtung fortsetzen. 
  
Die im Schuljahr 2020/2021 aufgenommene dreizügige Klassenstufe fünf absolviert 2025/2026 die 
zehnte Klasse. Es ist geplant, dass diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche sich für die 
Weiterführung ihres Bildungsweges im gymnasialen Bereich entscheiden, das zehnte Schuljahr im 
gymnasialen Anforderungsniveau absolvieren, um dann in die Sekundarstufe II eintreten zu können. 
 
Schülerinnen und Schüler des Aufnahmejahrganges 2021/2022 können entsprechend der 
Schulordnung Gemeinschaftsschule in Verbindung mit der Schulordnung Ober- und 
Abendoberschulen sowie der Schulordnung Gymnasien Abiturprüfung den jeweils bestmöglichen 
Abschluss einschließlich der allgemeinen Hochschulreife an der Universitätsgemeinschaftsschule 
erlangen. 
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 Anmeldeverhalten 
 

Im Schuljahr 2022/2023 erfolgte erstmalig die Aufnahme von vier Klassen fünf als 
Gemeinschaftsschule. Aus der vierten Klasse der Primarstufe der Universitätsgemeinschaftsschule 
wurde eine Klasse in die fünfte Klassenstufe überführt. Damit konnten sich bis zu drei Klassen aus 
anderen Grundschulen an der Universitätsgemeinschaftsschule anmelden. Mit einer Anmeldezahl von 
98 Schülerinnen und Schülern erreichte die Universitätsgemeinschaftsschule die geforderte 
Vierzügigkeit. 
 
Für das Schuljahr 2023/2024 meldeten sich 119 Schülerinnen und Schüler (Stichtag: 13. März 2023) in 
der Klassenstufe fünf der Universitätsgemeinschaftsschule an. Aus der vierten Klasse der Primarstufe 
wurden drei Klassen in die fünfte Klasse überführt. Die verbleibenden Anmeldungen sind von anderen 
Grundschulen der Stadt Dresden sowie von anderen Kommunen. 
 
Die Universitätsgemeinschaftsschule hat bereits seit fünf Jahren, zu Beginn als Universitätsoberschule, 
jeweils eine Klassenstufe fünf aufgenommen. Dabei waren es bis 2021/2022 jeweils drei fünfte 
Klassen, ab 2022/2023 vier fünfte Klassen als Gemeinschaftsschule. Die regionale Herkunft der 
Schülerinnen und Schüler ist jedes Jahr verschieden. Grundsätzlich kann jedoch festgestellt werden, 
dass die meisten Anmeldungen aus den Stadtbezirken Plauen, Altstadt und Blasewitz kommen. Ein 
verändertes Zugangsverhalten kann mit Einrichtung der Gemeinschaftsschule nicht festgestellt 
werden. Dabei ist zu beachten, dass aktuell nur zwei Anmeldejahre ausgewertet werden können. 

 Bauliche Gegebenheiten 
 

Im Beschluss des Stadtrates (Beschluss-Nr.: 1113/21 vom 25. November 2021 wurde festgelegt, dass 
die Universitätsgemeinschaftsschule für die Klassenstufe 1 bis 10 am Standort Höckendorfer Weg 2 
einen Schulneubau erhält und das Bestandgebäude saniert wird. Am Standort Cämmerswalder Straße 
2 ist die Sanierung des Bestandsgebäudes für die Sekundarstufe II geplant. Gleichzeitig soll dort der 
Neubau einer Dreifeldsporthalle einschließlich Sportfreiflächen für die Universitätsgemeinschafts-
schule erfolgen.  
 
Der Schulneubau und die Sanierung des Bestandsgebäudes am Höckendorfer Weg werden 
voraussichtlich zum Schuljahr 2026/2027 versorgungswirksam. 
 
Bis dahin erfolgt der Unterricht für alle Klassenstufen am Standort Cämmerswalder Straße 41. Zur 
Sicherung des Unterrichts wurde eine große mobile Raumeinheit auf dem Schulgelände 
Cämmerswalder Straße 41 errichtet. Gemeinsam mit dem Bestandsgebäude dient die mobile 
Raumeinheit der Unterrichtsabsicherung bis zur Fertigstellung des Standortes Höckendorfer Weg. 
 
Nach Umzug der Universitätsgemeinschaftsschule mit den Klassenstufen 1 bis 10 in den Standort 
Höckendorfer Weg wird die mobile Raumeinheit am Standort Cämmerswalder Straße zurückgebaut. 
Gleichzeitig erfolgt die Ertüchtigung des Bestandsgebäudes an der Cämmerswalder Straße. 
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5.4 Auswirkungen auf kommunale Grundschulen, Oberschulen und Gymnasien 

 Gemeinschaftsschule Campus Cordis 

 Auswirkungen auf die Sekundarstufe I und II 
 
Mit der Schulartänderung in eine Gemeinschaftsschule hat sich das Anmeldeverhalten im Vergleich zu 
den Gründungsschuljahren grundlegend verändert. Im Teilschulnetzplan Gemeinschaftsschulen vom 
Februar 2022 wurde davon ausgegangen, dass sich die angemeldeten Fünftklässlerinnen und 
Fünftklässler aus jeweils zur Hälfte Oberschülerinnen und Oberschülern sowie Gymnasiastinnen und 
Gymnasiasten zusammensetzen. Diese Annahme kann für das Schuljahr 2022/2023 bestätigt werden. 
Bei den Anmeldungen für das Schuljahr 2023/2024 haben ca. 41 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
eine Bildungsempfehlung für ein Gymnasium. Es wird erwartet, dass sich das Anmeldeverhalten 
hinsichtlich der Bildungsempfehlungen auf diesem Niveau, zwischen 40 Prozent und 50 Prozent, 
einpegeln wird. 
Insbesondere erfolgten Anmeldungen aus den Oberschulplanungsregionen Rechtselbisch Nord und 
Rechtselbisch Mitte/West bzw. aus den gymnasialen Planungsregionen Rechtselbisch Mitte und Nord 
(siehe auch Punkt 5.3.1.2). Durch die begrenzte Kapazität ist jährlich mit hohen Umlenkungsquoten zu 
Oberschulen und Gymnasien zu rechnen.  
 
Für den Bereich der Oberschulen führen die Anmeldungen an der Gemeinschaftsschule grundsätzlich 
zu einer Reduzierung des Bedarfes, insbesondere in den genannten Planungsregionen. Aufgrund der 
erforderlichen Umlenkungen und des i.d.R. stattfindenden Losverfahrens wurde ein prozentualer 
Anteil an potentiellen Umlenkungen in die Berechnung der Planungsregionen einbezogen. Im 
Oberschulbereich stehen die dafür notwendigen Kapazitäten zur Verfügung (siehe Planteil 
Oberschulen). 
 
Für den gymnasialen Bereich führen die Anmeldungen an der Gemeinschaftsschule ebenfalls 
grundsätzlich zu einer Reduzierung des Bedarfes insbesondere im rechtselbischen Bereich. Durch die 
stattfindenden Umlenkungen fällt die Bedarfsreduzierung nicht so groß aus. Diese Umlenkungen sind 
jedoch ebenfalls als prozentualer Anteil in den Prognosezahlen der Schulart Gymnasium enthalten. 
Insgesamt kann für die Gymnasien ebenfalls von einer Entlastung gesprochen werden. 
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 Universitätsgemeinschaftsschule Dresden 

 Auswirkungen auf die Primarstufe 
 
LƳ wŀƘƳŜƴ ŘŜǎ {ŎƘǳƭǾŜǊǎǳŎƘǎ α¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘǎǎŎƘǳƭŜ 5ǊŜǎŘŜƴά wurde mit Bescheid des Sächsischen 
Staatsministeriums für Kultus vom 15. Februar 2018 die Einrichtung eines stadtweiten 
DǊǳƴŘǎŎƘǳƭōŜȊƛǊƪǎ ŦǸǊ ŘŜƴ {ŎƘǳƭǘŜƛƭ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ ŘŜǊ α¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŅǘǎǎŎƘǳƭŜ 5ǊŜǎŘŜƴά ƎŜƴŜƘƳƛƎǘΦ {ƻƳƛǘ 
können sich bereits seit dem Schuljahr 2019/2020 Grundschülerinnen und Grundschüler aus dem 
gesamten Stadtgebiet Dresdens an der Universitätsgrundschule anmelden und aufgenommen werden. 
Mit Schreiben vom 19. Mai 2021 hat das Sächsische Staatsministerium für Kultus mitgeteilt, dass auch 
bei der Einrichtung einer Gemeinschaftsschule nach § 7a Absatz 1 Satz 2 SächsSchulG der stadtweite 
Grundschulbezirk gilt. 
 
Gleichzeitig bleibt die dreizügige Kapazität der Primarstufe bestehen. Für die Klassenstufe eins melden 
sich Schülerinnen und Schüler fast aus dem gesamten Stadtgebiet an. Die Anmeldungen aus den 
einzelnen Schulbezirken sind kapazitätsmäßig für den jeweiligen Schulbezirk nicht relevant. Am 
meisten ist der Stadtbezirk Plauen vertreten. Lediglich aus den Stadtbezirken Klotzsche, Langebrück, 
Weixdorf und Loschwitz haben sich in allen vergangenen Schuljahren keine Kinder in der 
Klassenstufe 1 angemeldet. Daraus ist zu schlussfolgern, dass sich das Anmeldeverhalten auch in den 
kommenden Schuljahren ähnlich darstellt.  
 
Somit gibt es keine Änderungen im Aufnahmeverfahren für die Primarstufe und es sind keine 
wesentlichen Auswirkungen auf die anderen Grundschulen der Landeshauptstadt Dresden zu 
erwarten. 

 Auswirkungen auf die Sekundarstufe I und II 
 
Die Sekundarstufe I wird entsprechend Sächsischem Schulgesetz vierzügig geführt. Von den 
Schuljahren 2020/2021 zum Schuljahr 2021/2022 sowie 2021/2022 zu 2022/2023 wechselten jeweils 
eine Klasse vier in die Klassenstufe fünf. Bis auf wenige Ausnahmen (Wegzug, Wechsel zum 
Gymnasium) sind alle Schülerinnen und Schüler der jeweils vierten Klassen in die fünften Klassen der 
Universitätsoberschule bzw. Universitätsgemeinschaftsschule gewechselt. Das Schulkonzept der 
Universitätsgemeinschaftsschule ist grundsätzlich so angelegt, dass ein Durchwachsen von 
Klassenstufe eins bis zehn bzw. zwölf erwünscht ist und gefördert wird. Somit ist davon auszugehen, 
dass ein Wechsel von Schülerinnen und Schülern nach der vierten Klasse auf eine Oberschule oder ein 
Gymnasium nur vereinzelt stattfinden wird. Es wird erwartet, dass ca. 95 bis 98 Prozent der 
Schülerinnen und Schüler aus Klassenstufe vier in die Klassenstufe fünf der Universitätsgemeinschafts-
schule wechseln. Die Anmelde zahlen für die Klassenstufe fünf in den Schuljahren 2021/2022, 
2022/2023 sowie 2023/2024 bestätigen dies. 
 
Damit kann die Universitätsgemeinschaftsschule ab Schuljahr 2023/2024 nur noch eine Klasse fünf aus 
den vierten Klassen der anderen Grundschulen aufnehmen. Das sind 28 Plätze und zusätzlich ggf. 
freiwerdende Plätze durch z. B. Umzug in den anderen drei Klassen. Somit ist von einer 
Aufnahmekapazität von 28 bis ca. 30 Schülerinnen und Schülern jährlich auszugehen. Unter der 
Annahme, dass diese sich hälftig auf Oberschule und Gymnasium aufteilen, stehen pro Schulart ca. 
15 Schülerinnen und Schüler weniger in den anderen Oberschulen und Gymnasien zur Verfügung.  
Dies führt gesamtstädtisch gesehen zu einer geringfügigen Entlastung in den Schularten Oberschule 
und Gymnasium. 
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5.5 Mittel- und langfristige Zielplanung 

 Gemeinschaftsschule Campus Cordis 
 

  IST Prognose 

  

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Klasse 5 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 6 44 102 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 7 44 44 102 100 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 8  44 44 102 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 9    44 44 102 100 100 100 100 100 100 

Klasse 10      44 44 102+25* 100 100 100 100 100 

Klasse 11          75 75 75 75 75 

Klasse 12            75 75 75 75 

Gesamt 190 290 390 490 590 627 675 750 750 750 750 
*Absolvierung im gymnasialen Anforderungsniveau  

 Universitätsgemeinschaftsschule Klassenstufe fünf 
 

  IST Prognose 

  

22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Anz.  
Lern-
ende 

Klasse 1 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Klasse 2 76 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Klasse 3 68 76 74 75 75 75 75 75 75 75 75 

Klasse 4 59 68 76 74 75 75 75 75 75 75 75 

Klasse 5 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 6  77 90 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 7 67  77 90 100 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 8 72 67  77 90 100 100 100 100 100 100 100 

Klasse 9   72 67  77 90 100 100 100 100 100 100 

Klasse 10     72 67  77+25* 90 100 100 100 100 100 

Klasse 11         75 75 75 75 75 75 

Klasse 12           75 75 75 75 75 

Gesamt 583 699 806 833 892 965 1050 1050 1050 1050 1050 
*Absolvierung im gymnasialen Anforderungsniveau 
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6 Standortplan und langfristige Zielplanung, Planteil Förderschulen 

6.1 Die Dresdner Förderschulen 
 
Die Förderung von Kindern mit Förderschwerpunkt stellt eine besondere Aufgabe dar, die zuerst durch 
inklusive Unterrichtung erfolgen soll. Ist dies nicht möglich, steht mit dem verschiedenen 
Förderschulen ein pädagogisch wertvolles und differenziert agierendes Unterstützungssystem zur 
Verfügung. 
 
In der Landeshauptstadt Dresden werden im Schuljahr 2022/2023 in den kommunalen Förderschulen 
insgesamt 2065 Schülerinnen und Schüler in 237 Klassen unterrichtet (Quelle: 
Schuljahresanfangsstatistik mit Stichtag 13. Oktober 2022). 
 
Dem Standortnetz kommunale Förderschulen sind folgende Schulen zugeordnet: 
 
Förderschwerpunkt Lernen: 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Ƴ [ŜǳǘŜǿƛǘȊŜǊ tŀǊƪάΣ DƻǘǘŦǊƛŜŘ-Keller-Straße 40, 01157 Dresden 

¶ FördeǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ {Φ aŀƪŀǊŜƴƪƻάΣ [ŜƛǎƴƛƎŜǊ {ǘǊŀǖŜ тсΣ лммнт 5ǊŜǎŘŜƴ όƘƛŜǊΥ 
Förderschwerpunkt Lernen in Kombination mit dem Förderschwerpunkt emotionale und 
soziale Entwicklung ς Primarbereich) 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎŎƘǳƭŜάΣ 5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎǘǊŀǖŜ пΣ лмолт 5ǊŜǎŘŜƴ 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!ƭōŜǊǘ {ŎƘǿŜƛǘȊŜǊάΣ DŜƻǊƎ-Palitzsch-Straße 42, 01239 Dresden 

¶ {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴάΣ tƛǊƴŀŜǊ [ŀƴŘǎǘǊŀǖŜ ррΣ лмнот 5ǊŜǎŘŜƴ ώƘƛŜǊ ŀƴƎŜƎƭƛŜŘŜǊǘ ƛǎǘ ŘƛŜ 
Außenstelle der Berufsvorbereitenden Ausbildungsstätte Lernen Dresden (BALD)] 

 
Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung: 

¶ α9ǊƛŎƘ YŅǎǘƴŜǊά ς Schule, Zinzendorfstraße 4, 01069 Dresden 

¶ {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŜǳōƴƛǘȊōŀŎƘάΣ YŀǊƭ-Laux-Straße 5, 01219 Dresden (hier: Förderschwerpunkt 
emotionale und soziale Entwicklung in Kombination mit dem Förderschwerpunkt Lernen ς 
Sekundarbereich) 

 
Förderschwerpunkt Sprache: 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α{ŎƘǳƭŜ ƛƳ !ƭōŜǊǘǇŀǊƪάΣ CƛǎŎƘƘŀǳǎǎǘǊŀǖŜ мнōΣ лмлфф 5ǊŜǎŘŜƴ 
 
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung und in Kombination mit dem 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (G-Teil): 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ αtǊƻŦΦ 5ǊΦ wŀƛƴŜǊ CŜǘǎŎƘŜǊάΣ CƛǎŎƘƘŀǳǎǎǘǊŀǖŜ мнΣ лмлфф 5ǊŜǎŘŜƴ  
 
Förderschwerpunkt Hören und in Kombination mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (G-
Teil): 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ αWƻƘŀƴƴ-Friedrich-WŜƴŎƪŜάΣ aŀȄƛƳ-Gorki-Straße 4c, 01127 Dresden  
 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung: 

¶ α!ǎǘǊƛŘ-[ƛƴŘƎǊŜƴά ς Schule, Lise-Meitner-Straße 22, 01169 Dresden 

¶ αwƻōƛƴǎƻƴǎŎƘǳƭŜάΣ {ŎƘǿŜƛȊŜǊ {ǘǊŀǖŜ тΣ лмлсф 5ǊŜǎŘŜƴ 

¶ αCǀǊŘŜǊǎŎƘǳƭŜ Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ƎŜƛǎǘƛƎŜ 9ƴǘǿƛŎƪƭǳƴƎ aŀǊƛŜƴōŜǊƎŜǊ {ǘǊŀǖŜάΣ 
Marienberger Straße 7, 01279 Dresden 

 
Klinik- und Krankenhausschule: 

¶ Förderzentrum Klinik- ǳƴŘ YǊŀƴƪŜƴƘŀǳǎǎŎƘǳƭŜ α/ŀǊƭ DǳǎǘŀǾ /ŀǊǳǎάΣ CŜǘǎŎƘŜǊǎǘǊŀǖŜ тпΣ лмолт 
Dresden (hier angegliedert ist die Außenstelle im Krankenhaus Dresden Neustadt) 
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Im Ergebnis sichert dieses Standortnetz, bis auf den Förderschwerpunkt Sehen, sämtliche 
Förderschwerpunkte. Der Förderschwerpunkt Sehen wird im Freistaat Sachsen sowohl an der 
Landesschule für Blinde und Sehbehinderte, Flemmingstraße 8 g in 09116 Chemnitz, als auch an der 
Wladimir-Filatow-Schule - Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Sehen der Stadt LeipzigΣ Am 
Kirschberg 49 in 04209 Leipzig beschult. 
 
Die Landeshauptstadt Dresden hat im Primarbereich an der 153. Grundschule Voraussetzungen 
geschaffen, Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Sehen unterrichten zu können. Mit 
dem Neubau der Gemeinschaftsschule Campus Cordis kann nun auch im Sekundarbereich I und II, 
Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpuntk Sehen ein Bildungsangebot unterbreitet 
werden. Die dafür erforderlichen baulichen und sächlichen Voraussetzungen wurden am 
Schulstandort umgesetzt. 
 
An diesem Standortnetz hält die Landeshauptstadt Dresden auch weiterhin fest. 
 
Die in der Übergangsregelung des § 64 Abs. 8 Sächsisches Schulgesetz (SächsSchulG) beschriebene 
αtƛƭƻǘǇƘŀǎŜά ŦǸǊ ŘƛŜ tǊƛƳŀǊǎǘǳŦŜ ŘŜǊ {ŎƘǳƭŜƴ Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ǳƴŘ ŦǸǊ ŘƛŜ {ŎƘǳƭŜ 
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, wurde in der letzten Fortschreibung 
der Schulnetzplanung (V 1792/17, Stadtratsbeschluss vom 25. Januar 2018) ausführlich dargestellt. 
Mit der Novellierung des Sächsischen SchulgesetzŜǎ ŜƴŘŜǘ ŘƛŜ ŀǳŦ ŦǸƴŦ WŀƘǊŜ ŀƴƎŜƭŜƎǘŜ αtƛƭƻǘǇƘŀǎŜά 
zum 31. Juli 2023, an welcher zwanzig Schulen beteiligt waren. Die Konsequenz ist, dass die 
Ausgangslage im sächsischen Schulgesetz wiederhergestellt wird. Die ersten Klassen werden in den 
Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen und der Schule mit dem Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung, inklusive der sonderpädagogischen Diagnostik, weitergeführt. 
 
Die Zahl der an kommunalen Förderschulen Lernenden ist in den vergangenen Schuljahren auf einem 
relativ konstanten Niveau geblieben. Eine Fluktuation zeichnet sich lediglich in der Verteilung auf die 
einzelnen Förderschwerpunkte ab: 
          

Schuljahre Hören Körperliche 
und 
motorische 
Entwicklung 

Sprache Geistige 
Entwicklung 

Lernen Emotionale 
und soziale 
Entwicklung 

Klinik-
schule 

Gesamt 

2016/2017 118 154 279 135 1.059 162 150 2.057 

2017/2018 107 170 283 188 1.044 156 150 2.098 

2018/2019 102 168 294 202 1.002 158 150 2.076 

2019/2020 100 172 287 211 1.002 159 156 2.087 

2020/2021 100 153 287 235 1.012 155 159 2.101 

2021/2022 94 151 289 235 1.006 153 156 2.084 

2022/2023 101 137 283 245 982 161 156 2.065 

 
Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit hohen Förderbedarfen hat an Komplexität 
ȊǳƎŜƴƻƳƳŜƴΦ 5Ŝƴ ǎǇǊƛŎƘǿǀǊǘƭƛŎƘ αǊŜƛƴŜƴ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘά Ǝƛōǘ Ŝǎ ƴƛŎƘǘ ƳŜƘǊΦ aŜƛǎǘŜƴǎ ǎǘŜƘŜƴ 
Mehrbedarfe im Vordergrund. Die Folge dieser Entwicklung ist, dass neben den Lehrerinnen und 
Lehrern, unterstützende interne und externe Systeme im Schulalltag immer mehr an Bedeutung 
gewinnen. 

 Bestandssicherheit 
 
Alle in dieser Fortschreibung der Schulnetzplanung dargestellten kommunalen Förderschulen werden 
im Planungszeitraum als gesicherte Schulen festgeschrieben. 
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6.2 Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 

 Einleitung 
 
In der Landeshauptstadt Dresden werden die nachfolgend genannten fünf Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen geführt.  
 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Ƴ [ŜǳǘŜǿƛǘȊŜǊ tŀǊƪάΣ Gottfried-Keller-Straße 40, 01157 Dresden; 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ {Φ aŀƪŀǊŜƴƪƻάΣ [ŜƛǎƴƛƎŜǊ {ǘǊŀǖŜ тсΣ лммнт 5ǊŜǎŘŜƴ όƘƛŜǊ ȊǳǎŅǘȊƭƛŎƘ YƭŀǎǎŜƴ 
mit dem Förderschwerpunkt Lernen in Kombination mit dem Förderschwerpunkt emotionale 
und soziale Entwicklung ς Primarbereich); 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎŎƘǳƭŜάΣ 5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎǘǊŀǖŜ пΣ лмолт 5ǊŜǎŘŜƴΤ 

¶ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!ƭōŜǊǘ {ŎƘǿŜƛǘȊŜǊάΣ DŜƻǊƎ-Palitzsch-Straße 42, 01239 Dresden; 

¶ {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴάΣ tƛǊƴŀŜǊ [ŀƴŘǎǘǊŀǖŜ ррΣ лмнот 5ǊŜǎŘŜƴ Ƴƛǘ ŘŜǊ !ǳǖŜƴǎǘŜƭƭŜ ŘŜǊ 
Berufsvorbereitenden Ausbildungsstätte Lernen Dresden (BALD) 

 
Dieses Standortnetz sichert, verteilt über das gesamte Stadtgebiet, eine wohnortnahe Beschulung für 
die Schülerinnen und Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen. 
 
Übersicht über die kommunalen Schulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen: 
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 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎŎƘǳƭŜά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ 
 
Am CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎŎƘǳƭŜά lernen Kinder und Jugendliche in den Klassenstufen eins bis 
neun und in Vorbereitungsklassen (Unterricht in Deutsch als Zweitsprache). Im Schuljahr 2022/2023 
wurden 46 Schülerinnen und Schüler in fünf Vorbereitungsklassen unterrichtet. 
 
Schulbegleiter/-innen, Schulsozialarbeiter/-innen und Berufseinstiegsbegleiter/-innen unterstützen am 
Förderzentrum die schulische Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen. 
 
Neben der gezielten Förderung im Unterricht runden vielfältige Ganztagsangebote den Schulalltag ab. 
Dazu ist die Schule breit aufgestellt und arbeitet eng mit externen Kooperationspartnern zusammen. 
 
Das außerunterrichtliche Betreuungsangebot wird durchgängig in Doppelnutzung im Schulgebäude 
realisiert. Diese beengte Raumsituation erfordert von allen Beteiligten ein hohes Maß an 
Kompromissbereitschaft. 
 
CǸǊ Řŀǎ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α5ƛƴƎƭƛƴƎŜǊǎŎƘǳƭŜά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ wird die zweizügige 
Kapazität festgeschrieben. 

 FǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ {Φ aŀƪŀǊŜƴƪƻά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ 
 
DŜŦǸƘǊǘ ǿŜǊŘŜƴ ŀƳ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ {Φ aŀƪŀǊŜƴƪƻά YƛƴŘŜǊ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜ ŘŜǊ YƭŀǎǎŜƴǎǘǳŦŜƴ Ŝƛƴǎ 
ōƛǎ ȊŜƘƴ ƛƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ α[ŜǊƴŜƴά ǳƴŘ ŘŀǊǸber hinaus im Primarbereich auch Klassen im 
Förderschwerpunkt Lernen in Kombination mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale 
Entwicklung.  
 
Die schulische Arbeit der Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen Inklusionsassistenten/-innen, 
Schulbegleiter/-innen, Schulsozialarbeiter/-innen und Berufseinstiegsbegleiter/-innen. 
 
5ŀǎ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ-S.-aŀƪŀǊŜƴƪƻά ōƛŜǘŜǘ ŦǸǊ ŘƛŜ YƛƴŘŜǊ ǳƴŘ Wǳgendlichen umfangreiche 
Ganztagsangebote an. Diese verknüpfen den Schulalltag mit einer ansprechenden und fördernden 
Freizeitgestaltung. Zahlreiche und breitgefächerte Angebote externer Netzwerkpartner intensivieren 
und unterstützen die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler.  
 
Die Vergangenheit und die Gegenwart bestätigen, dass der komplexe Ausbau solcher Netzwerke auf 
breiter Ebene, sich sehr positiv auf eine bestmögliche Beratung und individuelle Förderung der 
Schülerinnen und Schüler auswirkt. 
 
CǸǊ Řŀǎ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Φ-S.-aŀƪŀǊŜƴƪƻά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ǳƴŘ ƛƴ YƻƳōƛƴŀǘƛƻƴ 
mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung (Primarbereich), wird die dreizügige 
Kapazität festgeschrieben. 
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 FörderzenǘǊǳƳ α!ƭōŜǊǘ {ŎƘǿŜƛǘȊŜǊά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ 
 
¦ƴǘŜǊǊƛŎƘǘŜǘ ǿŜǊŘŜƴ ƛƳ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!ƭōŜǊǘ-Schweitzer-{ŎƘǳƭŜά Yƛƴder und Jugendliche in den 
Klassenstufen eins bis zehn. 
 
Den Schulalltag unterstützen neben Pädagoginnen und Pädagogen auch Inklusions-
assistenten/- innen, Schulbegleiter/-innen, Schulsozialarbeiter/-innen und Berufseinstiegs-begleiter/ -
innen. 
 
Die Schule trägt seit 2010 das Qualitätssiegel für Berufs- und Studienorientierung und wurde 2020 
erfolgreich für eine Rezertifizierung zugelassen. 
 
Das außerunterrichtliche Betreuungsangebot ist im Gebäude auf dem Jacob- Winter- Platz 2, 01239 
Dresden etabliert. 
 
FǸǊ Řŀǎ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!ƭōŜǊǘ {ŎƘǿŜƛǘȊŜǊά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ȊǿŜƛȊǸƎƛƎŜ 
Kapazität festgeschrieben. 

 Schule α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ 
 
Lƴ ŘŜǊ {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴά ǿŜǊŘŜƴ {ŎƘǸƭŜǊƛƴƴŜƴ ǳƴŘ {ŎƘǸƭŜǊ ŘŜǊ Klassenstufen eins bis neun 
unterrichtet. 
 
Neben Pädagoginnen und Pädagogen unterstützen Schulbegleiter/-innen, Schulsozialarbeiter/-innen 
und Berufseinstiegsbegleiter/-innen den Schulalltag. 
 
Das außerunterrichtliche Betreuungsangebot wird in der 93. Grundschule, Moränenende 3, 
01237 Dresden und Kindertageseinrichtung Kinderland e. V. Breitscheidstraße 25, 01237 Dresden 
abgebildet. 
 
!ƭǎ !ǳǖŜƴǎǘŜƭƭŜ ŘŜǊ {ŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴά ǿƛǊŘ ŘƛŜ .ŜǊǳŦǎǾƻǊōŜǊŜƛǘŜƴŘŜ !ǳǎōƛƭŘǳƴƎǎǎǘŅǘǘŜ [ŜǊƴŜƴ 
Dresden (BALD) geführt. Mit Beschluss V0199/20 vom 14. Mai 2020 des Stadtrates der 
Landeshauptstadt Dresden, wurde die weitere Planung für die Errichtung eines Schulneubaus der 
BALD auf dem kommunalen Flurstück 117/20 der Gemarkung Dobritz (Pirnaer Landstraße/ 
Neudobritzer Weg) in 01237 Dresden beschlossen. Dieser ersetzt die bisherige Außenstelle der BALD 
in der Hahnebergstraße 6 in 01069 Dresden. Der Stadtratsbeschluss beinhaltet zudem die 
Standortverlagerung der BALD zum 01. August 2024. Perspektivisch entstehen durch die räumliche 
Nähe zum Stammhaus Synergieeffekte für den Schulbetrieb.  
 
Entsprechend der zur Verfügung stehenden Klassenräume und Fachkabinette ist es bei Bedarf im 
Ausnahmefall möglich, temporär in einer Klassenstufe zwei Züge für ein Schuljahr abzubilden. 
 
Für die SŎƘǳƭŜ α!Ƴ [ŀƴŘƎǊŀōŜƴά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ ŜƛƴȊǸƎƛƎŜ ǳƴŘ ƛƳ 
Ausnahmefall temporär in einer Klassenstufe eine mögliche zweizügige Kapazität festgeschrieben. 
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 CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Ƴ [ŜǳǘŜǿƛǘȊŜǊ tŀǊƪά mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
 
Im FördŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Ƴ [ŜǳǘŜǿƛǘȊŜǊ tŀǊƪά werden Schüler und Schülerinnen in den Klassenstufen eins 
bis zehn und ƛƳ CŀŎƘ αDeutsch als ½ǿŜƛǘǎǇǊŀŎƘŜά ǳƴǘŜǊǊƛŎƘǘŜǘΦ  
 
Neben den Pädagoginnen und Pädagogen arbeiten Inklusionsassistenten/-innen, 
Schulbegleiter/- innen, Schulsozialarbeiter/-innen und Berufseinstiegsbegleiter/-innen unterstützend 
im Schulalltag. 
 
Mit dem Ersatzneubau der Sporthalle und der Neugestaltung der Sportfreiflächen haben sich die 
Bedingungen für die Kinder und Jugendlichen deutlich verbessert. 
 
Die außerunterrichtliche Betreuung wird in zwei heilpädagogischen Kindertagesstätten gestaltet: 
YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ α¢ŀǳǎŜƴŘŦǳǖάΣ hŎƪŜǊǿƛǘȊŜǊ {ǘǊŀǖŜ 19a, 01157 Dresden (in unmittelbarer Nähe der 
{ŎƘǳƭŜύ ǳƴŘ YƛƴŘŜǊǘŀƎŜǎǎǘŅǘǘŜ α.!¦a-{¢!wYάΣ hƳǎŜǿƛǘȊŜǊ wƛƴƎ 6, 01169 Dresden (Wohngebiet 
Dresden-Gorbitz). 
 
CǸǊ Řŀǎ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ α!Ƴ [ŜǳǘŜǿƛǘȊŜǊ tŀǊƪά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ [ŜǊƴŜƴ ǿƛǊŘ ŘƛŜ 
zweizügige Kapazität festgeschrieben. 
  



 

- 128 - 

6.3 FörderzentrǳƳ αtǊƻŦΦ 5ǊΦ wŀƛƴŜǊ CŜǘǎŎƘŜǊά Ƴƛǘ ŘŜƳ CǀǊŘŜǊǎŎƘǿŜǊǇǳƴƪǘ ƪǀǊǇŜǊƭƛŎƘŜ ǳƴŘ 
motorische Entwicklung 

 
 
Förderschwerpunkt:  körperliche und motorische Entwicklung und in Kombination mit dem 

Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (G-Teil) 

 
 
5ŀǎ CǀǊŘŜǊȊŜƴǘǊǳƳ αtǊƻŦΦ 5ǊΦ wŀƛƴŜǊ CŜǘǎŎƘŜǊά ōŜǎƛǘȊǘ ǸōŜǊǊŜƎƛƻƴŀƭŜ .ŜŘŜǳǘǳƴƎΦ 5ŀǎ ōŜŘŜǳǘŜǘΣ Řŀǎǎ 
neben den Schülerinnen und Schülern aus der Landeshauptstadt Dresden auch Kinder und Jugendliche 
aus den Landkreisen Bautzen, Meißen, Mittelsachsen und Sächsische Schweiz ς Osterzgebirge 
aufgenommen werden. 
 
Der Schulalltag wird neben Pädagoginnen und Pädagogen durch Schulbegleiter/- innen, 
Berufseinstiegsbegleiter/ -innen und Pflegefachkräfte unterstützt. 
 
In den letzten Jahren unterlag die Schülerschaft großen Veränderungen. Dies resultiert aus einer 
erhöhten Anzahl individueller Förderbedarfe der Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus erhöhte 
sich, aufgrund des großen öffentlichen Bedürfnisses, die Anzahl der Klassen für mehrfach und 
schwerstmehrfachbehinderte Schülerinnen und Schüler (G-Teil). Die Förderbedarfe der Schülerinnen 
und Schüler wuchsen stetig hinsichtlich Umfang und Schweregrad im Primar-/ Sekundar- und 
Mehrfachbehindertenbereich. 
 
Die in den letzten Jahren geführten Kooperationsklassen am StandƻǊǘ ŘŜǊ сΦ DǊǳƴŘǎŎƘǳƭŜ α!Ƴ DǊƻǖŜƴ 
DŀǊǘŜƴάΣ CŜǘǎŎƘŜǊǎǘǊŀǖŜ н ƛƴ лмолт 5ǊŜǎŘŜƴΣ ƛǎǘ ŀǳŦƎǊǳƴŘ ŘŜǊ ƎŜǎǳƴƪŜƴŜƴ bŀŎƘŦǊŀƎŜ ƴŀŎƘ ŘŜm 
Schuljahr 2020/2021 beendet worden. Davor war es immer so, dass die Eltern eine Inklusion in der 
Regelschule, sofern diese auch umsetzbar war, gern angenommen haben. 


































































































































































































